
DONNERSTAG, 27. SEPTEMBER 2007

VORSITZ: MAREK SIWIEC
Vizepräsident

1. Eröffnung der Sitzung

(Die Sitzung wird um 10.00 Uhr eröffnet.)

2. Vorlage von Dokumenten: siehe Protokoll

3. Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse
oder der ethnischen Herkunft (Aussprache)

Der Präsident. – Als nächster Punkt folgt der Bericht von Kathalijne Maria Buitenweg im Namen des
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres über die Anwendung der Richtlinie 2000/43/EG
vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder
der ethnischen Herkunft (2007/2094(INI)) (A6-0278/2007).

Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE), Berichterstatterin. – (NL) Herr Präsident! Zunächst möchte ich
gern den zahlreichen Kolleginnen und Kollegen danken, die zu diesem Dokument beigetragen haben. Vor
sieben Jahren war ich Ko-Berichterstatterin der Richtlinie, deren Auswertung wir heute debattieren. Das
Parlament hat durchweg eine Meinung vertreten, abgesehen von ein oder zwei Abweichlern, die, wie Sie
umgehend sehen werden, Änderungsvorschläge eingereicht haben. Wir haben viel und mitunter heftig
gestritten, so zum Beispiel über das Teilen der Beweislast. Zum Glück haben wir dabei aber nie unser
gemeinsames Ziel aus den Augen verloren und so hoffe ich dann auch, dass Sie den Bericht als
Gemeinschaftsprojekt betrachten.

Im Jahr 2000 haben wir uns mit überwältigender Mehrheit für die Richtlinie ausgesprochen, die zu Recht
als revolutionär bezeichnet werden kann. Diskriminierung wurde europaweit verboten, sei es auf dem
Arbeitsmarkt, in Fragen der sozialen Sicherheit oder bei der Vermietung von Wohnraum. Gleichzeitig wurde
die Gleichbehandlung zur Pflicht. Darauf war und bin ich sehr stolz. Die Kommission, der Rat und das
Europäische Parlament haben gute Arbeit geleistet. Allerdings heißt das natürlich nicht, dass sich die Realität
damit radikal verändert hat. Diskriminierung ist noch vielerorts an der Tagesordnung.

In den vergangenen Jahren haben Fälle von Diskriminierung und Rassismus sogar zugenommen – sowohl
zahlenmäßig, als auch im Hinblick auf deren Schweregrad. Die Arbeitslosigkeit unter Migranten ist in den
meisten Ländern wesentlich höher als unter der übrigen berufstätigen Bevölkerung. Es gibt mehr rassistisch
motivierte Gewalt. Rechtsvorschriften spielen eine maßgebliche Rolle bei der Bekämpfung von
Diskriminierung, denn damit werden Normen gesetzt. Sie verdeutlichen den Menschen, wofür die Europäische
Union steht, wie wir miteinander umgehen sollten und was nicht tolerierbar ist. Die Gesetzgebung gibt
Menschen auch Instrumente an die Hand, um gegen Diskriminierung zu klagen.

Die Europäische Kommission prüft gegenwärtig, ob die Mitgliedstaaten die europäischen Regelungen
ordnungsgemäß in einzelstaatliche Gesetze umgesetzt haben. Darüber habe ich in dieser Woche mit Herrn
Kommissar Špidla gesprochen. Die Absichten der Kommission sind begrüßenswert, und sie ist in
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten bestrebt, die Umsetzung der Gesetze zu gewährleisten. Dazu
möchte ich der Kommission gratulieren.

Dennoch kann ich mich nicht des Eindrucks erwehren, es bedürfe noch etwas mehr Schwung, etwas mehr
Pep. Die betreffenden Gesetze hätten eigentlich schon 2004 umgesetzt werden sollen. Es gab viel Gerede
um Empfindlichkeiten und schwierige Details, aber bei ihrem Amtsantritt verkündete die jetzt amtierende
Kommission, der Kampf gegen Diskriminierung sei das Herzstück ihrer Politik. Die Hälfte Ihrer Amtszeit ist
jedoch bereits verstrichen. Ich hege großen Respekt vor Ihren bisherigen Ergebnissen, aber ich hoffe, Sie
üben etwas mehr Druck auf die Mitgliedstaaten aus, denn das ist dringend notwendig.

Nicht einmal die Hälfte aller Mitgliedsländer hat die Richtlinie vollständig umgesetzt. So wurde in zahlreichen
Staaten die Definition von direkter und indirekter Diskriminierung, von Einschüchterung und Beweislast
nicht richtig umgesetzt. Es gibt auch einige EU-Mitgliedstaaten, in denen Diskriminierung auf dem
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Arbeitsmarkt zwar verboten ist, aber nach deren Ermessen das Verbot von Diskriminierung im Rahmen des
Angebots von Waren und Dienstleistungen doch etwas zu weit geht. Aber genau in diesen Bereichen gibt
es viele Probleme.

Nehmen wir beispielsweise die Bildung. Nach Aussagen der neuen EU-Agentur für Grundrechte kommt es
vor, dass Kinder aus Roma-Familien zu Unrecht auf Schulen für geistig behinderte Kinder geschickt werden.
Oder nehmen wir den Bereich Wohnen: Regelmäßig werden Wohnungen mit dem Hinweis angeboten, das
Wohngebäude sei ausländerfrei. Das ist unannehmbar.

Das Verbot von Diskriminierung, auch außerhalb des Arbeitsmarktes, muss unverzüglich Rechtskraft erhalten.
Herr Präsident! Ein Gesetz ist nur dann wirksam, wenn die Bürger ihre Rechte kennen, aber nach Angaben
von Eurobarometer meinen nur 35 % der Befragten, in ihrem Land gäbe es Antidiskriminierungsgesetze.
Ein noch geringerer Prozentsatz meint zu wissen, was man selbst tun kann, wenn man Opfer von
Diskriminierung wird. Wie garantiert die Kommission, dass das Gesetz im Leben der Menschen Realität
wird? Laut Richtlinie müssen die Menschen entsprechend informiert werden, aber wie möchte die Kommission
die Durchsetzung dieser Verpflichtung sicherstellen?

Herr Präsident! Auch wenn den Menschen bewusst ist, dass ein entsprechendes Gesetz existiert, kann ihr
Weg steinig sein, weil mitunter problembehaftete Bestimmungen und Anforderungen bestehen. So ist in
manchen Ländern die Frist für die Einreichung einer Klage ausgesprochen kurz, beispielsweise nur dreißig
Tage, während das restliche Verfahren dagegen in einigen Fällen wieder absurd lange dauern kann und
außergewöhnlich kompliziert ist. Verstöße gegen Antidiskriminierungsgesetze müssen mit wirksamen und
abschreckenden Sanktionen geahndet werden, die dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. So
steht es in der Richtlinie; darauf hatten wir uns verständigt. Dennoch verfügen nur wenige Länder über
angemessene Strafmaßnahmen.

Vielleicht ist es Zeit für eine positive Anmerkung. Begrüßenswerterweise gibt es in nahezu allen Ländern
inzwischen Gleichbehandlungsstellen. Das ist eine wichtige Errungenschaft. In vielen Ländern beschäftigen
sich diese Stellen mit rassistisch motivierter Diskriminierung sowie auch mit Diskriminierung aufgrund
anderer Ursachen. Das begrüße ich. Bedauerlicherweise verfügen nicht alle Stellen über die nötigen finanziellen
Mittel für ihre Arbeit. Ich fordere daher die Kommission auf, auch diesen Aspekt im Rahmen der Bewertung
der Art und Weise der Durchsetzung der Antidiskriminierungsgesetzgebung zu berücksichtigen. Kann die
Kommission dazu Stellung nehmen?

Herr Präsident! Abschließend Folgendes: Ich bin stolz auf die Gesetzgebung. Bei der Umsetzung in nationale
Gesetze sind Fortschritte zu verzeichnen, dennoch bleibt noch viel zu tun. In zahlreichen Staaten ist die
Umsetzung noch nicht vollständig erfolgt. Und selbst dort, wo der Wortlaut des Gesetzes durchgesetzt wird,
müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen über ihre Rechte wirklich Bescheid wissen, denn wenn die
Bürger sich ihrer Rechte nicht bewusst sind, können sie diese auch nicht einfordern und genau das spielt bei
der Bekämpfung von Diskriminierung eine entscheidende Rolle.

Louis Michel, Mitglied der Kommission. − (FR) Herr Präsident, Frau Buitenweg, sehr geehrte Abgeordnete!
Die Kommission begrüßt diesen Bericht über die Anwendung der Richtlinie 2000/43/EG vom 29. Juni 2000
zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft.

Die Kommission nimmt die vom Parlament geäußerten unterschiedlichen Bedenken zur Kenntnis und
möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine Reihe von Aspekten lenken. In Bezug auf die Kontrolle der Umsetzung
der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten hat die Kommission Ende Juni dieses Jahres
Vertragsverletzungsverfahren gegen 14 Mitgliedstaaten eingeleitet, in denen die Richtlinie nicht korrekt in
nationales Recht umgesetzt worden ist. Ich möchte hinzufügen, dass eine Reihe von Ländern ihre
Rechtsvorschriften bereits geändert haben, um die Bedenken der Kommission auszuräumen, bzw. angezeigt
haben, dass sie dazu bereit seien.

Was ausführlichere Informationen zur Umsetzung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten anbelangt, so
veröffentlichen wir, wie in unserer Mitteilung von 2005 über eine Rahmenstrategie zur Nichtdiskriminierung
und Chancengleichheit für alle dargelegt wurde, jedes Jahr den Jahresbericht der Gruppe der
Rechtssachverständigen, und die unterschiedlichen einzelstaatlichen Berichte sind online verfügbar.

Frau Buitenweg verweist zu Recht darauf, dass die mit der Durchsetzung der Chancengleichheit beauftragten
Einrichtungen bei der Bekämpfung der Diskriminierung eine Schlüsselstellung einnehmen. Aus diesem
Grund finanzieren wir das Netzwerk EQUINET, um den Austausch von Erfahrungen und bewährter Verfahren
zwischen den entsprechenden Einrichtungen der Mitgliedstaaten zu erleichtern.
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Wie im Bericht angesprochen, ist die Erhebung von Daten ein sensibles Thema. Ohne sie ist es jedoch
unmöglich, das Ausmaß der Diskriminierung und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen zu beurteilen.
Da viele der erhobenen Informationen in die Kategorie der personenbezogenen Daten zur ethnischen Herkunft
oder Rasse von Personen oder gar zu deren religiösen Überzeugungen oder deren Sexualleben fallen können,
müssen sie unter Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG behandelt
werden.

Diese Richtlinie untersagt generell die Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten. Allerdings sieht sie
bestimmte Ausnahmen von dieser Regel vor, insbesondere für den Fall, dass die betroffenen Personen ihre
ausdrückliche Einwilligung gegeben haben oder wenn – ich zitiere – die Verarbeitung erforderlich ist, um
den Rechten und Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen auf dem Gebiet des Arbeitsrechts
Rechnung zu tragen.

Außerdem sind die Mitgliedstaaten unter Vorbehalt geeigneter Garantien befugt, aus Gründen von großem
öffentlichem Interesse Ausnahmen vorzusehen. Daher obliegt es den Mitgliedstaaten selbst zu entscheiden,
ob die Erhebung von Daten zur ethnischen Herkunft angezeigt ist, um Statistiken zur Bekämpfung der
Diskriminierung zu erstellen, vorausgesetzt, dass die in der Richtlinie geforderten Garantien zum Datenschutz
vorhanden sind.

Die Eurobarometer-Umfrage zur Diskriminierung in der Europäischen Union hat gezeigt, dass zahlreiche
europäische Bürger generell bereit wären, im Rahmen einer Erhebung zur Bekämpfung der Diskriminierung
anonym personenbezogene Daten herauszugeben. Drei von vier Bürgern wären bereit, personenbezogene
Daten zu ihrer ethnischen Herkunft, zu ihrer Religion oder ihren Überzeugungen mitzuteilen.

Informationen dieser Art sind im Zusammenhang mit den positiven Maßnahmen zur Beseitigung von
Diskriminierungen und tief verwurzelten Formen der Benachteiligung ganz besonders wichtig. Im Februar
dieses Jahres hat die Europäische Kommission einen europäischen Leitfaden zu den Gleichstellungsdaten
herausgegeben, der den Mitgliedstaaten helfen soll, ihre Verfahren zur Datenerhebung zu verbessern.

Aus derselben Eurobarometer-Umfrage vom Januar 2007 geht hervor, dass die Bürger ihrer Meinung nach
nicht ausreichend über ihre Rechte als Diskriminierungsopfer informiert sind. Obwohl der Kenntnisstand
erheblich schwankt – beispielsweise gaben in Finnland 65 % der befragten Personen an, ihre Rechte zu
kennen, während in Österreich nur 17 % der Befragten dieser Meinung waren – zeigt der Durchschnittswert
von lediglich 32 % klar und deutlich, wie bereits hervorgehoben wurde, dass Sensibilisierungsmaßnahmen
mehr denn je erforderlich sind.

Ich bin überzeugt davon, dass unsere derzeitigen Aktivitäten, die durch das diesjährige Europäische Jahr der
Chancengleichheit für alle mit annähernd 430 Aktionen in den Mitgliedstaaten sowie durch die Kampagne
„Für Vielfalt – gegen Diskriminierung“ noch befördert werden, dazu beitragen können, diese Wissenslücken
zu beseitigen.

Ich möchte an dieser Stelle besonders auf die Bildungsprogramme verweisen, die wir für die NRO, die
Gewerkschaften, für Rechtsanwälte und Unternehmen finanzieren.

Die Kommission ist fest entschlossen, alle verfügbaren Instrumente zu nutzen, um die Lage der Roma in der
Europäischen Union zu verbessern. Dies bedeutet vor allem, für die Anwendung der Richtlinie 2000/43/EG
zu sorgen, die gemeinschaftlichen Strukturfonds, insbesondere den Europäischen Sozialfonds, zu nutzen
und sowohl die Roma selbst als auch die breite Öffentlichkeit für ihre Rechte und Pflichten zu sensibilisieren.

Eine hochrangige beratende Sachverständigengruppe für soziale und berufliche Eingliederung von ethnischen
Minderheiten einschließlich der Roma wird Anfang Dezember ihren Bericht mit einer Reihe von Empfehlungen
vorlegen. Die Aufgabe dieser Gruppe besteht darin, die Eingliederungshindernisse festzustellen und bewährte
Verfahren zu fördern, die von öffentlichen Stellen und Unternehmen angewandt werden.

In diesem Zusammenhang begrüßen wir das Interesse des Europäischen Parlaments an der Frage der
Mehrfachdiskriminierung, und ich warte schon mit Ungeduld darauf, Ende dieses Jahres die Ergebnisse einer
neuen Studie zu erfahren, die im Auftrag der Kommission durchgeführt wird. Natürlich reicht die
Nichtdiskriminierung allein nicht aus, um bestimmten Gruppen, die sozial stärker benachteiligt sind als
andere, gleiche Chancen zu bieten. Daher hat die Kommission eine eingehende Analyse der in den
Mitgliedstaaten angewandten bewährten Verfahren, insbesondere im Zusammenhang mit der
Beschäftigungspolitik, in Auftrag gegeben.
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Die Kommission hält es ebenfalls für überaus wichtig, dass die Mitgliedstaaten ihre eigenen Gesetze korrekt
anwenden, allerdings ist klar, dass Rechtsvorschriften allein nicht ausreichen. Wir möchten diese durch
Forschung, Sensibilisierung, Bildung und durch den Austausch bewährter Verfahren ergänzen, um
Diskriminierungen möglichst vorzubeugen und überall dort, wo dies nicht möglich ist, den Opfern eine
angemessene Entschädigung zu bieten.

Patrick Gaubert, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – (FR) Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Ich möchte Frau Buitenweg für die hohe Qualität ihrer Arbeit danken. Dieser Bericht enthält eine Reihe von
berechtigten und ausgewogenen Feststellungen, und die wichtigsten Probleme bei der Anwendung der
Richtlinie werden ausführlich behandelt.

Es stimmt, dass sich nur wenige unserer Mitbürger über ihre Rechte vollständig im Klaren sind, falls sie selbst
Opfer von Diskriminierungen werden würden. Daher scheint es unerlässlich zu sein, für eine bessere
Information unserer Mitbürger zu sorgen, zumal dieses Jahr das Europäische Jahr der Chancengleichheit für
alle ist. Ich unterstütze besonders den Gedanken, die Gleichbehandlungsstellen mit ausreichenden Mitteln
auszustatten. Sie spielen auf diesem Gebiet eine entscheidende Rolle und müssen, wie im Bericht zu Recht
festgestellt wird, unbedingt unabhängig bleiben.

Besonders Besorgnis erregend ist jedoch die Feststellung, dass die Richtlinie in bestimmten Mitgliedstaaten
nicht oder nur teilweise umgesetzt wird. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass alle Mitgliedstaaten die
erforderlichen Rechtsvorschriften schaffen, damit jeder Bürger, unabhängig vom Staat, in dem er wohnt,
diesen unverzichtbaren Schutz in Anspruch nehmen kann.

Was das sensibelste Kriterium anbelangt, nämlich die Erhebung von Daten, so legt der Bericht Wert auf die
Feststellung, dass diese unter Wahrung der Privatsphäre und ausschließlich zur Feststellung von
Diskriminierungen erfolgen muss, denen Minderheiten zum Opfer fallen können. Sie darf nie auf das
gefährliche Terrain der Erstellung von ethnischen Profilen geraten, sondern soll letztendlich Daten liefern,
die es ermöglichen, das Ausmaß der Diskriminierung zu beurteilen und geeignete Lösungen zu finden.

Wenn es um ein derart grundlegendes Prinzip wie die Gleichbehandlung geht, dann darf sich Europa nicht
mit Lippenbekenntnissen zufrieden geben, dann darf sich Europa nicht mit einer Minimalgesetzgebung
begnügen und dann darf Europa nicht einfach nur zuschauen. Wir müssen aufmerksam sein. Wir müssen
aber auch tätig werden, wegweisend sein und dafür sorgen, dass Europa auf diesem Gebiet ein Beispiel setzt:
Je mehr wir dies tun können, desto weniger kann man uns Vorwürfe machen.

Martine Roure, im Namen der PSE-Fraktion. – (FR) Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich möchte Frau Buitenweg
zunächst für ihre ausgezeichnete Arbeit danken. Ihr Bericht erhält unsere volle Unterstützung.
Bedauerlicherweise zeigen die jüngsten Daten, dass die Diskriminierung in vielen europäischen Staaten
weiterhin ein großes und aktuelles Problem darstellt.

So stellte der erste Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte vom August 2007 einen
Anstieg rassistisch motivierter Straftaten in mindestens acht Ländern der Union fest. Angesichts der Tatsache,
dass die Europäische Union über sehr hoch entwickelte Rechtsvorschriften gegen die Diskriminierung verfügt,
ist dies umso beunruhigender. Ich stimme jedoch der Feststellung zu, dass diese von den Mitgliedstaaten
schlecht umgesetzt und nur teilweise angewandt worden sind. Die europäischen Bürger sind schlecht
informiert und vor allem wissen sie nicht, dass sie die Möglichkeit haben, diese Rechtsvorschriften zu nutzen,
um im Falle von Diskriminierungen ihre Rechte durchzusetzen.

Als Berichterstatterin für das Europäische Jahr der Chancengleichheit für alle und für den Rahmenbeschluss
zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bin ich der Meinung, dass seitens der Mitgliedstaaten
zusätzliche Anstrengungen nötig sind, um die korrekte Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften
zu gewährleisten. Ferner müssen wir unsere Gesetzestexte besser publik machen, damit sich die europäischen
Bürger mit ihnen identifizieren können.

Der größte Fortschritt dieser Richtlinie über die Gleichbehandlung besteht in der Umkehr der Beweislast.
Daher sollten wir darauf drängen, dass konkrete Maßnahmen eingeleitet werden, um diesen Fortschritt in
allen EU-Mitgliedstaaten sicherzustellen.

Abschließend ist es meines Erachtens erforderlich, den europäischen Rechtsrahmen zur Bekämpfung von
Diskriminierung zu stärken, indem wir eine horizontale Richtlinie verabschieden, die sämtliche in Artikel 13
des Vertrages aufgeführten Formen der Diskriminierung umfasst, und ich möchte die Kommission fragen,
wie der Stand dieser Machbarkeitsstudie für eine solche Richtlinie ist.
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Sophia in 't Veld, im Namen der ALDE-Fraktion. – (NL) Herr Präsident! Als Abgeordnete des Europäischen
Parlaments machen wir Gesetze, aber mit Gesetzesvorschriften allein kann man Rassismus und Fremdenhass
nicht ächten. Äußerungen von Politikern und anderen Meinungsführern tragen zu einem Klima des Hasses
und der Intoleranz bei, in dem Diskriminierung als normal empfunden wird. So bleibt das Gesetz ein toter
Buchstabe.

Eigentlich möchte ich, dass die Europäische Kommission die Diskriminierung genauso energisch an den
Pranger stellt wie etwa Verstöße gegen Marktregeln. Wir müssen das Humankapital in Europa genauso
engagiert schützen wie das Finanzkapital. Wenn wir es mit Bill Gates aufnehmen können, dann können wir
sicher auch gegen diskriminierende Unternehmen und Behörden vorgehen. Uns ist bekannt, dass 14 nationale
Regierungen die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse in ein oder zwei Punkten noch
immer nicht erfüllt haben, allerdings scheint die Kommission wenig Eile zu haben, die Vorschriften
durchzusetzen und gibt den Ländern viel zu viel Zeit, um diese einzuhalten. Das Gesetz hätte vor Jahren
umgesetzt werden müssen. Bill Gates wäre damit nicht durchgekommen.

Im Kampf gegen Terrorismus und Verbrechen dürfen wir keine Veränderung der Spielregeln zulassen. Manche
Maßnahmen gelten ausschließlich für bestimmte Gruppen und scheinen Diskriminierung zu legitimieren,
wie beispielsweise Anhalte- und Durchsuchungspraktiken („Stop-and-Search“), Profiling-Methoden usw.
Auch Integrationsmaßnahmen wirken manchmal diskriminierend. Mit Zufriedenheit stelle ich fest, dass die
vorige Regierung in meinem Heimatland zum Beispiel Maßnahmen zur Integration von Ausländern einführen
wollte, die schließlich richterlich verboten wurden, weil sie in der Tat diskriminierenden Charakter hatten.

Unter den Änderungsanträgen erregte ein Antrag, nämlich Änderungsantrag 4, meine Aufmerksamkeit, in
dem steht, der Schutz von Minderheiten und die Einhaltung der Antidiskriminierungsgesetze sei nationale
Angelegenheit. Wenn aber nun etwas wirklich nicht Sache der einzelnen Staaten ist, dann sind das unsere
gemeinsamen europäischen Werte. Darum ist es durchaus Europas Aufgabe, die Gleichbehandlung aller
europäischen Bürger zu gewährleisten, denn das ist das Ziel der europäischen Integration, wobei der Markt
übrigens nur ein Mittel darstellt.

Auch Religionsfreiheit ist ein hohes Gut und ein Grundrecht, jedoch darf sie nicht missbraucht werden, um
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft zu rechtfertigen. So darf beispielsweise eine katholische
Schule unter dem Vorwand der Religionsfreiheit Kinder einer bestimmten ethnischen Herkunft nicht ablehnen,
weil sie es lieber sähe, dass ihre Schule weiß bliebe. Umgekehrt ist auch nicht jede kritische Äußerung zum
Islam automatisch als Rassismus zu verstehen.

Abschließend möchte ich Folgendes sagen, Herr Präsident: Gesetze sind wichtig. Dieses Gesetz ist eine
Errungenschaft, aber uns allen ist daran gelegen, ein Klima zu schaffen, in dem Diskriminierung ein Fremdwort
ist.

Roberta Angelilli, im Namen der UEN-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Als Erstes möchte ich der Kollegin für ihre Arbeit danken. Als Berichterstatterin des Europäischen
Parlaments über Kinderrechte möchte ich insbesondere einen wichtigen Passus dieses Berichts hervorheben,
und zwar den, der sich auf die Roma-Kinder bezieht. Ich möchte die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf
die Tatsache lenken, dass die Kinder den höchsten Preis für Diskriminierung und soziale Ausgrenzung zahlen.

In Europa gibt es viele, zu viele, Straßenkinder, oftmals mit Roma-Hintergrund, die keine Zukunft haben,
weil sie keine angemessene Schulbildung besitzen und in vielen Fällen sogar Analphabeten sind. Diese Kinder
erhalten weder eine entsprechende medizinische Betreuung noch die notwendigen Impfungen. Sie sind
folglich Kinder ohne Zukunft, weil ihnen ihre Kindheit vorenthalten wird und weil sie oft, fast immer während
der Schulzeit, gezwungen sind, zu betteln und Almosen zu sammeln, oder zur Schwarzarbeit geschickt
werden.

So wie es in dem Bericht steht, müssen die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, positive Maßnahmen zur
Bekämpfung der Diskriminierung einzuführen. In diesem spezifischen Fall Maßnahmen, die für die Kinder
das Recht auf Bildung gewährleisten und die Familien der Roma-Kinder zur Einhaltung der Schulpflicht
nötigen. Darüber hinaus müssen entsprechende Kampagnen organisiert werden, um die Bürger zur
Zusammenarbeit mit den Institutionen zu ermutigen und um zu verhindern, dass es zu Diskriminierung,
Ausbeutung und sozialer Ausgrenzung von Kindern kommt.

Abschließend möchte auch ich betonen, dass es nicht hingenommen werden kann, wenn zu viele
Mitgliedstaaten, darunter leider auch mein Heimatland, Italien, die Bestimmungen der Richtlinie noch immer
nicht ordnungsgemäß in einzelstaatliches Recht übernommen haben.
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Tatjana Ždanoka, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – (EN) Herr Präsident! Ich möchte Frau Buitenweg für
diesen Bericht danken, der die Aufmerksamkeit auf die ernsteren Aspekte des europäischen Problems
rassischer und ethnischer Diskriminierung lenkt.

Herr Kommissar, meiner Meinung nach sollte die Kommission aktiver sein, um die Umsetzung der Richtlinie
zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse zu fördern. Jeder Tag bringt uns zahlreiche Fälle, bei
denen die korrekte Umsetzung für den Opferschutz unerlässlich ist. Erwähnen möchte ich auch, dass einige
Praktiken auf dem Gebiet der Sprachenpolitik als unter die Richtlinie fallende indirekte Diskriminierung
angesehen werden können. In meinem Land beispielsweise, in Lettland, wie auch im benachbarten Estland,
Staaten also mit einem hohen Anteil ethnischer Minderheiten, gibt es unangemessene Sprachkriterien für
die Beschäftigung sowie das Erfordernis, in der Kommunikation mit Behörden nur eine Sprache zu verwenden.
Wenn solche Praktiken in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu einer Unterrepräsentation
rassischer und ethnischer Minderheiten führen, dann haben die Mitgliedstaaten meiner Ansicht nach die
Pflicht, eine Politik zu erarbeiten, die darauf gerichtet ist, gleichberechtigten Zugang zu sichern und eine
Diskriminierung zu vermeiden.

Noch etwas anderes bewegt mich. Zuweilen kann eine unterschiedliche Behandlung aufgrund der Nationalität
als indirekte ethnische Diskriminierung betrachtet werden. Das geschieht, wenn mit der Politik auf dem
Gebiet der Staatsbürgerschaft das Ziel verfolgt wird, Menschen mit Minderheitenhintergrund – beispielsweise
Roma oder Russen – auszugrenzen.

Ich hoffe, die europäischen Gerichte wie auch der interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte, nach
dessen Feststellung es keine rassische oder ethnische Diskriminierung in der Frage des Zugangs zu einer
Nationalität geben dürfe, werden sich nicht weniger fortschrittlich zeigen und die Folgen der
Nationalitätenpolitik für Personen, die unterschiedlichen ethnischen Gruppen angehören, aufmerksam
verfolgen.

Vittorio Agnoletto, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und
Kollegen! Obwohl die Antidiskriminierungsrichtlinie eine wirklich gute Richtlinie und von hohem moralischen
Wert ist, unternehmen mehrere Länder Europas wenig oder gar nichts zur Umsetzung der Richtlinie und
ihres Inhalts in ihr einzelstaatliches Recht, und in der Praxis sind rassistisch oder ethnisch motivierte Übergriffe
an der Tagesordnung. So hat zum Beispiel die Europäische Union ein Vertragsverletzungsverfahren gegen
Italien eingeleitet, weil es die besagte Richtlinie nicht übernommen hat.

Insbesondere wirft die Europäische Union Italien die nicht erfolgte Übernahme des Begriffs der rassistisch
begründeten Belästigung in einzelstaatliches Recht, das Fehlen einer Rechtsvorschrift zur Umkehr der
Beweislast und das Fehlen präziser Bestimmungen zum Schutz vor rassistisch und ethnisch motivierten
Übergriffen vor. Im Dezember letzten Jahres hat in der Gemeinde Opera, in der Nähe von Mailand, eine
Gruppe von Bürgern, die von Funktionären der Lega di Alleanza Nazionale angeführt wurden, buchstäblich
Jagd gemacht und Zelte mit etwa dreißig Roma-Kindern darin niedergebrannt. In Pavia wurden Dutzende
von Roma mit dem Ruf „ab in die Gaskammern“ verjagt. Erst vor einigen Tagen überfielen im Randgebiet
von Rom vierzig mit Stöcken, Messern und Molotow-Cocktails bewaffnete Vermummte in der Nacht ein
Roma-Lager in Ponte Mammolo.

In Italien werden fast jeden Tag ein oder mehrere Nomadenlager von den Kommunalbehörden geräumt,
ohne für die Roma die elementarsten Rechte zu gewährleisten. Sieht so etwa der in dem Bericht geforderte
besondere soziale Schutz aus, speziell nachdem er auf die Roma ausgedehnt wurde? Ich schließe mich der
Bekräftigung an, dass Sanktionen, die bei Verstößen gegen die gemäß der Richtlinie angenommenen nationalen
Bestimmungen Anwendung finden, wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen. Ich erinnere
ferner daran, dass wir am 25. April ….

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

Frank Vanhecke, im Namen der ITS-Fraktion. – (NL) Herr Präsident! Ich fürchte, meine Ansichten zu diesem
Bericht weichen etwas von den bereits in diesem Haus geäußerten Meinungen ab, denn in meinen Augen
mutet der Bericht merkwürdig an – merkwürdig für eine Einrichtung, die sich selbst als demokratisch
bezeichnet, da hier Empfehlungen aufgrund einer höchst fragwürdigen Richtlinie abgegeben werden, die
meines Erachtens im Widerspruch zu Grundrechten und Grundfreiheiten stehen und in mancher Hinsicht
gegen die Grundprinzipien des Rechtsstaates verstoßen.

Tatsächlich ist die wirkliche Diskriminierung von Minderheiten in Europa bzw. realer Rassismus
glücklicherweise ein Randphänomen, das bereits angemessen und sehr ordentlich bekämpft wird. In diesem
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Bericht geht es aber um etwas anderes. Was wir hier erleben, ist der x-te Versuch, Regeln einzuführen, die
die Meinungsfreiheit beschneiden und gefährden und ein Klima wachsenden geistigen Terrors schaffen,
wobei die einheimische Bevölkerung letztlich eigentlich dazu verpflichtet wird, Ausländer positiv zu
diskriminieren. Dies ist ein weiterer Bericht, in dem Einheimische diskriminiert werden.

So betrachte ich vor allem die Umkehr der Beweislast, wenn es um Diskriminierung und Rechtsstreitigkeiten
speziell im Bereich der Beschäftigung geht, als absolut verwerflich in Ländern, die sich auf das
Rechtsstaatprinzip gründen, wo jeder als unschuldig gilt, bis der Gegenbeweis erbracht wird.

Kurz gesagt, im vorliegenden Bericht geht es nicht um Diskriminierung, sondern um eine Art Legalisierung
von politischer Korrektheit.

Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Gestatten Sie mir zunächst, Frau Buitenweg für ihre Arbeit am vorliegenden
Bericht zu danken. Erlauben Sie mir zudem, das Thema aus einer anderen Perspektive zu beleuchten.

Die erhöhte Mobilität der Menschen zwingt uns dazu, offener gegenüber denjenigen zu sein, die in unsere
Länder kommen. Diese Offenheit beginnt allerdings bereits bei der Erziehung in der Familie, wo Kinder am
ehesten lernen, andere zu achten. Die Familie ist die erste Gemeinschaft, die Offenheit, Respekt und Solidarität
vermitteln sollte. Die Erziehung zur Toleranz gegenüber anderen Rassen und Volksgruppen muss zu einem
sichtbaren Grundpfeiler aller Aspekte der Erziehung und Bildung werden, sowohl in der Schule als auch in
der Gesellschaft allgemein. Dabei ist der Schwerpunkt auf die ethischen Grundlagen zu legen, die den
Familieverband stärken.

Aus diesem Grund sind interkulturelle Beziehungen wie auch das Thema Frieden und Achtung der Vielfalt
zu politischen und sicherheitsrelevanten Fragen von großer Bedeutung geworden. Der Kampf gegen
Rassendiskriminierung konzentriert sich hauptsächlich auf Möglichkeiten, die Koexistenz von Völkern und
Nationen zu Beginn des neuen Jahrhunderts und Jahrtausends zu gestalten. Natürlich sind dazu einige
Rechtsvorschriften nötig, aber unsere Gesellschaft sollte sich mit Diskriminierung aufgrund der Rasse und
ethnischen Herkunft in einer Weise auseinandersetzen, die es uns erlaubt, unsere Vergangenheit ehrlich zu
hinterfragen und gemeinsam für jeden Menschen eine Zukunft anzustreben, in der die Würde und
unveräußerlichen Rechte eines jeden Individuums geachtet werden.

Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Vielen Dank, Herr Präsident. Wenn 60 % der Befragten das Gefühl
haben, in der einen oder anderen Weise unfair behandelt bzw. diskriminiert zu werden, ist das ein Alarmsignal
für die Mitgliedstaaten und Europa.

Diskriminierung aufgrund von Rasse oder ethnischer Herkunft existiert noch immer, und es steht zu
befürchten, dass dies noch lange so sein wird, da Europa vielfältiger, bunter wird und ethnische Unterschiede
deutlicher sichtbar werden. Selbst in Ländern, die sich als monoethnisch betrachten, finden Menschen aus
einer wachsenden Zahl verschiedener Kulturen eine Heimat.

Der ausgezeichnete Bericht von Kathalijne Buitenweg bietet eine Möglichkeit zur Bewertung und Reflexion.
Diesbezüglich hat uns die Kommission heute Fortschritte versprochen, denn die Warnhinweise sind
gerechtfertigt und Hilfe ist dringend erforderlich, wenn es schon mehreren Ländern nicht gelungen ist, die
Richtlinie ordnungsgemäß umzusetzen. Fast alle meiner Kolleginnen und Kollegen haben darauf hingewiesen,
dass die Bürger nicht in der Lage sind, von ihrem Recht auf Schutz gegen Diskriminierung Gebrauch zu
machen, wenn sie sich dieses Rechts nicht bewusst sind.

Die Diskriminierung aufgrund von Rasse oder ethnischer Herkunft wirft auch in einem größeren Kontext
Probleme auf, da die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit in erster Linie eine Frage der Identität ist.
In Ost- und Mitteleuropa haben wir mit der Bereitschaft der Menschen, Daten zur Verfügung zu stellen, keine
sehr guten Erfahrungen gemacht. So kann jemand letztlich als „Zigeuner“ gelten, wenn die Umwelt ihn so
betrachtet, was in der Regel aber eher eine Frage des Lebensstils als der eigentlichen ethnischen Identität ist.
Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte hat viele Möglichkeiten, diesen Zustand zu verbessern.

Ich habe noch zwei weitere Anmerkungen. Erstens kann durch die Umsetzung der Richtlinie viel dazu
beigetragen werden zu verhindern, dass die Gemeinschaft der Roma aus Europa abdriftet. Zweitens sind mit
den neuen Mitgliedstaaten auch neue ethnische Einheiten auf der historischen Landkarte Europas aufgetaucht.
Das traurige Erbe des 20. Jahrhunderts und zweier Weltkriege liegt in der Tatsache, dass Widersprüche
fortbestehen und Wunden noch nicht verheilt sind. Dafür tragen wir alle Verantwortung. Vielen Dank, Herr
Präsident.
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Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Herr Präsident! Ich begrüße es sehr, dass die Kommission Verstoßverfahren
gegen vierzehn Mitgliedstaaten wegen der nicht ordnungsgemäßen Umsetzung der Richtlinie einleitet.

Es stimmt mich nachdenklich, wenn ich sehe, dass mein Heimatland, das Vereinigte Königreich, auf der Liste
steht. Im Fall meines Landes besteht eines der Probleme darin, dass die Definition der indirekten
Diskriminierung nicht zutrifft. Da gibt es natürlich keinen Grund zur Selbstgefälligkeit, auch nicht in einem
Land, das schon vor über vierzig Jahren Rechtsvorschriften gegen Rassendiskriminierung erließ.

Es bedarf in dieser Frage eines starken politischen Willens, weshalb es noch enttäuschender ist, dass der Rat
diese Debatte nicht für wichtig genug hielt, um hier vertreten zu sein.

Sehr interessant waren die von Kommissar Michel genannten statistischen Angaben, nach denen drei von
vier Europäern zu einer anonymen Datenerfassung über die ethnische Abstammung bereit sind, und ich
begrüße es, dass die Kommission in diesem Bereich in den letzten Jahren eine umfassende Arbeit geleistet
und eine Richtschnur für bewährte Praktiken entwickelt hat. Wir sind seit 1999, als ich es wagte, die Worte
‚ethnische Überwachung’ in meinen Berichtsentwurf zum Europäischen Jahr gegen Rassismus aufzunehmen,
und jede Menge Widerspruch erntete, ein gehöriges Stück vorangekommen.

Natürlich stimme ich Herrn Gaubert darin zu, dass wir sorgsam darauf achten müssen, dass für Zwecke der
Bloßstellung und Bekämpfung von Diskriminierung erfasste ethnische und rassische Daten durch rassisches
oder ethnisches Profiling nicht selbst zu einem Mittel der Diskriminierung werden.

Ich möchte den Herrn Kommissar fragen, in welchem Maße – abgesehen von Absicherungen auf dem Gebiet
des Datenschutzes – die Polizei bei ihren Operationen – die natürlich Dienstleistungen sind – in den
Geltungsbereich des Diskriminierungsverbots fällt, beispielsweise bei der Durchführung von
Stop-and-Search-Aktionen. Die Polizei als Arbeitgeber fällt eindeutig darunter, aber ich war mir nie ganz im
Klaren darüber, inwieweit die Richtlinie für Polizeiaktionen gilt.

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

Marek Aleksander Czarnecki (UEN). – (PL) Herr Präsident! Wenn ich mir ansehe, wie es um die Anwendung
der Richtlinien der Europäischen Union steht, und dazu gehört auch die Richtlinie zur Anwendung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, so stelle ich, wie
schon die Berichterstatterin, fest, dass viele Mitgliedstaaten diese Richtlinie zu einem großen Teil übernommen
haben und teilweise sogar darüber hinausgehen. Mit ganz wenigen Ausnahmen schenken die Mitgliedstaaten
dem Gleichbehandlungsgrundsatz in vollem Umfang ihre Aufmerksamkeit. Es gibt natürlich noch Lücken
und Pannen, an denen gearbeitet werden muss. Manchmal sind die Vorschriften auf verschiedene Gesetze
verteilt, aber das sollte uns nicht daran hindern, ein Gesetz auf nationaler Ebene umzusetzen.

Ich glaube, dass der rechtliche Rahmen in der Europäischen Union auf einem guten Stand ist. Probleme
bereitet vielmehr das Bewusstsein der Menschen, die die Diskriminierung anderer zulassen. Zum jetzigen
Zeitpunkt müssen wir vor allem eine Antwort auf die Frage finden: Wie können wir das Bewusstsein und
die Aufmerksamkeit der Menschen in unserer globalisierten Welt weiterentwickeln, wenn die Menschen
ständig ihren Wohnort wechseln…

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

Philip Claeys (ITS). – (NL) Herr Präsident! Das Problem mit einem Bericht wie dem von Frau Buitenweg
besteht darin, dass man von lobenswerten Prinzipien und guten Vorsätzen ausgeht, aber leider eine tiefe
Kluft zwischen diesen und der Wirklichkeit besteht. Selbstverständlich ist Diskriminierung aufgrund von
Rasse oder Herkunft verwerflich. Allerdings stellt sich die Frage, ob diese Art der Diskriminierung so weit
verbreitet ist, wie man uns immer glauben machen möchte. Im jüngsten Jahresbericht der Europäischen
Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC) ist von einer Zunahme des
Phänomens die Rede, auch wenn sie diese Behauptung nicht mit konkretem Zahlenmaterial untermauern
kann. Die EUMC kann nicht einmal mit einer allgemein akzeptierten Definition von Diskriminierung
aufwarten.

Viel zu häufig wird davon ausgegangen, dass nahezu alle Probleme mit Ausländern auf angebliche
Ausländerdiskriminierung zurückzuführen sind. Dieser Diskurs hat katastrophale Folgen, weil damit ganze
Bevölkerungsgruppen vom Prinzip der persönlichen Verantwortung entbunden werden. Kuschelpolitik und
Opferkultur haben die bestehenden Probleme nur verstärkt. Daher schließe ich mich gern der von Koenraad
Dillen formulierten Minderheitenansicht an.
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Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Gestatten
Sie mir zunächst, meine Wertschätzung hinsichtlich der Geschlossenheit und Qualität des vorliegenden
Berichts zum Ausdruck zu bringen und auf die Bedeutung der Thematik für die Verbesserung des Lebens
der Menschen und die Entwicklung der Gemeinschaften hinzuweisen. In meinem Beitrag möchte ich auf die
Bedeutung der Bildung und Erziehung bei der Umsetzung der europäischen Grundsätze und Rechtsvorschriften
im Bereich der Gleichbehandlung von Menschen eingehen.

Zu Recht wird im Bericht darauf hingewiesen, dass Gesetze nur greifen, wenn sich die Bürger ihrer Rechte
bewusst sind. Deshalb gilt es nach wie vor, die Bürger zu informieren, aber auch aufzuklären, damit sie
reagieren, ja sich selbst verteidigen können. Nur wenn Menschen den Mut haben, sich zu äußern, zu schreiben
und ihre Rechte einzufordern, kann das Phänomen der Diskriminierung eingedämmt werden.

Gleichzeitig ist eine Erziehung zur Toleranz für das Überleben einer Gemeinschaft unerlässlich. Lernen, mit
anderen Menschen zusammenzuleben, Unterschiede nicht als Verhängnis, sondern als Entwicklungschance
insgesamt zu begreifen, bedeutet, dem richtigen Weg zur Ausmerzung des genannten Phänomens zu folgen.

Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Herr Präsident! Die Europäische Union hat gute Gesetze und
Antidiskriminierungsnormen entwickelt, an Richtlinien wird noch gearbeitet. Ich möchte meiner Kollegin
zu dem Bericht gratulieren, den sie heute vorgelegt hat. Was hier beschlossen wird, setzen die Mitgliedstaaten
ihrerseits um. In ihren Verfassungen haben die Länder Antidiskriminierungsklauseln, oder es gibt ganze
Paragraphen in ihren Gesetzen, die die Bürger vor Diskriminierung schützen sollen. Warum ist dann aber
die Lage so schlecht? Warum gibt es immer noch so viele Beispiele für Diskriminierung, gegen die wir nicht
ankommen?

Das Problem, so scheint mir, hat zwei Seiten. Erstens die Unterrichtung und zweitens die Einhaltung von
Verpflichtungen. Ich möchte mich auf die Unterrichtung konzentrieren. Unterrichtung liegt nicht nur in der
Verantwortung der Regierungen. Wie wir sehen, unterrichten die Regierungen den Normalbürger nicht
besonders gut über das Problem der Diskriminierung. Mir scheint, diese Rolle müsste in größerem Maße von
Nichtregierungsorganisationen übernommen werden, die ja befähigt sind, sich mit einzelnen Bereichen der
Gesellschaft und einzelnen Bevölkerungsgruppen auseinanderzusetzen und sie darüber zu informieren, was
Einwanderung bedeutet. Fragen Sie doch einmal Einwanderer, ältere Frauen oder allein erziehende Mütter,
ob sie sich diskriminiert fühlen! Sie werden sagen: „Nein, das ist eben unser Schicksal. Das ist einfach Pech.“
Sie brauchen Hilfe, um zu sich selbst zu finden und Hilfe im Umgang mit den zuständigen Behörden.

Ich wünsche mir, dass sich das Europäische Parlament an der Ausarbeitung eines Verhaltenskodexes für die
verschiedenen Organisationen beteiligt. Abschließend möchte ich noch eines sagen: Ich hoffe, dass das
Projekt der Europäischen Kommission, zum Europäischen Jahr der Chancengleichheit eine Wanderausstellung
in einem gelben Truck durch Europa touren zu lassen, nicht schon alles ist, was wir tun können. Wir müssen
uns noch stärker für diejenigen einsetzen, die diskriminiert werden.

Wiesław Stefan Kuc (UEN). – (PL) Herr Präsident! Die Anwendung eines Grundsatzes wie z. B. des
Grundsatzes der Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder ethnischen Herkunft und auch ohne
Unterschied der Hautfarbe, des Glaubens oder der Religion bedarf in der Regel ständiger und nicht
nachlassender Bemühungen. Jeder Schritt auf dem Weg hin zum Ziel kann als großer Erfolg betrachtet
werden. Wir können nicht erwarten, dass sich über Nacht bei allen die Einstellung ändert und dass jeder auf
sein natürliches Bestreben verzichtet, das eigene Leben zu verbessern und gegen alles zu kämpfen, das diese
Verbesserung gefährden könnte. Dennoch müssen wir alles tun, um rechtliche, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Hindernisse zu beseitigen, wir müssen Bildungsmöglichkeiten bieten, die Bedingungen für
ein harmonisches Zusammenleben schaffen und unsere negativen Einstellungen gegenüber anderen ändern,
egal wie groß die Unterschiede auch sind. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich der Äußerung von
Herrn Vanhecke zu den Meinungen nicht zustimme.

Neena Gill (PSE). – (EN) Herr Präsident! Ich begrüße diese Mitteilung der Kommission, bedaure aber, dass
überall in der EU die Diskriminierung trotz dieser und anderer Rechtsvorschriften nicht abgenommen,
sondern dramatisch zugenommen hat.

Ich möchte den Leuten von ganz rechts, die das bestreiten, antworten: Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich
allein in diesem Jahr etwa fünfhundert Menschen der Sikh-Gemeinde aus Frankreich, aus Belgien, aus Italien,
aus Deutschland getroffen habe, die alle von erschreckenden Fällen nicht hinnehmbarer Diskriminierung
gegen sie wegen ihrer äußeren Erscheinung – denn sie tragen einen Turban – berichteten.
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Seit 2004 gibt es zahlreiche Sikh-Jungen in Frankreich, die der Schule verwiesen wurden, weil sie nicht ihren
Turban abnahmen. Ähnliche Fälle gibt es in Belgien und Deutschland.

Während das französische Oberste Gericht entschied, männliche Sikh dürften auf dem Foto ihres Führerscheins
ihren Turban tragen, hat das französische Ministerium das innerhalb von 24 Stunden nach diesem Urteil
ausdrücklich verboten.

Auf dem Brüsseler Flugplatz werden Sikh-Männer regelmäßig aufgefordert, ihren Turban abzunehmen, was
als große Beleidigung gilt.

Darüber hinaus erhalte ich wöchentlich Anrufe aus Italien, in denen über Menschen berichtet wird, die nicht
ihren täglichen Geschäften nachgehen können, weil sie Sikh sind. Diese Fälle stellen somit einen eindeutigen
Verstoß gegen alles dar, was in diesem Bericht gefordert wird und was die Kommission verbreitet.

Daher möchte ich den Herrn Kommissar fragen, was er und die Kommission unternehmen, um diesen Fällen
von Diskriminierung zu begegnen. Wir können nicht über Einheit und Vielfalt reden und dann die Praktiken
der Regierungen vieler Mitgliedstaaten ignorieren.

Ich möchte Frau Buitenweg, der Berichterstatterin, dafür danken, dass sie Maßnahmen vorschlägt, die, so
hoffe ich, denen eine gewisse Wiedergutmachung bringen, die aufgrund von Ignoranz und infolge von
Unkenntnis und mangelnder Achtung vor der Kultur anderer Menschen ausgegrenzt werden.

Abschließend hoffe ich aufrichtig, dass wir in diesem Jahr der Chancengleichheit und im nächsten Jahr des
interkulturellen Dialogs den Willen aufbringen sicherzustellen, dass auf unsere Worte Taten folgen.

Jan Tadeusz Masiel (UEN). – (PL) Herr Präsident! Eines ist klar: Im 21. Jahrhundert muss man den Kampf
gegen Diskriminierung unterstützen. Auch ich befürworte diesen Bericht, sehe die Wurzeln für Vorurteile
aber eher in Kultur, Zivilisation und Religion, als in Rasse und ethnischer Herkunft. Im Übrigen möchte ich
anmerken, dass es für uns in Europa einfacher wäre, den Grundsatz der Nichtdiskriminierung einzuhalten,
wenn es für Menschen, die in unsere Länder einreisen wollen, eine kontrollierte Einwanderungspolitik gäbe,
denn im Prinzip reagiert keiner aggressiv und unfreundlich auf einen Partner, den er sich selbst ausgesucht
hat.

Im Bericht geht es im Wesentlichen um die Rechte von Einwanderern. Wir sollten aber auch über ihre
Pflichten nachdenken. Es wäre einfacher, Ausländern und Menschen aus anderen Kulturen ohne
Diskriminierung zu begegnen, wenn diese der Kultur und den Traditionen der Menschen in dem Land, in
das sie gekommen sind, mehr Respekt erweisen und sich um Integration bemühen würden, statt mitten in
unserem Europa, das – wir müssen doch den Tatsachen ins Auge sehen – seine Wurzeln im Christentum
hat, einen Staat im Staat zu errichten.

Emine Bozkurt (PSE). – (NL) Herr Präsident! Ich danke Frau Buitenweg für die hervorragende Arbeit, die
sie mit dem Bericht geleistet hat. Ob es nun um Diskriminierung und Rassismus auf dem Arbeitsmarkt, im
Sportverein oder in der Schule geht – in jedem Bereich wird dadurch gegen unsere europäischen Werte
verstoßen. Bedarf besteht an einem kombinierten Konzept auf allen Ebenen – auf europäischer,
einzelstaatlicher und lokaler. Gesetzgeber, Politiker und Opfer von Diskriminierung haben hier eine wichtige
Aufgabe zu erfüllen. Wir müssen die Bürger Europas für ihre Rechte und die Mittel zur Einforderung dieser
Rechte sensibilisieren.

Ich möchte die Kommission nachdrücklich aufrufen, gemäß ihrer Verantwortung zu handeln und für die
sofortige und korrekte Umsetzung der Richtlinie über die Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse zu
sorgen. Die Richtlinie markiert einen Schritt in die richtige Richtung, aber ihre Wirksamkeit steht und fällt
mit der einzelstaatlichen Durchsetzung. Darum fordere ich die Kommission auf, die bereits im Jahr 2004
von Barroso persönlich angekündigte und dringend erforderliche moralische Führungsstärke zu zeigen.
Auch anno 2007, im Europäischen Jahr der Chancengleichheit für alle, ist Diskriminierung in Europa noch
an der Tagesordnung. Vor allem zum gegenwärtigen Zeitpunkt, zu einer Zeit, in der bestimmte Gruppen –
dabei denke ich insbesondere an die Stellung von Muslimen in Europa – sicher keinen einfachen Stand haben,
brauchen wir Menschen, die sich für die Bekämpfung von Diskriminierung stark machen und in allen
Bereichen angesehen sind.

Auch ich bitte darum, dass die Kommission die Antidiskriminierungsmaßnahmen auf alle erdenklichen
Formen von Diskriminierung ausweitet.
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Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Herr Präsident! Ich möchte der Berichterstatterin zu diesem Bericht
gratulieren, von dem ich hoffe, dass Menschen damit besser vor Diskriminierung aufgrund ihrer Rasse und
ethnischen Herkunft geschützt werden und besseren Rechtsschutz genießen.

Es bleibt noch viel zu tun, wenn wir die Gleichbehandlungsrichtlinien zur ethnischen Herkunft bzw. zu
Beschäftigung und Beruf umsetzen wollen. Die Bürger der EU-Mitgliedstaaten (vor allem der neuen Staaten)
kennen ihre Rechte noch nicht und haben entweder keine Zeit oder sind finanziell nicht in der Lage, diese
zu verteidigen. In den meisten Ländern gelingt es den Opfern von Diskriminierung nicht, sich zu einigen
und mächtigere Institutionen mit der Verteidigung der gemeinsamen Rechte zu betrauen. Es ist schwierig,
sich über diese heiklen Themen zu informieren und so indirekte Diskriminierung zu erkennen oder das
Ausmaß der Diskriminierung in der Gesellschaft zu beurteilen. Daher hat auch die Europäische Kommission
Probleme, die Umsetzung der Richtlinien zu überwachen und die Ursachen für die misslichen Umstände zu
ermitteln, unter denen es zu Diskriminierungen kommt.

Ich schließe mich den Empfehlungen meiner Kolleginnen und Kollegen an, die Nichtregierungsorganisationen,
die die Bürger informieren und bei Diskriminierung den Opfern Rechtsbeistand gewähren, mit mehr
finanziellen Mitteln auszustatten. Die Rolle der Medien ist auch sehr wichtig.

Nun möchte ich mich direkt an meine Kollegen wenden. Wir alle haben Büros in den Ländern, in denen wir
gewählt wurden. Dort könnten wir ja eine Art juristische Grundberatung anbieten und finanzieren und so
die Menschen über die Gesetze zum Schutz vor Diskriminierung und die Möglichkeiten des Einsatzes
rechtlicher Mittel informieren. Wir könnten den Menschen also direkt helfen.

Und wir könnten noch aktiver den politischen Willen zum intensiveren Kampf gegen Rassendiskriminierung
und Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz mobilisieren.

Louis Michel, Mitglied der Kommission. − (FR) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte
ich Ihnen versichern, dass ich meinem Kollegen Vladimir Špidla die weitgehend positiven Einschätzungen,
die ich in Bezug auf seine Arbeit vernommen habe, natürlich übermitteln werde. Ich glaube, diese
Wertschätzung ist gerechtfertigt, und ich werde sie ihm zur Kenntnis geben. Ich werde ihm natürlich auch
die Hinweise und dringenden Bitten bzw. die Erwartungen des Europäischen Parlaments mit Blick auf die
Arbeit, die noch getan werden muss, übermitteln.

Von vornherein möchte ich eine Sache klarstellen. Ebenso wie die Kommission teile ich selbstverständlich
nicht die Ansichten, in denen gewisse Tendenzen in Richtung Ausgrenzung zu verzeichnen waren, und ich
bin froh, sagen zu können, dass dies Randerscheinungen sind. Gleichermaßen sehe ich mich gezwungen,
etwas zu der Behauptung zu sagen, dass das Risiko bestehe, einen Staat im christlichen Staat oder im
christlichen Europa zu schaffen. Selbstverständlich habe ich vollen Respekt für die einzelnen Bürger, die so
denken, allerdings fühle ich mich veranlasst, Sie ganz einfach daran zu erinnern – und dies ist meines Erachtens
meine Pflicht – dass Europa in religiöser, philosophischer oder politischer Hinsicht nicht mit einer Stimme
spricht. Ich glaube, manchmal ist es gut, sich auf derartige Selbstverständlichkeiten zu besinnen.

(NL) Frau Buitenweg und Frau In't Veld haben völlig zu Recht auf ein grundlegendes Problem hingewiesen
– die Umsetzung der Richtlinien in einzelstaatliche Gesetze. Die Kommission ist sich absolut darüber im
Klaren, dass weiter Druck auf die Mitgliedstaaten ausgeübt werden muss, die die europäische Gesetzgebung
bislang nicht einhalten. Die Kommission teilt die Sorge der Gremien, die sich mit diesen wichtigen Fragen
in den Mitgliedstaaten beschäftigen. Wie Sie ja sicherlich wissen, unterstützen wir diese
Gleichbehandlungsstellen und -organisationen zuverlässig und auch bereitwillig.

(FR) Was die neue Initiative anbelangt, so führen wir zurzeit eine Folgenabschätzung durch. Die Untersuchung
zu deren Auswirkungen auf Diskriminierungen hat bereits begonnen. Es ist klar, dass wir das Ausmaß des
Problems kennen müssen. Gegenwärtig finden Konsultationen in der Öffentlichkeit, bei den NRO, bei den
Sozialpartnern, in den Unternehmen und auch im Europäischen Parlament statt. Wenn alles normal läuft,
wird es im Januar 2008 einen Bericht über die Folgenabschätzung geben. Der nächste Schritt wird die
dienststellenübergreifende Konsultation im März und April 2008 sein. Die Initiative soll in das
Arbeitsprogramm der Kommission 2008 aufgenommen werden, das derzeit geprüft und Ende Oktober,
Anfang November veröffentlicht wird. Wenn sie in der vorgeschlagenen Form angenommen wird, erhält
die Kommission im Juni 2008 ein Vorschlag, und anschließend werden die Dinge ihren normalen Lauf
nehmen.

Es versteht sich von selbst, dass unsere eigenen Überlegungen und Einschätzungen denen der Mitglieder, die
sich in der Aussprache zu Wort gemeldet haben, recht nahe kommen – zumindest der Mehrzahl von ihnen
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– und ich möchte Frau Buitenweg im Namen der Kommission für die ausgezeichnete Arbeit danken. Ich
glaube, dass das, was wir hier gesehen haben, ein Beispiel dafür ist, welch entscheidende Rolle das Europäische
Parlament bei der Gestaltung eines Europas spielen kann, das auf Rechten basiert, seine Minderheiten und
wirklich alle seine Bürger achtet.

Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute, am 27. September 2007, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

Lívia Járóka (PPE-DE), schriftlich. – (HU) Ich möchte meine Kollegin Kathalijne Buitenweg zu ihrem Bericht
beglückwünschen und zugleich auf einige wichtige Probleme aufmerksam machen.

Das Rechtsbewusstsein der Bürger Europas ist eher begrenzt und ausgerechnet jenen Menschen, die Opfer
ungerechter Behandlung sind oder anders gesagt die ethnischen Minderheiten, insbesondere die Roma, haben
fast keine Kenntnis über einschlägige gesetzliche Bestimmungen bzw. Rechtsschutzstrukturen. Aus diesem
Grund wird in der Europäischen Union nur in wenigen Fällen der gerichtliche Klageweg beschritten. Darüber
hinaus sind die in solchen Fällen verhängten Geldstrafen lächerlich gering, vor allem im Vergleich zu ähnlichen
Verfahren in den USA. Die Mitgliedstaaten sollten die Verantwortung und die Pflicht haben, die Öffentlichkeit
zu informieren und zu schulen, um zu gewährleisten, dass möglichst viele Bürger aus allen Schichten und
Bereichen der Gesellschaft ihre Rechte und Möglichkeiten kennen.

Gleichbehandlungsstellen arbeiten bürgerfern. Sicher ist es nicht übertrieben zu behaupten, sie seien nur auf
dem Papier und ohne aktive Beteiligung der Betroffenen tätig. Problematisch ist auch die Tatsache, dass diese
Stellen in ihrer Arbeit zu einem großen Teil im Hinblick auf Finanzen, Infrastruktur, Personal und ihre
politische Linie von den Regierungen der Mitgliedstaaten abhängig sind.

Wir müssen auf europäischer Ebene ein effizientes System der Rechenschaftspflicht und Überwachung
einrichten und die Jahresberichte systematischer gestalten, damit festgestellt werden kann, ob
Gleichbehandlungsstellen unabhängig arbeiten.

Véronique Mathieu (PPE-DE), schriftlich. – (FR) Der Bericht über die Gleichstellung von Männern und
Frauen 2007 bietet zunächst die Gelegenheit, das Engagement der Europäischen Union für die Rechte der
Frauen zu würdigen, das bereits bis in das Jahr 1957 zurückgeht. Wie die jüngsten Statistiken nach dem
Beitritt von Rumänien und Bulgarien zeigen, gibt die derzeitige Situation jedoch kaum Anlass zur
Zufriedenheit.

Erstens sind für viele Frauen der Zugang zum Arbeitmarkt und ihr Status auf dem Arbeitsmarkt noch allzu
oft Utopie. Zweiunddreißig Jahre nach der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Löhne für Männer und
Frauen sind die Abweichungen angesichts eines Lohngefälles von durchschnittlich 15 % weiterhin zu groß.

Zweitens sind größere Anstrengungen nötig, um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und um
Ausgrenzung und Ungleichbehandlung zu bekämpfen. Dies betrifft besonders ländliche Gebiete, wo Frauen,
die als mitarbeitende Partnerinnen an der Seite der Landwirte tätig sind, im Scheidungs- und Erbfall oder
beim Zugang zu Eigentumsrechten großen Ungerechtigkeiten ausgesetzt sind. Zudem werden diese Frauen
nicht immer in den statistischen Analysen berücksichtigt.

Bestimmte Gesetzestexte bedürfen dringend einer besseren praktischen Umsetzung. Des Weiteren muss die
Europäische Union in diesem wichtigen Kampf dafür sorgen, dass sich die nationalen Kulturen durch eine
wachsende Sensibilisierung und eine wirksamere Prävention weiterentwickeln und angleichen.

4. Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen Union – 2007
(Aussprache)

Der Präsident. – Als nächster Punkt folgt der Bericht von Piia-Noora Kauppi im Namen des Ausschusses
für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter über die Gleichstellung von Frauen und
Männern in der Europäischen Union − 2007 (2007/2065(INI)) (A6-0290/2007).

Piia-Noora Kauppi, Berichterstatterin. – (EN) Herr Präsident! Zunächst möchte ich der Kommission gegenüber
meinen Dank für die Ausarbeitung dieses hochwichtigen Berichts zum Ausdruck bringen. Die Gleichstellung
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von Frauen und Männern ist ein Problem, das nach wie vor unsere volle Aufmerksamkeit verdient. Zwar ist
in den vergangenen Jahrzehnten viel erreicht worden, doch bleiben noch wichtige Aufgaben zu lösen.

Der Schwerpunkt des Berichts der Kommission liegt auf Beschäftigungsfragen. Unterschiedlicher Verdienst,
Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind Probleme, die sich
tagtäglich auf das Leben von Millionen von Frauen auswirken. Sie hängen eindeutig auch mit der
demografischen Herausforderung zusammen, vor der Europa steht. Wie es im Kommissionsbericht heißt,
wurden sechs der acht Millionen seit dem Jahr 2000 in der EU geschaffenen Arbeitsplätze von Frauen
eingenommen. Die meisten dieser sechs Millionen neuen Arbeitsplätze für Frauen kommen aus dem
Dienstleistungssektor. Die vom Dienstleistungssektor geschaffenen 11,7 Millionen neuen Arbeitsplätze sind
zum größten Teil von Frauen besetzt. Deshalb sind der Dienstleistungssektor, sein Anwachsen und der
Binnenmarkt für viele Frauen in Europa von so entscheidender Bedeutung.

Die Mehrheit der neuen Arbeitsplätze für Frauen sind jedoch Teilzeitarbeitsplätze mit teilweise unsicheren
und prekären, gering bezahlten Tätigkeiten. Feste Arbeitsverträge sind ebenfalls ein großes Problem für viele
Frauen in Europa, die auch in ihrem Familienleben gern mehr Dauerhaftigkeit und Stabilität hätten. Die
Zahlen der Kommission belegen, dass in der EU 32 % der berufstätigen Frauen eine Teilzeitstelle haben,
während dies nur für 7 % der Männer zutrifft, es besteht also auf dem Teilzeitstellenmarkt in Europa eindeutig
ein Gleichstellungsproblem.

Die Unterschiede im Verdienst zwischen Männern und Frauen, zu denen die Kommission im Juli eine Initiative
vorlegte, betragen im EU-Durchschnitt 15 %, in einigen europäischen Ländern bis zu 30 %. Diese Unterschiede
haben sich nicht verringert, wenngleich die Richtlinien zum Grundsatz der gleichen Entlohnung für Männer
und Frauen schon über dreißig Jahre in Kraft sind, es ist also durchaus an der Zeit, dass sich die Kommission
dieser Frage angenommen hat. Andererseits wissen wir, dass Mitgliedstaaten, die Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben sowohl für Männer als auch für Frauen getroffen haben, höhere
Geburtenraten, einen höheren Frauenanteil auf dem Arbeitsmarkt und höhere Beschäftigungsraten vorweisen
können.

Überall in der EU besetzen Frauen auch die Mehrheit der Arbeitsplätze mit hoch qualifizierten, nichtmanuellen
Tätigkeiten. In dieser Woche wurde recht viel über eine finnische Studie über Frauen in Führungspositionen
in der Wirtschaft geschrieben. Untersucht wurden insgesamt 14 000 finnische Unternehmen, und Frauen
in Führungspositionen erwirtschafteten für die Kapitalgeber der Unternehmen Jahr für Jahr ein Prozent mehr
Rendite als Männer. Damit schneiden sie um zehn Prozent besser ab als Männer. Selbst wenn aus der
Berechnung alle anderen Dinge herausgenommen wurden, waren Frauen in Führungspositionen eindeutig
im Vorteil, sodass auch das etwas ist, was die Kommission in der Zukunft im Blick behalten sollte.

In Finnland, wie in anderen Ländern auch, ist Bildung der Schlüssel zum Weiterkommen der Frauen. Das
Ansteigen der Bildungsstandards ging Hand in Hand mit der zunehmenden Beschäftigungsrate der Frauen.
Beispielsweise sind in Finnland 32,7 % der Frauen hoch qualifiziert; im Vergleich dazu liegt der Prozentsatz
bei den Männern nur bei 24,3 %, wie aus der Untersuchung der Kommission hervorgeht. So werden also
alle Initiativen, die die Kommission im Bereich der Bildung und des lebenslangen Lernens vorgelegt hat,
gebraucht, und es ist ganz wichtig, dass wir in der Bildung den Schwerpunkt auf die Gleichstellungspolitik
legen.

Mein Bericht fordert spezielle Maßnahmen zur Bekämpfung der auf Unterbrechungen der Erwerbsbiografie
– insbesondere wegen Mutterschaft oder Betreuung pflegebedürftiger Personen – beruhenden Ungleichheiten.
Er veranlasste die Kommission zur Anfertigung geschlechterbezogener Analysen im Hinblick auf die
Auswirkungen von Rentenreformen für das Leben der Frauen in der EU zu entwickeln, mit dem Ziel der
Individualisierung der Rentenansprüche und der Sozialversicherung sowie der Steuersysteme. Besonders
wichtig finde ich, dass der Bericht die Mitgliedstaaten dringend auffordert, die Kosten des Mutterschaftsurlaubs
umzulegen, um zu gewährleisten, dass Frauen nicht länger höhere Arbeitskosten verursachen als Männer.
Ich hoffe natürlich, dass mein Heimatland, der mit 60 % weiblichen Ministern in der Regierung den Weltrekord
hält, diese Frage aufgreift und die Kosten für den Vaterschafts-/Mutterschaftsurlaub umlegt.

Der Bericht unterstreicht auch die Notwendigkeit, sich mit dem erheblichen Demokratiedefizit zu befassen.
Wir wollen die Situation untersuchen, die die Teilnahme von Frauen an der Politik und am höheren
Management in der öffentlichen Verwaltung aller Ebenen verhindert, und, falls möglich, Maßnahmen zur
Abschaffung solcher Situationen ergreifen. Augenmerk muss gelegt werden auf die Lage von Frauen, die
ethnischen Minderheiten angehören, sowie von weiblichen Einwanderern, da deren Ausgrenzung durch
vielfältige Diskriminierung sowohl von außerhalb als auch innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaften verstärkt
wird. Ich fordere die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten einschlägige Daten zu

13Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE27-09-2007



sammeln und Maßnahmen durchzusetzen, mit denen der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen
Ausbeutung und der Zwangsarbeit unterbunden wird.

Ich denke, wir können mit einer sehr positiven und Mut machenden Bemerkung schließen. Den Frauen
stehen heute Chancen offen, von denen die meisten ihrer Mütter und Großmütter nie zu träumen gewagt
hätten. Frauen, die die Früchte der schönen neuen Welt ernten, sollten sich artikulieren, und ich halte es für
sehr bedeutsam, dass die Kommission die Initiative ergriffen und diesen Bericht vorgelegt hat. Wir kämpfen
weiter für die volle Gleichstellung beider Geschlechter in Europa.

Louis Michel, Mitglied der Kommission. − (FR) Herr Präsident, Frau Kauppi, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete! Natürlich begrüßt die Kommission den Bericht und den Entschließungsantrag zur Gleichstellung
von Frauen und Männern in der Europäischen Union. Die Annahme dieses Berichts unterstreicht das
Engagement des Parlaments für die Gleichstellung der Geschlechter. Ich möchte Frau Kauppi als
Berichterstatterin gratulieren und ihr für die Unterstützung danken, die dieser Bericht dem Ansatz der
Europäischen Kommission und deren Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
zuteil werden lässt.

In erster Linie ist die Gleichstellung der Geschlechter einer der Grundwerte der Europäischen Union. Sie ist
des Weiteren ein Bereich, in dem Europa den Weg geebnet hat und den gesellschaftlichen Entwicklungen
oftmals weit voraus war. Während der letzten Jahre wurden bedeutende und ehrgeizige Initiativen gestartet.
Durch die Annahme des Fahrplans für die Gleichstellung von Frauen und Männern wurde das große
Engagement der Kommission unterstrichen, in allen Bereichen konsequent dafür zu sorgen, dass die wirksame
Gleichstellung von Frauen und Männern weiter vorangebracht wird.

Die Kommission begrüßt, dass im Entschließungsantrag des Parlaments eine Reihe von Themen in den
Mittelpunkt gestellt werden, die auch zu den Handlungsprioritäten des Fahrplans gehören, insbesondere die
Gleichstellung von Frauen und Männern mit Blick auf die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die Vereinbarkeit
von Berufs- und Familienleben, die ausgewogene Vertretung der Geschlechter in Entscheidungspositionen
und die Bekämpfung von Stereotypen.

Obwohl bei der Gleichstellung von Frauen und Männern zweifellos Fortschritte erzielt worden sind, müssen
noch bedeutende Herausforderungen in Angriff genommen werden. Die Kommission teilt den Standpunkt
der Berichterstatterin, dass wir unsere Anstrengungen fortsetzen und das Erreichte festigen müssen.
Diesbezüglich ist sich die Kommission der Bedeutung einer wirksamen Anwendung des gemeinschaftlichen
Besitzstandes bewusst, und sie wird ihrer Rolle als Hüterin der Verträge konsequent gerecht werden. Sie wird
ohne Zögern Vertragsverletzungsverfahren einleiten, wenn sie der Meinung ist, dass eine europäische
Richtlinie nicht korrekt umgesetzt wurde. In Bezug auf die Gleichstellung von Frauen und Männern laufen
derzeit mehrere Vertragsverletzungsverfahren, die sich in unterschiedlichen Stadien befinden.

Um die Einhaltung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zu verbessern, hat die Kommission ein
Netzwerk geschaffen – bekannt als Network of the Equality Bodies – in dem die für die Gleichbehandlung
von Männern und Frauen verantwortlichen nationalen Stellen zusammengefasst sind. Die Kommission ist
der Ansicht, dass die Gleichstellungsstellen durch die Bündelung der Erfahrungen der unterschiedlichen
nationalen Stellen und durch die stärkere Zusammenarbeit mit der Kommission ihrer Rolle besser gerecht
werden können: Förderung der Gleichbehandlung und Gewährleistung einer einheitlicheren Auslegung der
Rechtsvorschriften durch die einzelstaatlichen Einrichtungen.

Ferner unterstreicht der Bericht die zentrale Bedeutung der Vereinbarkeit zwischen Berufs- und Privatleben,
um eine echte Gleichstellung von Männern und Frauen zu erreichen. Die Kommission teilt diese Sichtweise.
Wir wissen sehr wohl, dass die Pflichten in Familie und Haushalt mehrheitlich immer noch von den Frauen
übernommen werden. Für Frauen ist es somit wahrscheinlicher als für Männer, dass sie ihren Bildungs- und
Berufsweg unterbrechen oder gar abbrechen müssen, was unweigerlich zu Ungleichheiten zwischen Männern
und Frauen im Berufsleben und zu einer Minderung des Produktionspotenzials von Frauen führt. Das Angebot
an zugänglichen und kostengünstigen Kinderbetreuungseinrichtungen von hoher Qualität ist daher von
entscheidender Bedeutung, um die Beschäftigungsquote von Frauen zu verbessern, wie auch in den Zielen
von Barcelona formuliert wurde. Die Kommission wird 2008 einen Bericht über die Fortschritte erarbeiten,
die bei der Verwirklichung dieser Ziele erreicht wurden.

Des Weiteren hat die Kommission einen Konsultationsprozess mit den Sozialpartnern über die Vereinbarkeit
von Berufs- und Privatleben eingeleitet, dessen zweite Phase Ende Juli abgeschlossen wurde. Nach Ansicht
der Kommission handelt es sich hierbei um eine sehr komplexe Frage, die des Einsatzes vielfältiger Instrumente
bedarf. Gleichzeitig könnten jedoch auch die bestehenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften geändert
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werden, um den neuen Herausforderungen, denen sich Europa stellen muss, besser gerecht zu werden. Die
Kommission prüft derzeit die Reaktionen der Sozialpartner auf diese Konsultation und wird auf dieser
Grundlage die notwendigen Maßnahmen treffen. Außerdem unterstützen wir weiterhin den Austausch
bewährter Verfahren in diesem Bereich, wie dies auch im Entschließungsentwurf zum Ausdruck kommt.

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass der Grundsatz der Gleichstellung von allen
Frauen und allen Männern zu den Grundwerten der Europäischen Union gehört. Vor diesem Hintergrund
ist die Frage der ausgewogenen Repräsentanz von Frauen und Männern in Entscheidungsprozessen von
enormer Bedeutung. Daher wird ihr im Fahrplan für die Gleichstellung von Männern und Frauen, den die
Kommission im letzten Jahr verabschiedet hat, eine vorrangige Stellung eingeräumt.

Abschließend möchte ich nochmals darauf hinweisen, wie wichtig es ist, gegen die im Bericht mehrfach
angesprochenen Stereotypen anzukämpfen. Dies wird zweifellos die schwierigste Hürde sein, die bei der
Gleichstellung von Frauen und Männern zu überwinden ist, wobei die Bekämpfung von Stereotypen
Anstrengungen erfordert, die über Rechtsvorschriften und Finanzinstrumente hinausgehen. Es geht dabei
darum, Verhaltensmuster, Haltungen und Werte zu ändern, die die Rolle von Männern und Frauen in der
Gesellschaft und bei deren Berufswahl bestimmen und beeinflussen. Die Gleichstellungspolitik war schon
immer eine Triebkraft für die Änderung von Verhaltensweisen und Mentalitäten und wird es auch bleiben.
Die Kommission begrüßt die Unterstützung, die ihr das Europäische Parlament mit diesem
Entschließungsantrag zuteil werden lässt.

VORSITZ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vizepräsident

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung. – (PT) Als Verfasserin der Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und
ländliche Entwicklung möchte ich unterstreichen, wie notwendig es ist, dass einige Vorschläge unserer
Stellungnahme, die nicht in den Bericht von Frau Kauppi aufgenommen wurden, angenommen werden. Ich
ersuche Sie um Ihre Unterstützung für die Annahme dieser Vorschläge hier im Plenum, da sie wichtig sind
für Millionen von Landwirtinnen und Landarbeiterinnen, deren Tätigkeit mehr Wahrnehmung verdienen
muss, indem sie in die Landwirtschaftsstatistik eingehen und nicht als Hausfrauen geführt werden.

Ihre Rechtsstellung als in der Landwirtschaft tätige Frauen muss voll anerkannt werden. Die Gleichberechtigung
und die Chancengleichheit müssen umgesetzt werden, einschließlich in den Systemen der sozialen Sicherung.
Es muss einen wirklichen Mutterschaftsschutz geben sowie einen besseren Zugang zu Gesundheit, Bildung,
lebenslangem Lernen, Einrichtungen zur Förderung der Kinder und Familien, insbesondere zu Krippen,
Kulturzentren und leicht erreichbaren Märkten. Dazu sind größere Investitionen und bessere öffentliche
Dienste im ländlichen Raum notwendig. Nur so können wir dazu beitragen, die Armut und Isolierung der
Frauen in einigen ländlichen Gebieten zu bekämpfen und einen stärkeren sozialen Zusammenhalt zu erreichen.

Karin Resetarits (ALDE), Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Kultur und Bildung.
– Herr Präsident! Die Erwerbstätigkeit von Frauen nimmt zu, doch leider überproportional in prekären
Arbeitsverhältnissen. Das soll heißen: Frauen müssen flexibel sein und bekommen dafür wenig Geld. Den
meisten Frauen sind die triple C jobs vorbehalten: C wie cleaning, also Putzen, C wie caring, also Pflegen, und
C wie cashiering, also Kassieren in Supermärkten und shopping malls. Doch wir Frauen wollen das triple M: M
wie money – gleicher Lohn für gleiche Arbeit, M wie Management – immer mehr Frauen haben eine
Top-Ausbildung, also sollte es ihnen mühelos möglich sein, die gläserne Decke ins Management zu
durchstoßen – und schließlich auch M wie motherhood – ja, wir wollen Beruf, Karriere und Mutterschaft
vereinbaren können, und dafür brauchen wir wesentlich mehr Unterstützung von der Politik.

Wir brauchen nicht nur mehr Kinderbetreuungsplätze, wie das in den Barcelona-Zielen formuliert ist. Nein,
wir brauchen Kinderbetreuung von höchster Qualität. Das müssen sich alle Mütter und Väter leisten können,
und das muss von der Gemeinschaft finanziert werden. Nicht nur die Kinder von Wohlhabenden sollen von
klein auf optimal gefördert werden. Wir brauchen nicht nur gleiches Recht für Männer und Frauen, wir
brauchen auch gleiches Recht für alle Kinder. Erziehung und Bildung beginnt nicht mit der Schule, sondern
wesentlich früher. Da müssen wir umdenken.

Vieles davon steht in dem erstklassigen Bericht der Kollegin Kauppi. Wir unterstützen ihn – Gratulation der
Berichterstatterin!
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Amalia Sartori, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen!
Auch ich beglückwünsche Frau Kauppi zu diesem Bericht, der die heute in der Arbeitswelt der EU bestehende
Lage genau widerspiegelt. Wir hatten im Ausschuss für die Rechte der Frau verschiedene Gelegenheiten,
dieses Thema zu erörtern, doch Frau Kauppi hat dazu beigetragen, ein Problem herauszustellen und zu
beleuchten, das uns einmal mehr verdeutlicht, dass Frauen in Europa immer noch einen anderen Lohn bzw.
eine andere Vergütung als Männer erhalten, was bei gleichwertiger Arbeit unhaltbar ist.

Und das, obwohl Frauen eine hohe Schulbildung haben, heutzutage 59 % der Hochschulabsolventen in der
EU stellen und der Anteil von Frauen auf dem Arbeitsmarkt deutlich gestiegen ist und Frauen aufgrund der
Ergebnisse, die sie erzielen, nunmehr erhebliche Anerkennung erfahren. Für noch wichtiger halte ich es
jedoch, dass einige Elemente hervorgehoben wurden, die die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt immer
noch erschweren, was de facto ohne jede Rechtfertigung geschieht und gegen die Vorschriften der EU und
der einzelnen Mitgliedstaaten verstößt, die unterschiedlichen Lohn für gleiche Arbeit verbieten. Und das
passiert nicht nur in Südeuropa, wie für gewöhnlich behauptet wird, sondern in der ganzen Union, auch in
den nordischen Ländern, selbst in jenen, wo die Traditionen dazu veranlassen, von einer heutzutage stärker
gefestigten und anerkannten Präsenz von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in den Institutionen auszugehen.

Daher lenke ich die Aufmerksamkeit auf eine von Frau Kauppi aufgeworfene Frage, ob nämlich die Kosten
für Mutterschaftsgeld und Elternurlaub nicht generell in allen Mitgliedstaaten vollständig auf die Gesellschaft
umgelegt werden könnten, weil diese Kosten, solange sie noch teilweise von den Unternehmen zu tragen
sind, die Arbeitgeber dazu veranlassen, weniger Frauen zu beschäftigen, die dadurch wiederum in ihrer
beruflichen Laufbahn beeinträchtigt werden.

Teresa Riera Madurell, im Namen der PSE-Fraktion. – (ES) Herr Präsident, Herr Kommissar! Meinen
Glückwunsch an die Berichterstatterin zu ihrem guten Bericht. Zunächst möchte ich unterstreichen, dass
die gemeinsamen Bemühungen aller europäischen Institutionen für die Gleichstellung der Geschlechter
während des gesamten Jahres 2007 von Harmonie gekennzeichnet waren. Das hohe Engagement unserer
Institutionen für die Gleichstellung der Geschlechter, von dem der vom Europäischen Rat angenommene
Europäische Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter und der bis 2010 geltende Fahrplan für die
Gleichstellung von Frauen und Männern zeugen, verdient großes Lob.

Was die im Bericht genannten Indikatoren betrifft, so wird – auch eingedenk des Vorjahresberichts – leider
zu Recht kritisiert, dass keine wesentlichen Fortschritte bei gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit, wie Frau
Sartori gerade bemerkte, erreicht worden sind. Das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern in der
Europäischen Union liegt weiter bei 15 %; um es zu reduzieren, bedarf es in den kommenden Jahren größerer
Anstrengungen.

Ermutigend ist die Information im Bericht, dass sechs der acht Millionen seit dem Jahr 2000 in der
Europäischen Union geschaffenen Arbeitsplätze von Frauen eingenommen worden sind, auch wenn es
deutliche Schwankungen bei den verschiedenen Altersgruppen gibt, ein Aspekt, der ebenfalls korrigiert
werden muss.

Einen wichtigen Punkt des Berichts stellt die Bedeutung der Gleichstellungsmaßnahmen angesichts der
demografischen Herausforderung, vor der Europa steht, dar. Es ist eine Tatsache, dass jene Mitgliedstaaten,
die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen wie auch Männer angenommen haben,
höhere Geburtenraten, einen höheren Prozentsatz von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und höhere
Beschäftigungsquoten aufweisen.

Gegenstand von Sorge ist weiterhin, dass ältere Frauen und allein erziehende Mütter noch immer die Gruppen
mit dem größten Ausgrenzungsrisiko sind.

Abschließend möchte ich in Übereinstimmung mit dem Bericht darauf verweisen, dass es interessant und
sehr nützlich wäre, in künftige Jahresberichte über die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern Statistiken
der Kandidatenländer aufzunehmen, die dann in den Verhandlungen Verwendung finden könnten.

Anneli Jäätteenmäki, im Namen der ALDE-Fraktion. – (FI) Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Gratulation an Frau Kauppi zu einem wichtigen Bericht.

Die Gleichstellung der Geschlechter ist eines der grundlegenden Prinzipien der EU, wie es auch Kommissar
Michel gesagt hat, aber es ist nur ein Grundprinzip, das in Reden und Erklärungen wie dieser zur Schau
getragen wird. In Wirklichkeit ist die EU nicht allzu sehr an der Gleichstellung von Frauen und Männern
interessiert. Auch das war in der Rede des Herrn Kommissars offensichtlich. Er sagte, dass die EU alles in
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ihrer Macht Stehende tun wird. Darin liegt nicht allzu viel Konkretes. Was wird die EU tun, um sicherzustellen,
dass die von ihr verabschiedeten Richtlinien in Bezug auf gleiche Bezahlung und viele andere Fragen auch
wirklich umgesetzt werden?

Meiner Meinung nach sollte die EU tatsächlich darauf hinwirken, dass Männer und Frauen in Europa einen
noch gleichberechtigteren Status erhalten. Die EU redet mehr als sie tut, und auch die Mitgliedstaaten reden
viel und tun weniger. Tatsache ist, dass dieses Problem niemanden zum Handeln aufrüttelt, zumindest nicht
die EU-Staats- und Regierungschefs. Ich vermute, dass das genauso auch für die Top-Entscheidungsträger
und die Arbeitsmarktorganisationen in unseren eigenen Ländern gilt. Es gibt andere, wichtigere Dinge.
Auffällig ist auch die Tatsache, dass das Lohngefälle im Durchschnitt der EU-Länder nach wie vor im Bereich
von 15 % liegt. In meinem Land, einem Vorreiter in Gleichstellungsfragen, sind es leider 20 %.

Ich hoffe, der Herr Kommissar und die Kommission insgesamt werden eines Tages die Wichtigkeit dieser
Frage erkennen und anerkennen und auch etwas für die Förderung des EU-Prinzips der Gleichstellung
zwischen Frauen und Männern tun. Im Moment sind das nur leere Worte.

Raül Romeva i Rueda, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – (ES) Herr Präsident! Ich beglückwünsche die
Berichterstatterin zu ihrem Bericht. Er enthält viele Punkte, die ich gern ansprechen würde, doch ich werde
mich auf zwei konzentrieren, die ich für besonders relevant halte.

Erstens begrüße ich die Tatsache, dass der Bericht der Kommission für 2007 sein Augenmerk auf Fragen der
Beschäftigung richtet, wie Lohngefälle, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Richtlinien zur
Gleichbehandlung, da die Frage der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Frauen zu den Prioritäten des Fahrplans
für die Gleichstellung von Frauen und Männern gehört.

Es ist ganz richtig – wie es im Bericht der Kommission heißt –, dass sechs der acht Millionen seit dem Jahr
2000 in der Europäischen Union geschaffenen Arbeitsplätze von Frauen eingenommen werden. Das wäre
eine eindeutig positive Entwicklung, wäre da nicht die Tatsache, dass die meisten der neuen Arbeitsplätze
für Frauen Teilzeitarbeitsplätze sind, viele davon sind nicht sicher und werden schlecht bezahlt, und die
Aussichten auf Lohnerhöhungen sind gering.

Ferner weist der Bericht darauf hin, dass es keine signifikanten Fortschritte beim Abbau des Lohngefälles
gegeben hat: Es muss uns beunruhigen, wenn die Bezahlung bei Frauen im Durchschnitt 15 %, in einigen
Ländern sogar mehr als 30 %, niedriger als bei Männern ist.

Der zweite Punkt, den ich hervorheben möchte, betrifft eine besondere Kategorie von Frauen, nämlich jene,
die in der Landwirtschaft tätig sind. Es ist notwendig, die rechtliche Stellung dieser Frauen zu verbessern,
sowohl hinsichtlich der Sozialversicherung, zu der ihnen direkter Zugang gewährt werden sollte, als auch
in Bezug auf ihre Rolle in den landwirtschaftlichen Betrieben, wobei besonderer Nachdruck auf das
Miteigentum an den Familienbetrieben, den Zugang zu Darlehen und ihre Ansprüche auf dem Gebiet des
Erbschaftsrechts zu legen ist.

Die Kommission sollte diesen beiden Punkten besondere Aufmerksamkeit schenken. Konkret muss sie ihre
Anstrengungen verstärken, um eine größere Gleichstellung zwischen Frauen und Männern mit Blick auf
Gleichbehandlung und Chancengleichheit zu erreichen.

Eva-Britt Svensson, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (SV) Herr Präsident! Ich möchte der Berichterstatterin
Frau Kauppi sowie allen anderen, die sich für diese Arbeit engagiert haben, meinen Dank aussprechen. Ein
großes Problem, das ich im Rahmen der Gleichstellungsarbeit ansprechen möchte, ist die Tatsache, dass zu
viele Leute glauben, wir hätten bereits eine Gleichstellung. Das trifft zwar manchmal theoretisch zu, aber
wir haben noch einen weiten Weg vor uns, was die Gleichstellung in der Praxis anbelangt. Die Entschließung
beleuchtet diesen Sachverhalt und enthält gute Vorschläge dazu, was unternommen werden kann und was
zu tun ist.

Ich habe bereits mehrfach, unter anderem auch in diesem Parlament, die Notwendigkeit einer nach
Geschlechtern aufgeschlüsselten Statistik auf allen Gebieten betont und eine solche gefordert. Erst wenn wir
die Tatsachen vor Augen haben, können wir Veränderungen vornehmen. Wenn wir die bestehenden
erheblichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht mit Fakten untermauern können, werden sie
ignoriert. Außerdem wissen die Leute nicht, wie groß diese Unterschiede tatsächlich sind. Daher ist dies eine
selbstverständliche Forderung, die ich erneut wiederhole: alle Statistiken müssen nach Geschlechtern
aufgeschlüsselt werden.
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Ich möchte ebenfalls meine große Besorgnis sowie die meiner gesamten Fraktion zum Ausdruck bringen,
was die Unterschiede zwischen Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt in Bezug auf bezahlte Arbeit
betrifft – wir wissen ja alle, dass die unbezahlte Arbeit von Frauen geleistet wird. Wir sehen zwar Zahlen, die
auf eine zunehmende Anzahl von freien Stellen für Frauen hindeuten, wissen aber auch gleichzeitig, um
welche Art von Beschäftigung es sich dabei handelt. Der größte Teil der neuen Arbeitsplätze für Frauen sind
Gelegenheitsarbeiten, unsichere Teilzeitbeschäftigungen sowie Niedriglohnarbeiten. Diese Entwicklung
müssen wir stoppen.

Urszula Krupa, im Namen der IND/DEM-Fraktion. – (PL) Herr Präsident! Der Bericht über die Gleichstellung
von Frauen und Männern beweist erneut, dass die Gleichstellungspolitik eine wichtige Rolle spielen muss.
Sowohl Frauen als auch Männer haben das Recht auf aktive Teilnahme an allen Bereichen des öffentlichen
Lebens und damit auch auf gesetzliche Verankerung dieses Rechts. Würde erfährt man allerdings nicht nur
durch Gesetze, sondern auch durch ein geeignetes Maß an materieller, geistiger und emotionaler
Unterstützung, besonders innerhalb gesunder Familienbande.

Leider wird in unserer heutigen Zeit immer wieder versucht, den Wert von Ehe, Familie und Mutterrolle
infrage zu stellen und bei Mädchen und Frauen, die zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern
wollen, Schuldgefühle zu erwecken. Statt ihnen Unterstützung und Rechtsschutz zu gewähren, statt die
Rolle von Ehefrauen und Müttern, die Kinder großziehen, zu würdigen, werden Frauen nur als Objekte
betrachtet und mit Erwartungen überhäuft. Dazu kommen noch die weit verbreiteten Ansichten bezüglich
Verhütung und Abtreibung, extremer Individualismus, Konflikte zwischen Eltern und Kindern und
Überlegungen, das Rentenalter so weit heraufzusetzen, dass ein geistiger und körperlicher Zusammenbruch
droht.

Es ist wichtig, die Menschen ständig daran zu erinnern, dass Gleichberechtigung, also gleiche Rechte für
Frauen und Männer, nicht bedeutet, dass Frauen und Männer gleich sind. Alle Formen der Vermännlichung
von Frauen, des Konkurrenzkampfes mit den Männern auf jeder Ebene, sind ein Armutszeugnis für die
Frauen, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes und schmälern den Reichtum und die inneren Werte von
Weiblichkeit und Männlichkeit gleichermaßen.

Wir brauchen besonderes Fingerspitzengefühl, um die Dinge zu vermeiden, die von den wahren Wünschen
und Bedürfnissen der Menschen ablenken und um den ausufernden Individualismus und moralischen
Relativismus einzudämmen. Vor allem in Situationen, wo es keine grundlegenden Infrastrukturen für
Wirtschaftswachstum gibt, ist es wichtig, gegen Diskriminierung in vielen Lebensbereichen vorzugehen.
Aus diesem Grund sollten gesellschaftliche Organisationen und Gesetze bei der Erfüllung unserer
Verpflichtungen unterstützend wirken, statt durch Indoktrinierung und Gleichmacherei Konflikte und
Unruhe zu schüren. Daher fordere ich, dass die Würde jedes Menschen geachtet wird, nicht nur in Bezug auf
gleiches Entgelt, sondern auch in Bezug auf Tradition, Kultur, Religion und Werte, die für die nationale und
kulturelle Identität wichtig sind und eine Bereicherung für das moderne Europa darstellen.

Lydia Schenardi, im Namen der ITS-Fraktion. – (FR) Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Der uns vorliegende Bericht ist über weite Strecken ein Aufguss von Altbekanntem. Er enthält die üblichen
Statistiken zu den Beschäftigungsquoten, zum Lohngefälle oder zur Art der Beschäftigung. Darüber hinaus
lesen wir endlose Schilderungen über das Fortbestehen von Geschlechterstereotypen und über die daraus
folgende Diskriminierung, die sich darin widerspiegelt, dass Frauen in bestimmten Sektoren des Arbeitsmarktes
nicht vertreten sind. Ich denke dabei besonders an die Hochtechnologie, die Wissenschaften, die Forschung
oder auch an das Ingenieurwesen.

Zudem enthält der Bericht einen offensichtlichen Widerspruch. Wie können wir unter Ziffer 17 die
Globalisierung begrüßen und deren positive Auswirkungen auf den Zugang von Frauen zu Bildung,
Gesundheitsversorgung und Arbeit, sei es Heimarbeit, Untervergabe von Aufträgen oder Arbeit im Rahmen
von Mikro-Unternehmen, bejubeln und im gleichen Atemzug unter Ziffer 18 die negativen Auswirkungen
der Globalisierung hervorheben, die eine zunehmende Armut bei Frauen zur Folge hat? Welche Aussage
sollen wir nun ernst nehmen?

An anderer Stelle empfiehlt der Bericht gesamteuropäische Sensibilisierungsmaßnahmen, um für null Toleranz
gegenüber sexistischen Beleidigungen zu sorgen. Was aber ist eine sexistische Beleidigung? War Ségolène
Royal, die ehemalige Bewerberin um das Amt des Präsidenten der Französischen Republik, Opfer einer
sexistischen Beleidigung, als einer ihrer ehemaligen sozialistischen Genossen sagte, dass sie für das oberste
Amt des Landes nicht die beste Kandidatin sei? War dies nur eine Kritik oder lediglich eine Meinungsäußerung?
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Es ist gefährlich, auf der Grundlage eines solchen Begriffs Gesetze zu erlassen, da dieser juristisch nicht
definiert ist und nicht definiert werden kann. Zudem haben wir es hier mit einer Sache zu tun, die dem Wesen
nach ins Subjektive und Irrationale fällt.

Jana Bobošíková (NI). – (CS) Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Erneut erregen wir uns über Statistiken,
die beweisen, dass Frauen trotz besserer Ergebnisse dauerhaft 15 % weniger Lohn oder Gehalt erhalten. Ja,
es gibt die gläserne Decke, und Männer mögen es nicht sonderlich, wenn Frauen Führungspositionen
einnehmen. Stereotypen existieren und manchmal fallen Frauen ihnen selbst zum Opfer. Das wollen wir
ändern. Allerdings bin ich der Meinung, wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir bei uns anfangen.

Die Beschäftigungsstatistik für das Europäische Parlament und die Kommission weist deutlich aus, dass
Männer zahlenmäßig überdurchschnittlich vertreten sind, wenn es um die besser bezahlten Stellen geht.
Frauen haben überwiegend die am niedrigsten bezahlten Anstellungen. Es gibt viele hocheffiziente
Sprachwissenschaftlerinnen mit Universitätsabschluss, die hier für das Gehalt einer Sekretärin arbeiten. Ihre
besser bezahlten Chefs haben meist zwei Zusatzqualifikationen: Sie sind Männer und schon lange da.

Meine Damen und Herren! Meines Erachtens werden Empfehlungen der EU-Organe zu Gleichstellungsfragen
nur dann ernst genommen, wenn eine gründliche Analyse des Verhältnisses zwischen Vergütungssystem
und Bildungsgrad und Effizienz einer Person durchgeführt sowie Personalverwaltungs- und Lohn- bzw.
Gehaltssysteme überarbeitet werden. Bis dahin werden uns die Bürger als Leute betrachten, die Wasser
predigen und Wein trinken.

Maria Panayotopoulou-Kassiotou (PPE-DE). – (EL) Herr Präsident! Wir feiern gerade sowohl den
50. Jahrestag des Gründungsvertrages des Vereinten Europas als auch 50 Jahre Fortschritt bei der Sicherung
der Gleichstellung von Männern und Frauen. Seinen Höhepunkt findet Letzteres in der horizontalen
Verbindung aller Aktionsfelder der Europäischen Kommission und im Dialog mit der Zivilgesellschaft.

Es gibt immer noch verdeckte Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in Politik und Praxis in den
EU-Mitgliedstaaten. Wir müssen die negativen Umstände analysieren und bewerten, die zu diesen
Ungleichheiten führen. Im Bericht meiner verehrten Kollegin, Frau Kauppi, der ich dafür danken möchte,
werden viele Maßnahmen genannt, um der teilweisen Diskriminierung von Frauen zu begegnen.

Ich möchte besonders auf die Maßnahmen zur Förderung der gleichberechtigten Beteiligung von Männern
und Frauen am Familienleben als maßgeblicher Faktor für Wirtschaftsentwicklung, Wohlstand und den
sozialen Zusammenhalt in der EU hinweisen. Von der Gleichstellung der Geschlechter müssen auch jene
Frauen profitieren, die freiwillig über einen kürzeren oder längeren Zeitraum zu Hause bleiben und sich um
Kinder, Ältere oder Bedürftige kümmern. Die Tatsache, dass diese Frauen nicht arbeiten, darf kein Grund für
eine Diskriminierung im Hinblick auf Rentenansprüche und soziale Sicherheit sein.

Herr Kommissar, die Lage der griechischen Frauen enttäuscht mich sehr. Laut Presseberichten haben Sie
gegen mein Land ein Verletzungsverfahren eingeleitet, um die flexiblere Altersregelung für Frauen
abzuschaffen. Warum dürfen Töchter oder Mütter als Entschädigung für ihre Leistungen für die Familien
nicht früher in Rente gehen?

Gleichstellung – ja, Herr Kommissar, aber kein Gleichgewicht. Die Mitgliedstaaten, die EU und die Sozialpartner
können von der neu gegründeten Europäischen Allianz für Familien profitieren: Nun können bewährte
Verfahren und neue Konzepte für eine familienfreundliche Politik gefördert werden. Sie halten Schritt mit
den nationalen Politiken und fördern dabei die Gleichberechtigung.

Aufgrund des Bevölkerungsproblems der EU muss Männern und Frauen unbedingt Chancengleichheit
gewährt werden. Die ausschließlich zwischen der Kommission und den Sozialpartnern vereinbarte Richtlinie
zum Elternurlaub muss überarbeitet werden, und Sie, Herr Kommissar, haben versprochen, dass diese
Überarbeitung im Jahr 2008 erfolgen soll.

Dennoch ist auch eine Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Einstellung junger Frauen und zum Schutz
junger Mütter vor Entlassung nötig. Die Produktivität und Entwicklung der EU, Herr Kommissar, erfordert
einen Mechanismus zur Überwachung von Diskriminierungen dieser Art. Wir hoffen, dass Sie unverzügliche
Maßnahmen einleiten.

Lissy Gröner (PSE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann in allen
Punkten, die Frau Kauppi in ihrem Bericht angesprochen hat, die volle Unterstützung unserer
Sozialdemokratischen Fraktion zusagen. Der Gleichstellungsbericht erscheint im Jahr der Chancengleichheit
für alle, und wir haben auch fünfzig Jahre Gleichstellungspolitik in der Europäischen Union zu verzeichnen.
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Wenn nicht Druck gemacht wird und sich Tatsachen ändern, dann werden die Frauen der Europäischen
Union kein Vertrauen mehr entgegenbringen.

Angekündigt war auch noch für dieses Jahr 2007 die Einführung des Europäischen Gleichstellungsinstituts.
Wie sieht es mit der Besetzung der Direktion aus? Wir als Parlament haben hier Mitspracherecht. Wo wird
letztendlich die Vorbereitung vorangetrieben, so dass die Arbeiten in Vilnius noch in diesem Jahr beginnen
können?

Die Kernkompetenzen der EU bei der Lohngleichheit – ein ganz großer Bereich, der von vielen Kolleginnen
angesprochen wurde – sind nicht verwirklicht. Ich finde, es ist ein Skandal, dass immer noch 15 % der Frauen
weniger Geld für ihre Arbeit bekommen als die Männer. Nur in Schweden sieht es mit knapp 10 % besser
aus. In meinem Land, Deutschland, bin ich – hier sind es 26 % – nicht länger bereit, das hinzunehmen. Hier
muss die Kommission auch einmal den Mut aufbringen und gegenüber den Mitgliedstaaten Druck machen.

Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Hier hat Herr Špidla Maßnahmen ergriffen. Ich finde das gut.
Wir unterstützen es, dass auch die Väter in die Verantwortung eingebunden werden. Hier haben auch die
Unternehmen große Verantwortung. Wir haben deshalb als Fraktion eine europaweite Kampagne gestartet,
die das unterstützt.

Wir wollen eine qualitative und quantitative Evaluierung unserer Maßnahmen, die wir zum Beispiel über die
Strukturfonds ergreifen. Eine kürzliche Anhörung im Regionalausschuss hat ergeben, dass es noch fast nicht
berücksichtigt wird, dass Frauen sehr viel weniger vom EU-Haushalt profitieren als Männer. Gender budgeting
ist also eine Kernforderung, die wir hier auch haben.

Die Kommission hat Maßnahmen in zwei Bereichen angekündigt: Festschreibung und rechtliche Sicherung
von Maßnahmen gegen Mehrfachdiskriminierung und Gewalt gegen Frauen. Wir haben das heute zwar
kaum angesprochen, aber das ist ein brennendes Problem, das gelöst werden muss.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Ich möchte der Berichterstatterin dafür danken, dieses wichtige Thema erneut
zur Sprache gebracht zu haben. Meiner Ansicht nach reißen wir mit diesem Bericht keine offene Tür auf.
Die Tür mag zwar schon offen sein, aber wenn sich über uns eben eine Glasdecke befindet, müssen wir dieses
Thema immer wieder ansprechen.

In meinem Beitrag möchte ich mich auf zwei Punkte konzentrieren, vor allem in Anbetracht der Tatsache,
dass eine Politik zur Durchsetzung der Gleichberechtigung der Geschlechter ein wichtiges Mittel für die
wirtschaftliche Entwicklung ist.

Trotz der de jure existierenden Gleichberechtigung in allen EU-Ländern sind die Macht zwischen Frauen und
Männern und der Zugang zu wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ressourcen de facto weiterhin ungleich
verteilt. Dies reicht bis zur Fortführung verbreiteter Sitten und Gebräuche und ihrem Einfluss auf die ungleiche
Aufteilung von Familienpflichten sowie den Schwierigkeiten der meisten Frauen, Beruf und Familie zu
vereinbaren. Leider ist dies Ausdruck des Demokratiedefizits auf europäischer Ebene.

Die gleichberechtigte Beteiligung beider Geschlechter an Entscheidungsprozessen ist die wichtigste
Voraussetzung für Demokratie, weshalb ich jetzt auf die Frage der Entscheidungsfindung in allen
Lebensbereichen eingehen möchte. Liberaldemokraten vertreten die Auffassung, dass das Recht der Menschen
eigenständige Entscheidungen zu treffen, der Schlüssel zum Erfolg ist. Wahlfreiheit erreicht man indes nur,
wenn Frauen und Männer in allen Bereichen ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Wir brauchen
daher niveauvolle Kinderbetreuungseinrichtungen, familienfreundliche Arbeitsbedingungen und einen
unterstützenden Rechtsrahmen, damit Männer und Frauen, ich wiederhole, Männer und Frauen in der Lage
sind, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.

Darüber hinaus ist es wichtig, sowohl die gesetzlichen als auch die außergesetzlichen Rahmenbedingungen
zu verbessern und die Gesellschaft zu sensibilisieren. Gleiches gilt auch für überholte Denkmuster. Anders
gesagt: Frauen müssen von Beteiligten zu Entscheidungsträgerinnen werden. Nur dann kann man von einer
Gesellschaft sprechen, in der die Interessen beider Geschlechter vertreten und beachtet werden – von einer
Gesellschaft, die wirklich demokratisch ist.

Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, Frau Berichterstatterin, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Wir haben in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen der EU gefeiert, und wir können auch auf
50 Jahre Meilensteine für die Gleichstellung von Frauen und Männern zurückblicken. Doch bitter finde ich
das Fazit der EU-Kommission im Gleichstellungsbericht 2007. Es zeigt, dass in vielen Bereichen Gleichstellung
ein Lippenbekenntnis ist und wir noch weit von der Realität entfernt sind.
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Wir haben heute schon viele Zahlen gehört – es gibt große Unterschiede in der Beschäftigungsquote von
Männern und Frauen und die Frauen haben in vielen Mitgliedstaaten mit wenigen Ausnahmen eine höhere
Arbeitslosenquote. Fast ein Drittel der Frauen arbeitet Teilzeit. Wir wissen, dass in den Führungs- und
Machtzentralen Frauen noch immer deutlich unterrepräsentiert sind. Ein Skandal ist in der Tat das Lohngefälle
von durchschnittlich 15 %, in Deutschland sogar 27 %!

Ich freue mich auch, dass die Kommission die verpflichtende Elternzeit für Väter zu einem Thema gemacht
hat. Ganz klar war, dass die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf die Tagesordnung der
EU-Kommission gehört. Doch in anderen Bereichen der EU-Gleichstellungspolitik scheinen Sie in den Leerlauf
geschaltet zu haben. In den Leerlauf deshalb, weil wir keine politische Initiativen – außer der erwähnten
Einbeziehung der Väter in die Elternzeit – von Ihnen hören!

Das Gender Institute ist angesprochen worden, Gewalt gegen Frauen. Was tun Sie, um diesen Lohnunterschied
in den Griff zu bekommen? Da höre ich außer Lyrik wenig! Da sind wir in der Pflicht, möglichst mehr zu
machen, auch gender budgeting – seit Jahren angekündigt, doch wo sind die Indikatoren? Also machen Sie
die Gleichstellungspolitik in der EU durch ambitionierte Gesetzesvorschläge wieder zum Leuchtturm.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL). – (NL) Herr Präsident! Vielen Dank und ein großes Lob an Frau Kauppi
für ihren Bericht, aber ich möchte einige Bemerkungen an die Adresse der Kommission richten. Auch wenn
die Kommission regelmäßig ein Lippenbekenntnis für die Gleichstellung abgibt – so auch heute wieder –,
gelingt es ihr in der Praxis ein ums andere Mal nicht, guten Absichten konkrete Taten folgen zu lassen.
Schlimmer noch, statt dass die Kommission Maßnahmen zum Abbau der Ungleichheit zwischen Frauen
und Männern ergreift, die Armut unter Frauen bekämpft und Frauen beim Lösen alltäglicher Probleme unter
die Arme greift, mit denen diese konfrontiert werden, wird ihre Lage durch die Politik der Kommission
oftmals noch weiter verschärft.

Ein anschauliches Beispiel hierfür ist das so genannte Flexicurity-Modell, ein Maßnahmenpaket zur
Flexibilisierung des gesetzlichen Kündigungsschutzes. Wenn die in ihrem Grünbuch enthaltenen Vorschläge
der Kommission umgesetzt werden, werden insbesondere Frauen, die häufig als Leiharbeitskräfte in Teilzeit
arbeiten und relativ wenig verdienen, das Nachsehen haben. Vor allem für Frauen sind Dinge wie Erwerb
von Rentenansprüchen, Gesundheitsausgaben und Verbindung von Sorge für die Familie und bezahlter
Arbeit im Beruf problematisch. Und was macht die Kommission? Anstatt Frauen und Arbeitnehmern im
Allgemeinen die Sicherheit zu bieten, die ihnen das Leben etwas erleichtern würde, schlägt die Kommission
vor, noch größere Unsicherheit zu schaffen.

Im Bericht über die Gleichstellung von Frauen und Männern konstatieren wir 2007 noch immer beträchtliche
Unterschiede. Deren Bekämpfung sollte deutlich höhere Priorität eingeräumt werden, nicht nur in Worten,
sondern auch in Taten. Die Gleichstellung der Geschlechter sollte automatisch in allen Bereichen der Politik
der Kommission verankert werden. Es stimmt mich wirklich sehr traurig, dass wir die Kommission immer
wieder darauf hinweisen müssen.

John Whittaker (IND/DEM). – (EN) Herr Präsident! Aus diesem Bericht ersehe ich, dass es aus diesem
Programm der Ausgabe unseres Geldes zur Förderung des Gedankens der Geschlechtergleichstellung, der
Einmischung in Personaleinstellungsentscheidungen der Unternehmen und des Zwangs gegenüber Firmen,
flexible Arbeitsverhältnisse und großzügige Urlaubsregelungen anzubieten, kein Entkommen geben wird.
Doch nirgends kann ich erkennen, dass Nebenwirkungen zur Kenntnis genommen werden. Es gibt kein
Verständnis dafür, dass dieses Sozialengineering unsinnig ist.

Die einfache Logik – man mag es wollen oder auch nicht – besteht darin, dass mit zunehmenden Kosten für
die Anstellung von Frauen weniger Frauen angestellt werden, ungeachtet der Vorschriften, die es Unternehmern
untersagen, in Anzeigen und Einstellungsgesprächen die Geschlechterfrage zu erwähnen. Die gesamte
Gesetzgebung zur Verhinderung der Diskriminierung von Frauen oder älteren Menschen oder Minderheiten
hat das ungewollte Ergebnis, dass diejenigen erniedrigt werden, die es ohne die Gesetzgebung geschafft
hätten.

Alle unsere Arbeitsplätze, für Frauen wie für Männer, sind von dem durch die Wirtschaft geschaffenen
Wohlstand abhängig. Die meisten Arbeitsplätze werden von kleinen Unternehmen bereitgestellt. Nun, anders
als in diesem Parlament, werden da draußen in der realen Welt Frauen und Männer beschäftigt, und sie
verdienen Geld mit der Erzeugung von Waren und Dienstleistungen, die andere Leute gern bezahlen. Diese
besessene Förderung der Geschlechtergleichheit ist nur eine der vielen Quellen der Einmischung in
Kleinbetriebe. Wenn wir weiterhin für mehr Kosten und mehr Einschränkungen sorgen, dann wird die
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Wirtschaft weniger Leute anstellen und weniger bezahlen. Am Ende sind wir vielleicht gleicher, aber wir
werden alle ärmer sein, Frauen wie Männer.

Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Herr Präsident! Ich möchte Frau Kauppi gratulieren. Wir alle sind uns einig,
dass wir die Geburtenrate in Europa erhöhen müssen, um die Bevölkerungslage zu verbessern. Wenn wir
dabei Erfolg haben, und das müssen wir, bedeutet das, dass eine große Anzahl von Frauen zumindest
vorübergehend den Arbeitsmarkt verlässt. Dies ist ein Problem, denn in einigen Teilen Europas herrscht
schon jetzt ein Arbeitskräftemangel.

So fehlen der europäischen Wissenschaft mehr als 700 000 Wissenschaftler. Trotzdem ist in Europa nur
jeder vierte Doktor und jeder zehnte Professor eine Frau. Dabei verfügen in Europa mehr Frauen als Männer
über einen Hochschulabschluss. Das heißt, sie sind für die akademische Arbeit bestens ausgebildet, aber sie
scheiden aus diesem Arbeitsfeld aus und steigen nicht wieder ein.

Die Möglichkeiten und Anreize für Frauen, wieder ins Berufsleben zurückzukehren, müssen in jedem Bereich
anders sein. Im Bereich Bildung gibt es z. B. eine Reihe ganz einfacher Schritte. Erstens muss akademische
Arbeit von zu Hause erledigt werden können. Zweitens müssen sich in den Instituten und Universitäten
bequem und preiswert Kinderbetreuungseinrichtungen einrichten lassen. Drittens sollten sich sowohl Männer
als auch Frauen um Kinder kümmern. Viertens muss es möglich sein, auch während des Elternurlaubs
akademische Abschlüsse zu erlangen. Und fünftens muss dafür gesorgt werden, dass Männer und Frauen
gleiches Entgelt für gleiche Arbeit erhalten.

Europa kann es sich nicht leisten, im akademischen Bereich intelligente, gut ausgebildete Frauen zu verlieren,
weil sie Kinder bekommen. Glücklicherweise wird dagegen nun etwas unternommen.

Die UNESCO führt gemeinsam mit L’Oréal seit einigen Jahren ein Projekt für Frauen im akademischen Sektor
durch. Die Ergebnisse dieses Projekts, und das sind sehr gute Ergebnisse, werden wir in einer Ausstellung
sehen können, die am nächsten Montag, am 1. Oktober, im Europäischen Parlament in Brüssel, im Erdgeschoss
gegenüber der KBC-Bank eröffnet. Ich möchte Sie alle herzlich zu einem Besuch einladen.

Edite Estrela (PSE). – (PT) 2005 habe ich in meinem Bericht über die Lissabon-Strategie im Hinblick auf
die Gleichstellung der Geschlechter auf die zahlreichen Diskriminierungen, denen die europäischen Frauen
ausgesetzt sind, hingewiesen.

Und hat sich nun, zwei Jahre später, nach vielen Reden und guten Absichten, zahlreichen Debatten und
Konferenzen, nach unzähligen Berichten und Studien etwas geändert? Welche Fortschritte wurden tatsächlich
erreicht in Bezug auf die Verdienstunterschiede bei Männern und Frauen oder die Einbeziehung der Frauen
in die Entscheidungsfindung, oder im Hinblick auf die Vereinbarkeit zwischen beruflichem, familiärem und
persönlichem Leben nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer? Auch wenn in einigen Mitgliedstaaten
Fortschritte zu verzeichnen sind, hat sich auf europäischer Ebene leider kaum etwas geändert.

Der Verdienstunterschied liegt nach wie vor bei 15 %, die Einbeziehung der Frauen in die Entscheidungsfindung
stieg um lediglich 1 %. Frauen wenden dreimal mehr Zeit als Männer für familiäre Pflichten auf. Dagegen
gibt es zahlenmäßig mehr Frauen an den Universitäten. Die Frauen behaupten sich langsam, es gibt aber
nach wie vor zahlreiche Diskriminierungen, vor allem wenn sie Mütter werden, und gerade aus diesem
Grund. Vielleicht sind deshalb die Geburtenraten so niedrig. Und doppelt diskriminiert sind Migrantinnen
und Flüchtlinge, Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören, ältere Frauen, Frauen mit Behinderungen.

Wir brauchen bessere Gesetze wie beispielsweise die Gleichstellungsgesetze, die in Ländern wie Portugal
und Spanien erlassen wurden. Auch müssen die vorhandenen Gesetze eingehalten werden, vor allem die
Gesetze in Bezug auf Werbung, damit mit den demütigenden Darstellungen der Frauen in der Werbung und
den Medien Schluss gemacht wird. Es müssen die Gesetze geändert werden, um die Geisteshaltungen zu
verändern. Wir brauchen weniger Worte und mehr Ergebnisse.

Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das Thema der Gleichstellung
von Frauen und Männern ist in der EU noch immer aktuell. 2006 hat es wenige Änderungen gegeben. Frauen
verdienen in der EU noch immer 15 % weniger als Männer. Und Frauen stehen bei der Rückkehr in den Beruf
oder beim Erklimmen der Karriereleiter vor ganz erheblichen Problemen.

Die Richtlinie des Rates von 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen wurde noch immer nicht umgesetzt.
Die Mitgliedstaaten lassen keinen politischen Willen erkennen, das Problem der Gleichstellung und Integration
am Arbeitsplatz zu lösen. Daher schließe ich mich der im Bericht formulierten Aufforderung an die
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Kommission an, eine Studie über die Art und Weise der Umsetzung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
im Bereich der Gleichstellung durch die Mitgliedstaaten durchzuführen und im Falle der Nichtumsetzung
die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Zur Integration am Arbeitsplatz möchte ich die große Bedeutung des Austauschs von bewährten Verfahren
hervorheben, insbesondere zur verbesserten Einbeziehung von Frauen in die Politik und den politischen
Entscheidungsfindungsprozess. Mein Land, Litauen, hat in diesem Bereich Erfahrungen. Die Kommission
und eine effektive Nutzung des Europäischen Sozialfonds können zur Verbreitung dieser Verfahren beitragen.

Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Ich bin weder eine Befürworterin eines extremen Feminismus noch glaube
ich, dass die Demokratie die Unterschiedlichkeit der Geschlechter einfach ausblenden sollte. Darum begrüße
ich den Initiativbericht von Piia-Noora Kauppi, zu dem ich ihr aufrichtig gratuliere.

Das Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist akut und erstreckt sich auch auf Mutterschutz,
Eltern- und Väterzeit. Angesichts der veränderten Bedingungen in einer globalisierten Welt sollten wir als
Abgeordnete des Europäischen Parlaments die Mitgliedstaaten dazu anhalten, ihre Systeme zu modernisieren.
Auf Initiative junger Familien wäre es für die Mitgliedstaaten vielleicht von Vorteil, die Einführung von
Leistungen in Höhe des vollen Gehalts für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten während des
Mutterschutzes sowie von mindestens 50 % der vormaligen Bezüge für mindestens 24 Monate während der
Elternzeit, in der sich Mütter bzw. auch Väter Vollzeit um ihre Kinder kümmern, in Erwägung zu ziehen

Die Zeit der Mutter- und Elternschaft wird in der Rechtssprache immer als „Urlaub“ bezeichnet, obwohl sich
nicht nur Mütter, sondern auch Psychologen, Ärzte, Soziologen und viele andere Experten gemeinsam mit
Eltern darüber einig sind, dass Mutterschaftsurlaub oder Elternzeit in keiner Weise Urlaub darstellen. Meines
Erachtens ist es an der Zeit, in einer anderen Sprache über Mutter- und Elternschaft zu sprechen und treffendere
Wörter für den Mutterschaftsurlaub zu wählen. Wenn die Auszeit vom aktiven Berufsleben vorbei ist, müssen
Mütter und Väter ohne Hindernisse ins Berufsleben zurückkehren und ihre Laufbahn fortsetzen können.

Meiner Ansicht nach sollte die Notwendigkeit der Weiterbildung während der Elternzeit besonders
hervorgehoben werden, um die veränderten Arbeitsanforderungen zu bewältigen und Schlüsselbereiche des
Kenntnisstands wie Unternehmergeist und die Aneignung eines wissenschaftlich-technischen Ansatzes zu
festigen. In den Regionen könnten zu diesem Zweck auch Strukturfonds eingesetzt werden. Meiner
Überzeugung nach muss unsere Gesellschaft der Mutter- und Elternschaft einen höheren Wert zuerkennen.
Eltern spielen eine äußerst verantwortungsvolle Rolle bei der Entwicklung der Gesellschaft: die Kinder, die
sie erziehen, werden Europa insgesamt gestalten.

Gleichzeitig würden es diese Maßnahmen einer erheblich größeren Zahl von Frauen ermöglichen, sich neben
der Erziehung ihrer Kinder einer anspruchsvolleren beruflichen Laufbahn, beispielsweise im akademischen
Bereich, zu widmen.

Anna Hedh (PSE). – (SV) Herr Präsident, Herr Kommissar! Es ist schon ein wenig beklemmend, hier zu
stehen und über einen Bericht über die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen Union
2007 zu sprechen. Das sollte eigentlich nicht notwendig sein. Gleichstellung müsste eine Selbstverständlichkeit
sein, nicht zuletzt weil Frauen in der EU die Mehrheit bilden. Leider ist dieser Bericht jedoch notwendig. Es
kommt vor allem darauf an, die Männer auf das Spielfeld zu bekommen und sie zum Toreschießen zu
bewegen. Sonst ist das Spiel verloren. Hier ein paar Pässe und Flanken für die Männer: Die Beschäftigungsquote
bei Frauen muss sich erhöhen. Frauen müssen das Recht auf Vollzeitbeschäftigung und die Möglichkeit zur
Teilzeitarbeit erhalten. Lohnunterschiede müssen beseitigt werden. Sind Frauen in der EU wirklich 15 %
weniger Wert als Männer? Frauen müssen stärker in den Vorstandszimmern, in der Politik und der Wirtschaft
vertreten sein. Väter müssen eine größere Verantwortung für Heim und Familie sowie ihren Anteil am
Elternurlaub übernehmen, nicht zuletzt um der Kinder willen.

Es gibt viele wichtige Dinge, zu denen das Parlament die Kommission und die Mitgliedsländer nachdrücklich
auffordern muss. Hoffen wir, dass sie auch zuhören und etwas unternehmen!

Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Ich gratuliere Frau Kauppi sehr herzlich zu diesem ausgezeichneten
Bericht, der das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit aller Mitglieder des Ausschusses für die Rechte der
Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ist.

Die Berichterstatterin hat sehr gut auf die Bedeutung der Umsetzung einer Politik der Gleichberechtigung
von Mann und Frau als Teil der Lissabon-Strategie hingewiesen. Eines der Ziele der Lissabon-Agenda besteht
darin, die Zahl berufstätiger Frauen zu erhöhen. Zugleich aber sind wir nicht in der Lage, die von Frauen
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erbrachte unbezahlte informelle Arbeit formal anzuerkennen. Wir kennen Frauen, die durch ihre Arbeit für
die Solidarität zwischen den Generationen sorgen, die als Freiwillige tätig sind und erträgliche Bedingungen
für soziale Beziehungen schaffen. Diese informelle Arbeit wird jedoch entgeltlos geleistet. Eine offizielle
Anerkennung ist nicht gewollt, weil wir die damit verbundenen Mittel nicht sehen. Meiner Ansicht nach
stellt diese Logik eine Form der Diskriminierung von Frauen dar. Nach meinem Dafürhalten könnte die
Anerkennung informeller, unbezahlter Arbeit von Frauen für Herrn Špidla eine Frage der Realpolitik sein.
So würde man auch die vielen Probleme von Minderheiten lösen, über die wir vorhin gesprochen haben.

Um in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen, gibt es in Europa und weltweit Personen und Einrichtungen,
die mathematische und statistische Modelle sowie die Mittel, sie auf unsere Politik anzuwenden, bereithalten.
Dazu zählt auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Gary Beck, dessen Name schon mehrmals fiel.

Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe diese Möglichkeit genutzt,
um auf das eigentliche Problem der Gleichberechtigung von Frauen und Männern aufmerksam zu machen.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Herr Präsident! Es ist Zeit, dass die Mitgliedstaaten
entschlossene Schritte zur Abschaffung überholter Verhaltensweisen und Entscheidungsfindungsmodelle
unternehmen und damit der Geschlechtergleichstellung in allen Politikbereichen mehr Beachtung schenken.

Es gibt noch immer Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. Das führt zum Beispiel zu niedrigeren
Einkommen und zur Diskriminierung von Schwangeren und jungen Müttern. In Hinblick auf die
Beschäftigungssituation von Frauen klingt es zwar viel versprechend, das seit 2000 sechs von acht Millionen
neu geschaffener Stellen in der Europäischen Union an Frauen gegangen sind, aber Frauen verdienen im
EU-Durchschnitt immer noch 15 %, in einigen europäischen Ländern sogar bis zu 30 % weniger als Männer.

Es ist inakzeptabel, dass Frauen, nur weil sie Kinder bekommen, für die eigentlich beide Eltern verantwortlich
sind, auf dem Arbeitsmarkt schlechter gestellt sind als Männer und damit Nachteile für die Karriere, beim
Einkommen und später auch bei der Rente in Kauf nehmen müssen. Die Geschlechterklischees müssen
überwunden werden, und genau aus diesem Grund befürworte ich den Vorschlag, im Rahmen der
Kohäsionspolitik eine Haushaltslinie zu schaffen, mit der Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung und
Forschungen zu den Auswirkungen politischer Strategien auf das Leben von Frauen finanziert werden.

Ich möchte Frau Kauppi zu ihrem hervorragenden Bericht beglückwünschen.

Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meines Erachtens
ist es für die Europäische Union an der Zeit, die im Vertrag festgeschriebenen noblen Ziele wie die Bekämpfung
geschlechterspezifischer Diskriminierung oder die Erreichung von Lohngleichheit für Frauen und Männer
angemessen zu finanzieren.

Der Bericht, über den wir heute beraten, stellt eine der wichtigsten Möglichkeiten für die Gleichberechtigung
der Geschlechter mithilfe des EU-Haushalts dar. Dabei geht es um Struktur- und Kohäsionsfonds – eine
Ebene, auf der Frauen der Zugang zu europäischen Ressourcen ermöglicht werden sollte. Nach den uns
vorliegenden Daten haben Frauen nach der letzten EU-Erweiterungsrunde vergleichsweise wenig Vorteil aus
den Regional- und Kohäsionsfonds gezogen, und die gilt es zu berichtigen.

Dennoch reicht es nicht, nur auf die Regional- und Kohäsionsfonds zu schauen, obgleich ihr Anteil am
Haushalt der EU mit fast 36 % uns dazu zwingt, Maßnahmen zu ergreifen, damit sie möglichst vielen Frauen
zugute kommen.

Darüber hinaus müssen wir die neuesten Entwicklungen im Rahmen der traditionellen
gleichstellungspolitischen Aktionsprogramme der EU wie PROGRESS, Daphne oder EQUAL betrachten.
Wenngleich in diesem Jahr sowohl das Förderprogramm PROGRESS insgesamt als auch dessen Abschnitt
5, der der Gleichstellung gewidmet ist, von zusätzlichen Mitteln profitieren, fällt doch 2008 die Haushaltslinie
für die Gleichstellung im Verhältnis geringer aus als im Vorjahr.

Das Daphne-Programm zur Bekämpfung häuslicher Gewalt hat bislang hervorragende Ergebnisse erzielt.
Darauf hat die Europäische Kommission reagiert und eine Budgetaufstockung im Vergleich zu 2007
empfohlen. Sowohl für diese beiden Programme als auch für das EQUAL-Programm erwirkte der Rat jedoch
Kürzungen im Vergleich zu den von der Kommission im Vorentwurf des Haushaltplans vorgesehenen
Beträgen. Zudem schlug der Rat eine Senkung der Mittel für das neue Institut für Geschlechterfragen um
7,5 % vor – eine völlig ungerechtfertigte Kürzung für eine europäische Einrichtung, die gerade erst ihre Arbeit
aufnimmt.
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Bedauerlicherweise konstatieren wir noch immer einen mangelnden politischen Willen seitens des Rates,
die europäischen Strategien für Chancengleichheit durch eine entsprechende Mittelzuweisung umzusetzen.
Aus diesem Grund muss das Parlament als Teil der Haushaltsbehörde dieses Defizit kompensieren und für
Konsequenz in der Geschlechterpolitik der EU sorgen.

Esther De Lange (PPE-DE). – (NL) Herr Präsident! Auch ich möchte der Berichterstatterin für den
ausgezeichneten und sehr ausgewogenen Bericht danken. Auf verschiedene Aspekte wurde bereits
eingegangen. Als Mitglied des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung möchte ich mich vor allem auf die
Situation von Frauen in der Landwirtschaft konzentrieren.

Zunächst fällt ins Auge, dass viele im Agrarsektor tätige Frauen quasi „unsichtbar“, d. h. unerwähnt, bleiben.
40 % aller Arbeitsplätze in der Landwirtschaft sind von Frauen besetzt. Viele amtliche Statistiken, einschließlich
der von Eurostat, betrachten jedoch entweder nur weibliche Arbeitnehmer oder nur weibliche Arbeitgeber,
Herr Kommissar. Sie übersehen dabei die mitarbeitenden Partnerinnen, obgleich diese Kategorie in vielen
Familienunternehmen Nordwesteuropas die zahlenmäßig stärkste Kategorie von Arbeitskräften bildet. Diese
Frauen leisten einen gewaltigen Beitrag für das Unternehmen und helfen häufig auch noch beim Ausbau der
Aktivitäten des Betriebes und des ländlichen Raumes. Darum fordere ich Eurostat auf, diese große Gruppe
von Frauen in den amtlichen Statistiken sichtbar werden zu lassen. An die Kommission appelliere ich, im
Rahmen ihrer Politik diese umfangreiche Kategorie weiblicher Arbeitskräfte zu berücksichtigen.

Ausgerechnet die Kategorie der mitarbeitenden Partnerinnen hat in einigen Mitgliedstaaten mit praktischen
Alltagsproblemen zu kämpfen, etwa im Hinblick auf den Erwerb von Rentenansprüchen, den Zugang zu
sozialer Sicherheit bei Betriebsschließungen, Scheidung und bei Freistellung im Krankheitsfall oder für den
Mutterschaftsurlaub. Mit Freude stelle ich jedoch fest, dass sich in diesem Punkt in den Niederlanden etwas
bewegt. Ich verweise die Kommission gern auf das Projekt „Je verdiende loon“ („Dein verdienter Lohn“),
durch das in meinem Land mit Unterstützung des ESF die Hürden für mitarbeitende Partnerinnen dargestellt
werden sollen. Ich hoffe, die Kommission berücksichtigt die Schlussfolgerungen des Projekts bei der
Bestimmung des künftigen politischen Kurses, damit wir uns mithilfe dieser unentbehrlichen weiblichen
Arbeitskräfte weiterhin einer starken europäischen Landwirtschaft und eines lebensfähigen ländlichen
Raumes erfreuen können.

Maria Petre (PPE-DE). – (RO) Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Von den seit 2000
geschaffenen acht Millionen neuen Stellen wurden sechs Millionen von Frauen besetzt. Man könnte meinen,
die Zeit der Chancengleichheit oder sogar der positiven Diskriminierung von Frauen im Verhältnis der
Geschlechter sei gekommen. Gleichwohl ist diese Darstellung falsch, denn die Realität dieser neuen Jobs, der
sechs Millionen Frauen sieht anders aus.

Wir können das Risiko einer alternden Gesellschaft und des demografischen Wandels, vor dem Europa und
die Mitgliedstaaten heute stehen, nicht beherrschen, wenn Frauen überwiegend in prekären
Beschäftigungsverhältnissen, Teilzeit und schlecht bezahlten Jobs beschäftigt sind. Frauen verdienen in
Europa noch immer 15 % weniger als Männer.

Die Mitgliedstaaten im Allgemeinen, und Rumänien bildet dabei keine Ausnahme, müssen weiterhin in eine
von geschlechtsspezifischen Stereotypen freie Bildung investieren und klare politische Maßnahmen ergreifen,
um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu ermöglichen.

Ich möchte der Berichterstatterin zu ihrer hervorragenden Arbeit gratulieren und bin fest davon überzeugt,
dass die Ergebnisse von Maßnahmen im Rahmen des Gleichstellungsfahrplans jährlich ausgewertet werden
sollten. Wir brauchen eine abschließende Einigung über Fragen wie die Kosten von Mutterschutz, Elternzeit,
die Individualisierung der Rentenansprüche und bezüglich der sozialen Sicherungs- und der Steuersysteme.

Louis Michel, Mitglied der Kommission. − (FR) Herr Präsident! Zunächst möchte ich betonen, dass die
Kommission die Bedenken, die von der Mehrzahl der Redner geäußert wurden, weitgehend teilt. Mehrere
Redner, im Grunde genommen alle, fragen nach den Maßnahmen, die die Kommission bis jetzt ergriffen
hat.

Wie Sie wissen, ist es Aufgabe der Kommission, die Umsetzung und Anwendung der gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften zur Gleichstellung der Geschlechter zu überwachen. Dies besteht im Wesentlichen darin,
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten und durchzuführen, wenn die Kommission feststellt, dass ein
Mitgliedstaat eine der Richtlinien nicht korrekt umgesetzt hat, oder wenn sich ein Bürger bei ihr darüber
beschwert, dass eine Richtlinie nicht richtig umgesetzt oder angewandt wird. Was die Verfahren wegen
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Verletzung der Richtlinie zur Gleichstellung von Frauen und Männern anbelangt, so wurden im April 2007
18 Schreiben versandt. Derzeit prüft die Kommission die Antworten, die Beschlussfassung über die mit
Gründen versehene Stellungnahme wird für Dezember erwartet.

Lassen Sie mich nun rasch zu einigen genaueren, konkreteren Fragen kommen. Was die Errichtung des
Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen in Vilnius anbelangt, so fand im Oktober eine Beratung des
Management Board statt, und gegenwärtig erfolgt die Einstellung des Direktors.

In Bezug auf die Initiativen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle haben zahlreiche Redner vor allem auf
die Unterschiede bei Löhnen und Gehältern verwiesen, und dies zu Recht. Unsere Antwort auf diese Frage
wird in der Mitteilung erläutert. Die Kommission wird 2008 die gegenwärtigen Rechtsvorschriften einer
Analyse unterziehen, um zu prüfen, ob sie angemessen sind und welche Änderungen vorgenommen werden
müssen.

Was die Frage der Frauen im ländlichen Raum anbelangt, so sind die in der Landwirtschaft selbstständig
erwerbstätigen Frauen bereits von der Richtlinie 86/613/EWG erfasst. Die Kommission hat vor kurzem eine
Untersuchung dieser Rechtsvorschrift eingeleitet, um zu prüfen, ob sie wirksam ist, und um notwendige
Änderungen festzulegen.

Dies bringt mich abschließend auf eine eher ideologische Frage, auf die ich jedoch eingehen möchte und die
die Flexicurity betrifft. Das Ziel der Flexicurity besteht darin, die Flexibilität des Arbeitsmarktes, nicht aber
die Unsicherheit zu erhöhen. Gleichzeitig geht es auch darum, eine größere Auswahl auf dem Markt zu
schaffen, indem den Arbeitnehmern zusätzliche Mittel zur Anpassung an die Hand gegeben werden,
beispielsweise durch Ausbildung oder durch Maßnahmen für die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben.

Der Präsident. – Herr Michel, ich bitte Sie, meine Entschuldigung anzunehmen. Derzeit versuchen wir,
dieses System im Rahmen der Reform der Arbeitsweise des Parlaments zu ändern.

Es ist ziemlich ungehörig – nicht nur dem Kommissar gegenüber, sondern auch gegenüber all den
Abgeordneten, die die Diskussion verfolgt haben –, dass die Aussprache unmittelbar vor den Abstimmungen
in einem derartigen Tumult endet.

Es tut mir Leid, Herr Kommissar.

Die Aussprache ist geschlossen.

Ich bitte die Redner, die ich unterbrechen musste, um Entschuldigung, aber uns steht wirklich nicht
angemessen Zeit zur Verfügung. Es dürfte keine einminütigen Reden in unseren Beratungen geben, da sie
keinen echten Beitrag zur Diskussion leisten können. Dieser Punkt ist jedoch Teil der Debatte über die Reform
der Arbeitsweise des Parlaments, mit der wir uns in Kürze befassen werden.

Die Abstimmung findet in wenigen Augenblicken statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

Zita Gurmai (PSE), schriftlich. – (HU) Um die Gleichstellung der Geschlechter zu garantieren, ist es nach
meinem Dafürhalten entscheidend, über umfassende, systematische und objektive Informationen zu verfügen.
Dazu gehört auch der Zugriff auf harmonisierte statistische Daten der EU, die möglichst breit gefächert und
aktuell sein sollten. Diesbezüglich spielen auch die Jahresberichte der Kommission zur Lage von Männern
und Frauen eine außerordentlich wichtige Rolle.

Die Gemeinschaft hat eine ganze Menge für den Ausbau der Rechtsgrundlage für die Gleichstellung von
Frauen und Männern geleistet; ob diese Arbeit jedoch auch in der Praxis Früchte getragen hat, ist eine andere
Frage. Der Jahresbericht geht teilweise auf diese Frage ein. Meines Erachtens wäre eine systematische
Überwachung der praktischen Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung der strategischen Ziele, die im
Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010 festgelegt wurden, wichtig, um zu
prüfen, ob die Mitgliedstaaten die Gesetze in der Praxis umsetzen sowie um die Integration des Gender
Mainstreaming in die EU-Politik und den geschlechtsspezifischen Einfluss verschiedener Projekte zu
überprüfen.

Da die Zukunft der EU in großem Maße davon abhängt, inwieweit es uns gelingt, die Zahl der berufstätigen
Frauen zu erhöhen, müssen Aspekte der Beteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Wege ihrer
Mobilisierung, Möglichkeiten der Beseitigung von Hürden, die Frauen daran hindern, Arbeit zu finden, ihre
berufliche Karriere voranzutreiben oder Berufstätigkeit und Familie unter einen Hut zu bringen sowie die
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Situation benachteiligter Frauen (Migrantinnen, Angehörige ethnischer Minderheiten, allein erziehende
Frauen) ganz konkret, eingehend und konzentriert untersucht werden.

Joseph Muscat (PSE), schriftlich. – (MT) In Artikel 141 des EG-Vertrages ist festgelegt, dass „jeder Mitgliedstaat
die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger
Arbeit sicherstellt“.

Das ist ein sehr wichtiger Grundsatz und wir müssen dafür sorgen, dass er in allen Ländern umgesetzt wird.

Ich bin der Meinung, dass die Zeit für weitere Schritte gekommen ist.

In Malta erleben wir immer wieder, dass Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, nach unterschiedlichen
Tarifen und Systemen bezahlt werden, obwohl sie die gleiche Arbeit verrichten. Die unterschiedliche Bezahlung
wird mit bürokratischen Kriterien gerechtfertigt, so z. B. dem Jahr, in dem die Person eingestellt wurde.

Wenn eine solche Diskriminierung zwischen zwei Frauen oder zwei Männern geschieht, stellt dies keine
Verletzung des EG-Vertrages im strengen Sinne dar.

Ähnliches geschieht offensichtlich auch im öffentlichen Sektor und in anderen Bereichen.

Aus diesem Grund müssen sowohl die Kommission als auch die Regierungen der Mitgliedstaaten mit neuen
Initiativen dafür sorgen, dass ein einfacher Grundsatz angewandt wird: gleiches Entgelt für gleiche Arbeit,
egal wen es betrifft.

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

5. Begrüßung

Der Präsident. − Es ist mir eine große Freude, eine Delegation von Abgeordneten aus der Volksrepublik
China zu begrüßen, die auf der Besuchertribüne des Plenarsaals Platz genommen hat.

(Beifall)

Die Mitglieder der Delegation sind nach Straßburg gekommen, um anlässlich des 25. Interparlamentarischen
Treffens Europäisches Parlament – China mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament
zusammenzutreffen.

Herr Wang Yingfan, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des
Nationalen Volkskongresses der Volksrepublik China, steht der Delegation vor. Sie besteht aus fünf Mitgliedern
des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses in Begleitung des chinesischen Botschafters bei
der Europäischen Union, Seiner Exzellenz Chengyuan, und mehrerer hochrangiger Beamter der Abteilung
für Auswärtige Angelegenheiten des Nationalen Volkskongresses.

Heute Nachmittag reist die Delegation weiter nach Athen, wo sie ihren Europa-Besuch fortsetzen wird. Meine
besten Wünsche an die Delegation für ihren weiteren Aufenthalt in der Europäischen Union!

6. Notwendigkeit einer umfassenden Strategie gegen den Krebs (schriftliche
Erklärung): siehe Protokoll

7. Antrag auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität: siehe Protokoll

8. Tagesordnung: siehe Protokoll.

9. Abstimmungsstunde

Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll)
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9.1. i2010: Auf dem Weg zu einer Europäischen Digitalen Bibliothek (Abstimmung)

– Bericht: Descamps (A6-0296/2007)

9.2. Effizienz und Gerechtigkeit in den europäischen Systemen der allgemeinen
und beruflichen Bildung (Abstimmung)

– Bericht: Zatloukal (A6-0326/2007)

9.3. Durchführung des Beschlusses des Rates über das Moratorium für die
Todesstrafe (Abstimmung)

– Entschließung: RC-B6-0357/2007

9.4. ESVP-Operationen im Osten des Tschad und im Norden der Zentralafrikanischen
Republik (Abstimmung)

– Entschließung: RC-B6-0362/2007

– Vor der Abstimmung über Ziffer 3 Buchstabe h:

Michael Gahler (PPE-DE). – Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Wir schreiben in dieser Entschließung
ausdrücklich, dass EUFOR eine Brückenfunktion mit einem zeitlich begrenzten Mandat und einer darauf
folgenden Anschlussmission hat. Aus dem Brief der Regierung des Tschad vom 21.9. geht aber nicht klar
hervor, dass diese dem auch zustimmen wird. Deswegen habe ich folgenden ergänzenden Änderungsantrag
zu Ziffer 3 Buchstabe h:

(EN) „Vor dem Beginn des EUFOR-Einsatzes ist eine eindeutige Zusicherung seitens der Regierung des Tschad
erforderlich, dass diese die Bewertung der internationalen Gemeinschaft hinsichtlich der Notwendigkeit
eines Nachfolgeeinsatzes akzeptiert.“

Und dann geht es im Text weiter.

Philippe Morillon (ALDE). – (FR) Herr Präsident! Sie haben nicht um unsere Stellungnahme zu diesem
Änderungsantrag gebeten, bevor Sie ihn zur Abstimmung gestellt haben.

Sie hätten fragen müssen, ob es Einwände gibt.

Michel Rocard (PSE). – (FR) Herr Präsident! Meines Erachtens ist dieser Änderungsantrag unnötig, da die
Vereinten Nationen am 11. September 2007 ein Schreiben der Regierung des Tschad erhalten haben, in dem
diese ihre Zustimmung zum Ausdruck bringt. Mir liegt hier eine Fotokopie vor und ich zitiere: „die Regierung
des Tschad begrüßt die im Bericht vom 10. August 2007 enthaltenen neuen Empfehlungen des
Generalsekretärs der Vereinten Nationen zur Einrichtung einer internationalen Präsenz im Osten des Tschad,
die darauf gerichtet ist [...]“ und so weiter und so fort.

Dieser Änderungsantrag ist daher gegenstandslos. Der Vertrag liegt schriftlich vor und ist für jedermann
zugänglich. Ich bin recht verwundert, da ich Herrn Gahler eine Kopie des Textes zugesandt habe. Daher
schlage ich vor, gegen diesen Änderungsantrag zu stimmen.

Michael Gahler (PPE-DE). – Ich habe den Text hier natürlich auch, und der entscheidende Punkt ist:

(EN) nach sechs Monaten bewertet die Regierung des Tschad das vorläufige Ergebnis dieser Anwesenheit
mit Blick auf eine mögliche Nachfolge des Einsatzes der Europäischen Union durch andere Kontingente im
Rahmen der Vereinten Nationen und mit Einwilligung des Tschad.’

Das heißt, der Tschad hat eine Veto-Möglichkeit. Wenn die Regierung nicht einverstanden ist, dann findet
das nicht statt. Deswegen meine Formulierung, dass der Tschad die Bewertung der internationalen
Gemeinschaft akzeptieren soll und sich nicht in eine Veto-Funktion begeben kann.

(Beifall)
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(Der mündliche Änderungsantrag wird nicht übernommen.)

9.5. Lage in Birma (Abstimmung)

– Entschließung: RC-B6-0363/2007

– Vor der Abstimmung über Ziffer 1:

Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – (EN) Herr Präsident! Darf ich, da wir eine Delegation des Nationalen
Volkskongresses auf der Besuchertribüne haben, auch meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass Herr Wang
Ying-Fan die nachdrückliche Botschaft dieses Hohen Hauses zur Kenntnis nimmt, dass wir von China ein
aktiveres Vorgehen bei der Lösung der Probleme in Birma erwarten.

(Anhaltender Beifall)

Herr Präsident! Wir haben gestern darüber gesprochen, und ich weiß, er wird unsere Auffassungen mit nach
Hause tragen.

Darf ich, um Zeit zu sparen, zwei mündliche Änderungsanträge vorschlagen? Die Lage in Birma ändert sich
zurzeit sehr rasch. Erstens schlage ich vor, dass wir unter Ziffer 1 am Ende einen Satz anfügen: „und verurteilt
zutiefst die brutale Reaktion der birmanischen Behörden.“

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

– Vor der Abstimmung über Ziffer 3:

Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – (EN) Herr Präsident! Ziffer 3 würde nun lauten: ‚Bringt seinen Abscheu
über die Ermordung friedlicher Demonstranten zum Ausdruck, fordert, dass die Sicherheitskräfte in die
Kasernen zurückkehren, und fordert die Anerkennung der Rechtmäßigkeit der Forderungen nach
internationaler medizinischer Betreuung der Verwundeten und nach Freilassung der verhafteten
Demonstranten und anderer politischer Gefangener.’

(Anhaltender Beifall)

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

– Vor der Abstimmung über Ziffer 5:

Martin Schulz (PSE). – Herr Präsident! Ich stimme Herrn Van Orden und den Kolleginnen und Kollegen
zu – auch hinsichtlich der Anwesenheit von Herrn Wang und der Delegation –, dass dieses Haus ein
nachdrückliches Signal geben sollte. Doch haben wir bezüglich Ziffer 5 die Bitte, dass wir den Text wie folgt
ändern, weil wir überprüft haben, was sich bisher im Sicherheitsrat abgespielt hat und wir nicht sicher sind,
den Text absolut sorgfältig verfasst zu haben. Weil wir aber sehr präzise sein wollen, bitten wir darum, dass
wir die Ziffer 5 wie folgt abfassen:

(EN) „Fordert China auf, eine klare Stellungnahme des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, in der die
Anwendung brutaler Gewalt verurteilt wird, uneingeschränkt zu unterstützen.“

Ob das Veto schon eingelegt worden ist, wird man sehen, aber dass wir eine klare Verurteilung durch den
Sicherheitsrat brauchen, und China das tun sollte, dafür bitten wir um Zustimmung.

Elmar Brok (PPE-DE). – Herr Präsident! Wir hätten seitens unserer Fraktion auch einen mündlichen
Änderungsantrag vorzubringen, aber ich glaube, wir können uns hier auf einer gemeinsamen Linie treffen.
Nach meinen Informationen hat China bereits dagegen gestimmt, aber nicht China allein, sondern auch das
andere permanente Mitglied des Sicherheitsrates, Russland. Deswegen würde ich mich damit einverstanden
erklären, die Formulierung von Martin Schulz zu übernehmen, so dass wir China und Russland dort stehen
haben.

(Die mündlichen Änderungsanträge werden übernommen.)

(Beifall)
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9.6. Verpflichtungen von grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringern
(Abstimmung)

– Bericht: Lethinen (A6-0294/2007)

9.7. Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse
oder der ethnischen Herkunft (Abstimmung)

– Bericht: Buitenweg (A6-0278/2007)

9.8. Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen Union – 2007
(Abstimmung)

– Bericht: Kauppi (A6-0290/2007)

– Vor der Abstimmung über Ziffer 47:

Anna Hedh (PSE). – (SV) Da wir nunmehr ein Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen erhalten
sollen, schlage ich folgenden Zusatz für Ziffer 47 vor: „mit Hilfe des Europäischen Instituts für
Gleichstellungsfragen“. Damit erhält diese Ziffer folgenden Wortlaut: „(Das Europäische Parlament) fordert
die Kommission auf, mit Hilfe des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen Fakten und Statistiken
der Beitrittsstaaten und Kandidatenländer in zukünftige Jahresberichte über die Gleichstellung von Frauen
und Männern aufzunehmen.“

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

10. Zusammensetzung der Ausschüsse und der Delegationen: siehe Protokoll

11. Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung: siehe Protokoll

12. Übermittlung der in dieser Sitzung angenommenen Texte: siehe Protokoll

13. Übermittlung von Gemeinsamen Standpunkten des Rates: siehe Protokoll

14. Stimmerklärungen

- Bericht: Descamps (A6-0296/2007)

Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Vielen Dank, dass Sie mir gestatten, das Wort zu ergreifen und herzlichen
Dank an Sie, Frau Descamps, für Ihren Bericht, der einen Schritt vorwärts auf dem Weg zur Digitalisierung
der Bibliotheken in der Europäischen Union darstellt.

Ich habe für den Vorschlag gestimmt, weil der gegenwärtig in allen Mitgliedstaaten laufende Prozess der
Digitalisierung von Buchbeständen, Filmaufnahmen sowie Ton- und Videoaufzeichnungen langsam und
bruchstückhaft verläuft. Meines Erachtens ist es nötig, die Aufmerksamkeit auf eine Koordinierung der
einzelstaatlichen Initiativen zu richten, insbesondere auf die Konservierung des digitalen Materials. Auf
europäischer Ebene muss der Konservierung digitaler Kopien besondere Beachtung geschenkt werden. Die
Erstellung einer digitalen Kopie eines Buches oder eines Films birgt nicht notwendigerweise die Garantie
ihrer langfristigen Konservierung in sich.

Sämtliches digitale Material – ob als digitalisiertes Werk oder digitales Original – muss so aufbewahrt werden,
dass der Zugriff jederzeit möglich ist. Wir haben wenig Erfahrung mit digitaler Archivierung. Da eine
einheitliche Strategie fehlt, kann die bloße Digitalisierung zu einer Minderung des Wertes dieser Investition
führen.

Jean-Pierre Audy (PPE-DE), schriftlich. – (FR) Ich habe für den sehr soliden Bericht meiner geschätzten
Kollegin Marie-Hélène Descamps zur Schaffung einer Europäischen Digitalen Bibliothek gestimmt, deren
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Ziel es sein wird, unser gesamtes kulturelles und wissenschaftliches Erbe in allen europäischen Sprachen
zugänglich zu machen.

Mit diesem schriftlichen Beitrag möchte ich dem ehemaligen Präsidenten der Französischen Republik, Jacques
Chirac, der im April 2005 gemeinsam mit fünf weiteren Regierungschefs der Europäischen Union die Initiative
für dieses Projekt ergriffen hat, Anerkennung zollen. Ich freue mich über das starke Signal des Europäischen
Parlaments an die Kommission, diesem Projekt Priorität einzuräumen. Ferner freue ich mich darüber, dass
sich Lösungsmöglichkeiten für die operativen Fragen abzeichnen: Koordinierung sämtlicher digitaler
Bibliotheken in Europa, Zugang für die Bürger, Zusammenarbeit mit den Akteuren dieses Sektors,
insbesondere den Autoren, den Verlegern und den Buchhändlern zum Beispiel.

Dies ist ein Instrument, das unsere Unterstützung verdient, da es uns helfen wird, Unwissenheit zu bekämpfen
und somit Demokratie, Frieden und Wohlstand voranzubringen. Gut gemacht, Marie-Hélène Descamps!

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Dieser Bericht bezieht sich auf die Empfehlung der Europäischen
Kommission vom 24. August 2006, in der sie die Mitgliedstaaten auffordert, ihre Anstrengungen zur
Schaffung von europaweiten Synergien im digitalen Bereich zu koordinieren und die Einrichtung einer
Europäischen Digitalen Bibliothek in Form eines einzigen, direkten und mehrsprachigen Zugangspunktes
zum europäischen Kulturerbe vorschlägt. Der Rat hat am 13. November 2006 diese Empfehlungen einstimmig
angenommen.

Das Europäische Parlament hat die Empfehlung angenommen, jedoch eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet,
um Klarheit zu schaffen, wobei all der Probleme Rechnung getragen wird, die auftreten können, beispielsweise
während der Arbeit an der begrifflichen und technischen Organisation aller Kategorien des kulturellen
Materials, bezüglich der verschiedenen zu berücksichtigenden Phasen sowie des Potenzials, das das keinen
Rechten unterliegende schriftliche Textmaterial bietet.

Ungeachtet unserer Bedenken zu verschiedenen Vorschlägen in der Entschließung des Europäischen
Parlaments haben wir dem Konzept zugestimmt, gleichzeitig aber auf die Notwendigkeit des Schutzes der
Urheberrechte, der Wahrung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt, der Solidarität und der Stärkung des
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts verwiesen, damit eine interessante Idee nicht zu einer weiteren
Ursache für Diskriminierung und soziale Ausgrenzung wird.

Carl Schlyter (Verts/ALE), schriftlich. − (SV) Eine Bibliothek für urheberrechtlich nicht geschützte Werke
ist eine ausgezeichnete Idee, viel zu gut, als dass die EU sich einmischen und alles durcheinander bringen
sollte. Aus diesem Grund enthalte ich mich der Stimme. Gute Idee (+), die EU wird sie mit ihrer Bürokratie
verschleppen (-) = Stimmenthaltung.

- Bericht: Zatloukal (A6-0326/2007)

Jean-Pierre Audy (PPE-DE), schriftlich. – (FR) Ich habe für den ausgezeichneten Initiativbericht meines
tschechischen Kollegen Thomáš Zatloukal über Effizienz und Gerechtigkeit in den europäischen Systemen
der allgemeinen und beruflichen Bildung gestimmt, den er als Reaktion auf eine Mitteilung der Europäischen
Kommission verfasst hat.

Lebenslanges Lernen ist von wesentlicher Bedeutung. Dies trifft ebenso auf die Einrichtung eines Europäischen
Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen zu, der die Anerkennung von Bildungsabschlüssen vereinfacht
und den Übergang zwischen verschiedenen Studienmöglichkeiten transparent und sichtbar gestaltet. Ich
befürworte auch die Idee, innerhalb der Systeme zur allgemeinen und beruflichen Bildung eine
Evaluierungskultur einzuführen, die auf zuverlässigen Messergebnissen basiert.

Die Investition in lebenslanges Lernen ist von zentraler Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt und
verleiht den Menschen die notwendigen Kompetenzen, um sich besser an die unterschiedlichen Gegebenheiten
ihres Lebens anpassen zu können. Ich unterstütze sämtliche Vorschläge dieses Berichts zu den
unterschiedlichen Bildungsebenen: Vorschulbildung, Primar- und Sekundarbildung, Hochschulbildung und
berufliche Aus- und Weiterbildung.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Wir haben gegen diesen Bericht gestimmt, auch wenn er
unserer Auffassung nach einige positive Elemente enthält, weil wir nicht mit seiner allgemeinen Argumentation
und einigen darin vertretenen Positionen konform gehen, sei es in Bezug auf die Ziele der Hochschulbildung
oder die Studiengebühren, bei denen außer Acht gelassen wird, dass die Schwierigkeiten der benachteiligten
Gruppen nicht durch ausschließlich finanzielle Anreize ausgeräumt werden können, wie sie für Portugal
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angekündigt wurden. Das ist nicht die Art und Weise, um die Zugangsmöglichkeiten zur Hochschulbildung
zu verbessern.

Selbst wenn wir den Argumenten der Berichterstatterin folgen, dass die Bildung Einfluss auf das
Wirtschaftswachstum hat, „da sie zum Ausbau der Humanressourcen und der Innovationsfähigkeit beiträgt“,
und dass die Erhöhung der Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung dem Einzelnen und der
Gesellschaft zugute kommt, da der Investitionsgewinn jährlich durchschnittlich 8 % beträgt, können wir
sehen, was die Länder verlieren, die nicht entschlossen auf eine für alle Bevölkerungsschichten zugängliche
Hochschulbildung setzen.

Jüngste Untersuchungen haben ergeben, dass bei 75 Millionen EU-Bürgern – also bei 32 % der Arbeitnehmer
– Bildungsdefizite bestehen. Im Jahr 2010 werden für diese Gruppe lediglich 15 % der neuen Arbeitsplätze
zur Verfügung stehen. Die Mehrheit dieser Personen gehört darüber hinaus sozial benachteiligten Gruppen
an. Deshalb muss es einen tatsächlich gleichberechtigten Zugang zur Bildung geben.

Hélène Goudin und Nils Lundgren (IND/DEM), schriftlich. − (SV) Die Mehrheit in diesem Parlament muss
regelmäßig daran erinnert werden, dass die Bildungspolitik in der Europäischen Union eine nationale
Angelegenheit ist.

Dieser Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments greift eine große Anzahl
von Dingen auf, mit denen sich die EU-Institutionen beschäftigen sollen, die aber absolut nichts mit ihnen
zu tun haben. So soll das Europäische Parlament z. B. nach Ziffer 12 des Berichtsentwurfs der Ansicht sein,
„dass mehr Forschung im Bereich der Vorschulbildung auf EU-Ebene erforderlich ist, insbesondere im Hinblick
auf frühzeitige und gezielte Maßnahmen, um die Praktiken zu ermitteln, die die gewünschten Wirkungen
ermöglichen“.

Im Textentwurf für Ziffer 48 heißt es, das Europäische Parlament „ist der Ansicht, dass es zur besseren
Ausrichtung der Maßnahmen der EU erforderlich wäre, einen Prozess auf der Grundlage regelmäßig von
den Mitgliedstaaten übermittelter Berichte sowie einer unabhängigen Verifizierung mit dem Ziel zu entwickeln,
die Leistung der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in der EU zu bewerten, und zwar unter
besonderer Berücksichtigung des Erwerbs elementarer Fertigkeiten durch Schüler und der Verwirklichung
der Ziele hinsichtlich der Gerechtigkeit“.

Das alles sind Versuche, sich in die nationalen Zuständigkeitsbereiche der Mitgliedstaaten einzumischen.
Das Subsidiaritätsprinzip wird wie üblich außer Kraft gesetzt, und der institutionelle Wettbewerb in diesem
wichtigen Bereich wird unterminiert. Aus diesen Gründen stimmen wir gegen den Bericht.

Bogusław Liberadzki (PSE), schriftlich. – (PL) Herr Präsident! Ich stimme dem Bericht von Herrn Zatloukal
über Effizienz und Gerechtigkeit in den europäischen Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung
zu.

Die allgemeine und berufliche Bildung hat einen wichtigen positiven Einfluss auf wirtschaftliche und soziale
Entwicklung, auf ausgewogenes Wachstum und sozialen Zusammenhalt. Effizienzdefizite und
Ungleichbehandlungen sind mit hohen versteckten Kosten verbunden – Steuermindereinnahmen, verstärkt
notwendige Inanspruchnahme des Gesundheitssystems und Unterstützung aus öffentlichen Mitteln sowie
Ausgaben infolge der Zunahme von gesellschaftlich schädlichen Verhaltensweisen.

In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon im März 2000 wurde betont, dass Bildung
der Schlüssel zum Wachstum der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft ist.

Dieser Bericht liefert vernünftige Ideen zu Methoden der Wiedereinführung einer effizienten Lehre an Grund-
und weiterführenden Schulen sowie an Universitäten.

Wichtig ist auch die im Bericht zum Ausdruck gebrachte Aufforderung an die Regierungen der Mitgliedstaaten,
auf nationaler und lokaler Ebene langfristige Bildungsziele zu planen.

Carl Schlyter (Verts/ALE), schriftlich. − (SV) Der Bericht enthält viele gute Ideen zur Verringerung der
sozialen Ausgrenzung usw., machte dies jedoch alles wieder zunichte, indem davon die Rede ist, dass
Studiengebühren als finanzieller Anreiz dienen können! Am schlimmsten ist wohl das Einschwören auf
„Effektivität“, „Wettbewerbsfähigkeit“ und „höhere Leistungsstandards“. Wo bleiben die Kreativität, die
Fähigkeit zur kritischen Prüfung, das selbstständige Denken? Die EU will konformistische
Produktionseinheiten, die auf Konsumtion und Produktion gedrillt sind. Zum Glück hat die EU keine Macht
über die Bildung, und das soll auch so bleiben. Ich stimme gegen diesen Bericht.
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- Entschließung: RC-B6-0357/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Herr Präsident! Obwohl inzwischen 129 Länder die
Todesstrafe abgeschafft haben, ist der Umfang, in dem sie weltweit angewandt wird, nach wie vor beängstigend.
Allein 2006 wurden 1 591 Menschen hingerichtet, und mindestens 3 861 Menschen sind derzeit zum Tode
verurteilt. Die Europäische Union ist im Kampf gegen die Todesstrafe weltweit führend. Die Abschaffung
der Todesstrafe ist ein zentrales Menschenrechtsthema in den Beziehungen der EU mit Nicht-EU-Staaten auf
internationalem Parkett wie z. B. bei der UNO. Dieses politische Engagement wird begleitet von beträchtlichen
Finanzhilfen für Projekte, die im Rahmen der Europäischen Initiative für Demokratie und Menschenrechte
durchgeführt werden. Außerdem gilt die Abschaffung der Todesstrafe als Voraussetzung für den Beitritt zur
Europäischen Union und zum Europarat.

Umso trauriger ist es daher, dass Europa sich aufgrund des Widerstands der polnischen Regierung nicht am
Internationalen Tag gegen die Todesstrafe am 10. Oktober beteiligt. Ich möchte mein Bedauern darüber
äußern, dass der Standpunkt, den die polnische Regierung im Rahmen ihrer Wahlkampfstrategie einnimmt,
Polens Ansehen und der Verbreitung der Grundwerte auf internationalem Parkett und in der gesamten
Europäischen Union schadet. Der Beschluss des Rates über das Moratorium für die Todesstrafe und die
gemeinsame Resolution, die die Union bei der nächsten Generalversammlung der Vereinten Nationen
vorlegen wird, verdienen unsere umfassende Unterstützung.

Marcin Libicki (UEN). – (PL) Herr Präsident! Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich gegen den
Entschließungsantrag zur Todesstrafe gestimmt habe, muss aber betonen, dass die Todesstrafe in meinem
Land, Polen, vor 19 Jahren abgeschafft wurde.

Sich gegen die Todesstrafe auszusprechen, ist das eine. Aber es ist etwas völlig anderes, fundamentalistische
Gegner der Todesstrafe zu unterstützen, die ihren Widerstand gegen jede Form der Bestrafung von Verbrechen
mit der tiefen Überzeugung begründen, dass der Mensch nicht für seine Taten verantwortlich ist. Ich bin mir
sicher, dass Menschen für ihre Taten verantwortlich sind und daher auch dafür zur Verantwortung gezogen
und bestraft werden sollten, denn schließlich haben sie einen freien Willen.

Die Ansicht der fundamentalistischen Gegner, dass Menschen über keinen freien Willen verfügen und daher
auch nicht bestraft werden dürfen, beruht im Wesentlichen auf Menschenverachtung und einem falsch
verstandenen Erbe der Französischen Revolution.

Hélène Goudin und Nils Lundgren (IND/DEM), schriftlich. − (SV) Die Todesstrafe verletzt das grundlegendste
Menschenrecht überhaupt – das Recht auf Leben!

Es gibt keine einzige Studie, die die abschreckende Wirkung der Todesstrafe beweist. Die Todesstrafe ist
unmenschlich, barbarisch und vollkommen unhaltbar und kann als nichts anderes betrachtet werden als
ein Racheakt. Darum ist die Forderung der Europäischen Union nach der Abschaffung der Todesstrafe als
Bedingung für den Beitritt zur EU eine Selbstverständlichkeit.

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Laut Artikel 24 Absatz 2 der Verfassung der Portugiesischen
Republik ist die Todesstrafe in allen Fällen ausgeschlossen.

Wie wir wiederholt bekräftigt haben, unterstützen wir die Initiative, der 62. Sitzung der Generalversammlung
der Vereinten Nationen, einen Resolutionsentwurf für ein weltweites Moratorium für die Todesstrafe – das
bereits von 95 Ländern unterstützt wird – als Schritt zur Abschaffung der Todesstrafe vorzulegen.

Die Abschaffung der Todesstrafe ist ein Wunsch von Millionen Frauen und Männern in der ganzen Welt,
und immer mehr Länder haben ein Moratorium in Bezug auf ihre Anwendung beschlossen bzw. sie aus ihrer
nationalen Rechtsordnung gestrichen. Wie wir bereits früher unterstrichen haben, würde dieser Schritt einen
Fortschritt für die Zivilisation bedeuten, der auf andere Länder ausgeweitet werden müsste. Die vorliegende
Initiative kann in diesem Sinne einen Beitrag leisten.

Deshalb schließen wir uns denen an, die danach streben und ständig dafür kämpfen, der Kultur der Gewalt,
der Banalisierung des Todes, der Aggression und des Krieges ein Ende zu bereiten.

Luís Queiró (PPE-DE), schriftlich. − (PT) Die weltweite Abschaffung der Todesstrafe wäre ein eindeutiges
Signal des Fortschritts für die Menschheit. Es liegt auf der Hand, dass es andere Gräueltaten gibt, die namentlich
von Staaten begangen werden, die töten, ohne dass es eine Verurteilung gibt, die Akzeptanz der Todesstrafe
spiegelt jedoch eine philosophische Auffassung wider, die aus unseren Gesellschaften verdrängt werden
muss. Deshalb unterstützen wir den Vorschlag für ein Moratorium, das auf die Abschaffung der Todesstrafe
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abstellt, und die EU-Mitgliedstaaten sollten sich dafür einsetzen. In diesem Sinne könnte ein Internationaler
Tag gegen die Todesstrafe die Staaten, die sie praktizieren, „in Verlegenheit bringen“ und hätte damit eine
positive Wirkung.

Was die Idee eines Europäischen Tages gegen die Todesstrafe betrifft, so geht es dabei nach meinem
Dafürhalten um den Versuch einer europäischen Proklamation gegen etwas, was es in Europa nicht gibt.
Gleichzeitig werden damit andere Fragen aufgeworfen, zu denen mit Sicherheit keine Einigkeit herrscht.
Deshalb habe ich so meine Bedenken in Bezug auf den Sinn dieser Initiative.

Abschließend möchte ich sagen, dass ich diese Kultur der Unantastbarkeit des Lebens nicht auf andere
Bereiche und auf andere Fragen ausgedehnt sehen möchte, in denen meiner Meinung nach der Schutz des
Lebens ebenfalls ein Zeichen von Zivilisation ist.

- Entschließung: RC-B6-0362/2007

Marie-Arlette Carlotti (PSE), schriftlich. – (FR) Ich freue mich über das Engagement des Europäischen
Parlaments für die Stationierung einer europäischen Truppe im Tschad und in der Zentralafrikanischen
Republik, um der Gewalt gegen die dortige Zivilbevölkerung eine Ende zu bereiten und um die Bedingungen
für die freiwillige Rückkehr von Hunderttausenden von Flüchtlingen und Vertriebenen zu schaffen. Der
Konflikt in Darfur hat sich bereits über die Landesgrenzen hinaus ausgebreitet, doch wenn die gemischte
Truppe der UNO und der Afrikanischen Union künftig dort stationiert wird, könnte es unmöglich werden,
das Übergreifen der Gewalt auf die Nachbarländer zu verhindern.

Daher ist diese europäische Truppe unverzichtbar für eine umfassende Lösung zur Wiederherstellung der
Sicherheit und zur Aussöhnung in dieser Region. Sie wird jedoch nur dann ihr Ziel erreichen, wenn sich alle
Konfliktparteien an diesem Friedensprozess beteiligen. Dazu sind mindestens zwei Bedingungen zu erfüllen,
auf die ich bei der Ausarbeitung dieser Entschließung größten Wert gelegt habe. Erstens muss die Truppe
absolut neutral und unparteiisch sein. Zweitens bedarf sie einer ausgewogenen Zusammensetzung: Frankreich
darf nicht danach streben, „die Fäden in der Hand zu haben“. Die Haltung von Nicolas Sarkozy lässt dazu
einige Zweifel aufkommen.

Gemeinsam mit den anderen französischen Sozialdemokraten im Europäischen Parlament werde ich
besonders wachsam sein, um zu gewährleisten, dass in den Gebieten, für die Frankreich verantwortlich ist,
die Interessen Afrikas und Europas im Vordergrund stehen.

Hélène Goudin und Nils Lundgren (IND/DEM), schriftlich. − (SV) Nach Ansicht der Juniliste ist für die
Entsendung von Friedenstruppen in Konfliktgebiete durch ein Land oder eine zwischenstaatliche Organisation
ein Mandat der UNO erforderlich. Wir haben prinzipiell keine Einwände dagegen, dass Mitgliedstaaten
gemeinsam Truppen mit friedenserhaltendem Auftrag entsenden, vorausgesetzt, diese Mission steht unter
UN- und nicht unter EU-Flagge.

Es ist jedoch bedrückend, dass die aktuelle Situation im Tschad und in der Zentralafrikanischen Republik
als Vorwand für die Ambitionen der EU zur Schaffung einer Militärmacht auf Unionsebene genutzt wird.
Außen- und Sicherheitspolitik sind rein nationale Fragen und müssen es auch bleiben.

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Es besteht kein Zweifel, dass das Ziel dieser eindeutig
militärischen Operation unter der Ägide der UNO auf die Umsetzung des strategischen interventionistischen
und militaristischen Konzepts der GASP/ESVP der Europäischen Union gerichtet ist.

Für einige ist diese militärische Operation ein echter Test für die so genannte Glaubwürdigkeit und operative
Wirksamkeit der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, d. h. ihrer Militarisierung unter
dem Kommando und entsprechend den Interessen ihrer Großmächte.

Die Mehrheit des EP billigt das „Mandat“ für diese Militäraktion der EU, die im Rahmen von Artikel VII der
Charta der Vereinten Nationen die „Anwendung von Gewalt“ in einer Region Afrikas einschließt. Es handelt
sich um einen Akt von Einmischung und schließt die militärische „Präsenz“ mit neokolonialen Ambitionen
in einer komplexen Region ein, in der große, mit der Kontrolle riesiger Energieressourcen verbundene
Interessen auf dem Spiel stehen.

Die wirklichen Gründe für dieses große „Interesse“ an dieser Region seitens der Großmächte der EU, namentlich
Frankreichs, stehen in direktem Verhältnis zu den Ergebnissen der durchgeführten Erkundungsarbeiten, die
auf die Existenz riesiger Naturreichtümer hindeuten.
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Kongo, Tschad und die Zentralafrikanische Republik. Wer ist der Nächste?

Geoffrey Van Orden (PPE-DE), schriftlich. − (EN) Die Delegation der britischen Konservativen spricht sich
für eine abgestimmte Strategie unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zur Lösung der Probleme
in Darfur und den benachbarten Regionen des östlichen Tschad sowie der Zentralafrikanischen Republik
aus, einschließlich humanitärer Hilfe und des Schutzes von Binnenvertriebenen und Binnenflüchtlingen. Sie
ist jedoch grundsätzlich gegen das konkrete Konzept einer ESVP-Operation und die unnötigen,
verschwenderischen und kontroversen Bemühungen der EU, sich militärisch zu engagieren. Wir haben daher
gegen die Entschließung gestimmt.

- Entschließung: RC-B6-0363/2007

Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Ich habe für den Entschließungsantrag zur Lage in Birma/Myanmar
gestimmt, aber ich habe ernsthafte Bedenken angesichts seiner Unverbindlichkeit. Wir müssen Indien für
seine Unterstützung der Reformen in Birma danken und ernsthafte Maßnahmen gegen China ergreifen, das
das Mandat der Vereinten Nationen zur Aufnahme von Verhandlungen mit dem Militärregime blockiert.
China ist einer der mächtigsten Unterstützer diktatorischer Regime.

Weil die EU vor langer Zeit Sanktionen gegen Birma verhängt hat, hängt die Wirtschaft des Landes nun von
China ab. Daher fordere ich die Union auf, der Androhung von Sanktionen gegen China Taten folgen zu
lassen, es sei denn, das Land verurteilt die Junta. Wenn uns der Schutz der Menschenrechte und die Demokratie
auf globaler Ebene wirklich wichtig sind, dürfen wir nicht zögern. China misst guten Handelsbeziehungen
mit Europa große Bedeutung bei, während uns die Achtung unserer Werte am Herzen liegt. Der Schutz der
Demokratie kollidiert unter Umständen mit den wirtschaftlichen Interessen europäischer Investoren in
China, aber das ist ein vorübergehender Zustand. Um fairen Handel zu betreiben, muss man seine Stellung
behaupten und nicht klein beigeben.

Ich bedauere die Verzögerung durch die Abgeordneten des linken Flügels in dieser Frage im Rahmen der
Sitzung am Montag, als sie versuchten, die Abstimmung über die gemeinsame Entschließung zu blockieren,
so als bedauerten sie, dass die Unterstützung Westeuropas 1968 dazu beigetragen hat, die kommunistischen
Regime in Osteuropa zu stürzen.

Mario Borghezio (UEN). – (IT) Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben mit
Überzeugung für diesen Entschließungsantrag gestimmt, doch muss Europa wesentlich mehr tun. Ich habe
bereits ein Schreiben an Sie gerichtet, Herr Präsident, mit der Bitte, eine Delegation buddhistischer Mönche
nach Europa einzuladen, vielleicht sogar in Begleitung Seiner Heiligkeit des Dalai Lama, dem gegenüber sich
die Brüsseler Behörden und die belgische Regierung schmachvoll dem Diktat Chinas gebeugt haben.

Was die Brüsseler Behörden betrifft, so befremdet es mich, Herr Präsident, dass ich in diesem Hohen Haus
von Ihrer Seite noch keine klaren Worte zur Verurteilung des ungerechten und bewussten Vorgehens der
Brüsseler Behörden gegen einige EP-Mitglieder vernommen habe. Der Kampf um die Freiheit wird nicht nur
von den buddhistischen Mönchen, sondern auch von denjenigen geführt, die zum Beispiel demokratisch
gegen die Islamisierung Europas protestieren! Es ist eine Schande, dass das Europäische Parlament dazu
schweigt, dass Mitglieder wie Vanhecke, Borghezio und andere für die Freiheit Europas demonstriert haben!
Was für eine Schande!

Der Präsident. − Herr Kollege Borghezio, ich gebe jetzt ausnahmsweise eine Antwort. Wir sind tätig
geworden, und ich möchte erneut zum Ausdruck bringen, wir werden es in keinem Fall akzeptieren, wenn
hohe Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten generell das Europäische Parlament besuchen wollen, dass das
durch irgendjemand in der Welt unterbunden wird. Dies ist auch durch den Präsidenten des Europäischen
Parlaments gegenüber den Betroffenen deutlich gemacht worden. Der Dalai Lama ist immer im Europäischen
Parlament willkommen!

Richard Howitt (PSE). – (EN) Herr Präsident! In seiner heutigen Abstimmung fordert das Europäische
Parlament den uneingeschränkten Zugang des Sonderberaters der Vereinten Nationen zu der sich ausweitenden
Krise in Birma, indem die Entscheidung des Landes, dem Sonderberater ein Visum zu verweigern, rückgängig
gemacht wird. Es kann keine moralische Gleichstellung zwischen dem Visaverbot für birmanische Generäle
und deren Verbot gegen den rechtmäßigen Vertreter der internationalen Gemeinschaft geben. Ich begrüße
die Aufforderung Frankreichs vom gestrigen Abend, Vermögen in Birma einzufrieren. Einfrieren heißt jedoch
nicht, das Kapital zurückzuziehen, und die von unserem Parlament geforderten gezielten Sanktionen lassen
sich erst dann umsetzen, wenn das Vermögen abgezogen wird, und das schließt auch französische
Unternehmen wie Total und Elf ein. Schließlich fordern wir nicht nur den Schutz der Demonstranten, sondern
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wir bringen auch unsere Solidarität ihnen gegenüber zum Ausdruck. Wenn dies eine Safran-Revolution ist,
dann hoffen wir, dass sie friedlich verläuft, und im Namen der Menschenrechte und der Demokratie hoffen
wir, dass sie zum Erfolg führt.

Francesco Enrico Speroni (UEN). – (IT) Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe
mich nicht an der Abstimmung zu Myanmar beteiligt, weil ich glaube, dass sich die Behörden dieses Landes
trotz unserer guten Absichten einen Teufel darum scheren, was wir beschließen.

Ich muss jedoch darauf hinweisen, dass, während in Myanmar die Demonstrationen mehrere Tage lang ohne
übermäßige Probleme weitergehen konnten, in unserer Hauptstadt Brüssel eine friedliche Demonstration
brutal unterbunden wurde, kaum dass sie begonnen hatte. Lassen Sie uns daher lieber etwas genauer auf die
Verletzungen unserer Rechte, unserer Demonstrationsfreiheit in unserem Europa schauen, bevor wir uns
bei anderen Völkern umsehen!

Luís Queiró (PPE-DE), schriftlich. − (PT) Die jüngsten Ereignisse in Birma beweisen anschaulich – so es denn
noch eines Beweises bedarf –, dass die Demokratie (mit allem, was sie impliziert, insbesondere ihre wichtigste
Voraussetzung, nämlich die Freiheit) ein Wunsch der Völker ist. Die Idee, Demokratie sei mit einigen Völkern
oder geografischen Regionen unvereinbar, ist eine große Lüge, die selbst von der selbstgefälligsten „Realpolitik“
nicht gebilligt werden kann.

Dies vorausgeschickt liegt es auf der Hand, dass unsere Erklärungen wenig ausrichten, um diesem Versuch
eines demokratischen Umbruchs zum Sieg zu verhelfen. Zu ignorieren, dass sowohl China als auch Russland
in diesem Fall wie bereits bei anderen Anlässen eine Außenpolitik verfolgen, die in Nichts mit den Werten,
die wie Europäer und unsere Verbündeten vertreten, vereinbar ist, ist ein kapitaler Fehler.

Die Ausweitung der Demokratie ist eine grundlegende Bedingung für eine Welt des Friedens, und die
Unterstützung für die demokratischen Bewegungen, in Abstimmung mit unseren Verbündeten, ist unsere
Pflicht angesichts der Werte, an die wir glauben.

Abschließend bin ich davon überzeugt, dass wir uns in diesem Fall wie schon bei anderen auch der
geopolitischen Realität der Region bewusst sein müssen. Andernfalls ist zu befürchten, dass wir eine anormale
Weltordnung fördern.

- Bericht: Lehtinen (A6-0294/2007)

Jean-Pierre Audy (PPE-DE), schriftlich. – (FR) Ich habe für den Initiativbericht meines finnischen Kollegen
Lasse Lehtinen über die Verpflichtungen von grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringern gestimmt.

Es ist wirklich an der Zeit, die Umsetzung von Maßnahmen zu fördern, die zur Vollendung des Binnenmarktes
für Dienstleistungen beitragen, indem wir ein einheitliches System von Verpflichtungen für
Dienstleistungserbringer schaffen, um die Entwicklung eines homogenen Binnenmarktes für Dienstleistungen
noch stärker zu unterstützen. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass nicht nur Verbraucher, sondern auch
und vor allem Unternehmen – insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in ihrer Eigenschaft
als Käufer und Verkäufer von grenzüberschreitenden Dienstleistungen – Nutzen aus einer höheren
Rechtssicherheit, einer stärkeren Vereinfachung und einer Senkung der Kosten ziehen können.

Ich unterstütze den im Bericht entwickelten Gedanken, dass kein Unterschied zwischen öffentlichen und
privaten Dienstleistungserbringern, die beide gleichermaßen in den Anwendungsbereich der
Verbraucherschutzrichtlinien fallen sollten, gemacht werden darf.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Wir haben gegen diesen Bericht gestimmt, weil mit dem
Argument des „Verbraucherschutzes“ und der „Rechtsunsicherheit“ der jetzt schon umfassenden Deregulierung
des Dienstleistungsbereichs, insbesondere der öffentlichen Dienste, de facto ein weiterer Impuls verliehen
werden soll, wie es aus der endgültigen Entschließung noch deutlicher wird.

Wenn das Ziel in dem so dringenden Schutz der Verbraucher bestehen würde, hätte man die Debatte über
die Ursachen des „niedrigen Verbraucherschutzes“ und die Bedeutung der „Rechtsunsicherheit“, vor allem
die Deregulierung der Märkte, die Privatisierung der Dienstleistungsbereiche, die Unsicherheit der Arbeitsplätze
und das Leben der Beschäftigten und Verbraucher vertiefen müssen. Diese im Namen des hoch gepriesenen
„Binnenmarktes“ und der „Wettbewerbsregeln“ beschlossenen Maßnahmen haben Rechte beschnitten und
den Zugang zu den elementarsten Dienstleistungen erschwert.
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Daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass diese Politiken im Namen des Verbraucherschutzes fortgesetzt
und verstärkt werden müssen, ist nicht nur unfair, sondern auch falsch, umso mehr, als selbst die Kommission
bereits die Absicht angekündigt hat, die einzelnen geltenden Rechtsvorschriften zum Verbraucherschutz
komplett neu zu fassen und zu harmonisieren.

Der effektive Schutz der Verbraucher geschieht über den Bruch mit diesen Politiken und die Förderung der
Entwicklung hochwertiger öffentlicher Dienste sowie die Würdigung der Arbeit und der Arbeitnehmer.

Ian Hudghton (Verts/ALE), schriftlich. − (EN) Ich habe für den Bericht Lehtinen über grenzüberschreitende
Dienstleistungserbringer gestimmt und bin für Maßnahmen zur Stärkung des Verbrauchervertrauens auf
diesem Gebiet. Der Dienstleistungssektor macht fast 70 % des BIP der EU aus und wächst kontinuierlich.
Dennoch ist das Verbrauchervertrauen in den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr nach wie vor
gering, und somit lässt sich aus dem Binnenmarkt nicht der volle Nutzen ziehen. Nach Ansicht meiner
Fraktion ist dem Verbrauchervertrauen am besten mit den EU-weit klar geltenden Verpflichtungen von
Dienstleistungserbringern gedient, so dass die Verbraucher entsprechend geschützt sind.

Carl Schlyter (Verts/ALE), schriftlich. − (SV) Die Dienstleistungsrichtlinie ist unklar und sperrig und überlässt
die Deutung ihrer Umsetzung einem nicht absetzbaren Gerichtshof. Jetzt haben wir einen Bericht, der
ausdrücklich erklärt: keine neuen Rechtsvorschriften im Dienstleistungssektor. Das ist gut und verhindert
weitere Schäden. Darüber hinaus werden die Möglichkeit von grenzüberschreitenden Sammelklagen von
Verbrauchern sowie eine gewisse Regulierung der Haftung von Unternehmen vorgeschlagen. Aus diesem
Grund stimme ich für den Bericht, trotz der Forderung nach neuen „Initiativen“, d. h. Gesetze auf
Gemeinschaftsebene, die nicht notwendig sind. Aber gegen diese kann ich ja dann stimmen, wenn sie
vorliegen...

- Bericht: Buitenweg (A6-0278/2007)

Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Für keinen Bürger der EU ist es hinnehmbar, aufgrund der Herkunft
oder der Religion diskriminiert zu werden.

Die Stimmung in einigen EU-Mitgliedsländern deutet darauf hin, dass Diskriminierung ein häufig auftretendes
Phänomen ist. Wir kennen das Beispiel aus der Vergangenheit, die Diskriminierung und allmähliche
Assimilierung der slowakisch sprechenden Bevölkerung in Ungarn durch Institutionen verschiedenster
politischer Couleur – ob faschistisch, kommunistisch, sozialistisch und rechtsgerichtet. Lebten in den 1920er
Jahren noch 500 000 slowakisch sprechenden Bürger in Ungarn, sind es heute nur noch 37 000.

Andererseits sollten Bürger, die sich in einem EU-Mitgliedstaat ansiedeln, keine neuen ethnisch geprägten
Ansiedlungen bilden, sondern sich vollständig integrieren und die in ihrem Gastland geltenden Grundsätze
der Freiheit und Demokratie annehmen. Einige meiner britischen Kollegen erzählten neulich, bestimmte
Bürger hätten in Großbritannien öffentlich den Slogan „Not British but Muslim“ im Rahmen einer friedlichen
Zusammenkunft als Aufschrift auf T-Shirts verkündet.

Die Umsetzung einer EU-Richtlinie in das Recht der Mitgliedstaaten muss den höchstmöglichen Standards
entsprechen, und zu Recht sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, über geltende
Anti-Diskriminierungsbestimmungen Auskunft zu geben, auch wenn diese manchen Bürgern nicht bekannt
sind und sie in dieser Hinsicht über wenig Rechtsbewusstsein verfügen.

Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Herr Präsident! Mit dem Bericht Buitenweg steuert das Europäische Parlament
in eine sehr gefährliche Richtung, weshalb ich auch gemeinsam mit meiner Fraktion dagegen gestimmt habe.
Die Verbindung des Rechts so genannter Gleichbehandlungsstellen auf Anklage von Personen vor Gericht
mit der Umkehr der Beweislast bei Rechtsstreitigkeiten und aus anderen Diskriminierung verbietenden
Gründen führt unseres Erachtens zweifellos zu einer Hexenjagd auf Menschen, die eine andere, eine kritische
Meinung vertreten. Denn darum geht es: Europa will eine neue Inquisition gegen jeden, der sich weigert, ihre
Dogmen und die multikulturelle Gesellschaft zu akzeptieren. Das hat nichts mit der Bekämpfung der
Diskriminierung von Minderheiten zu tun; es geht hier einzig und allein um die gesetzliche Festschreibung
sorgfältig ausgearbeiteter politischer Korrektheit.

Wenn wir etwas gegen echte Diskriminierung unternehmen wollen, dann sollten wir uns mit der Situation
der Frauen in Europas muslimischer Gemeinschaft beschäftigen bzw. den Beitrittskandidaten Türkei wegen
seiner unverhohlenen Diskriminierung religiöser Minderheiten unter Druck setzen, aber das passt natürlich
dem Europäischen Parlament mit seinen Vorstellungen nicht in den Kram.
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Robert Evans (PSE). (EN) Herr Präsident! Ich habe für diese Entschließung gestimmt, weil ich an die
Gleichbehandlung von Personen ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft glaube. Und ich
glaube an die Gleichberechtigung in diesem Hohen Haus, und somit glaube ich daran, dass Menschen das
Recht haben, gegen Änderungsanträge zu sein, die das nicht unterstützen. Doch befremdet mich immer
wieder die Zahl von Änderungsanträgen, für die einige Mitglieder dieses Hohen Hauses gestimmt haben und
die dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Minderheiten zuwiderlaufen, und ebenso befremdet es mich,
dass einige Leute sich dabei der Stimme enthielten.

Ich sage das, weil meiner Ansicht nach eines der Grundprinzipien der Europäischen Union darin besteht,
dass wir Minderheiten respektieren, dass wir Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund achten, und
ich meine, es ist uns ein Bedürfnis, diese in jeder Hinsicht zu unterstützen.

Philip Bradbourn (PPE-DE), schriftlich. − (EN) Die britischen Konservativen treten vorbehaltlos für den
Grundsatz der Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft ein. Die
Konservativen haben sich jedoch bei diesem Bericht der Stimme enthalten, weil in Teilen des Berichts die
Beweislast vom Kläger auf den Beklagten übergehen soll. Es gehört zu den Grundsätzen des Rechts im
Vereinigten Königreich, dass das Prinzip der Unschuldsvermutung gilt. Auch sind wir der Auffassung, dass
die EU in keinerlei Hinsicht in den Rechtsprechungsprozess souveräner Mitgliedstaaten eingreifen sollte.

Charlotte Cederschiöld und Christofer Fjellner (PPE-DE), schriftlich. − (SV) Wir haben für den
Initiativbericht der Kollegien Buitenweg über die Anwendung der Richtlinie zur Anwendung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (A6-0278/2007)
gestimmt.

Wir halten es für wichtig, alle Formen von Diskriminierung in der Gesellschaft zu bekämpfen und begrüßen
daher die Überprüfung der Anwendung dieser Richtlinie durch die Kommission. Diese Überprüfung ist ein
wertvolles Hilfsmittel, um festzustellen, wie der Kampf gegen die Diskriminierung verbessert werden kann.

Wir treten für Gleichheit ein und lehnen daher die Forderung der Berichterstatterin nach Fördermaßnahmen
ab. Wir wenden uns strikt gegen die Registrierung und Erhebung von Daten, die der Kategorisierung von
Menschen nach Rasse oder ethnischer Herkunft dienen. Als Verteidiger der grundlegenden Prinzipien des
Rechtsstaates haben wir ebenfalls unsere Zweifel bezüglich der Forderung nach einer Umkehrung der
Beweislast.

Patrick Gaubert (PPE-DE), schriftlich. – (FR) Ich freue mich über die Annahme dieses Berichts, der eine ganze
Reihe von zutreffenden und ausgewogenen Feststellungen enthält und die hauptsächlichen Probleme bei
der Anwendung der Richtlinie eingehend zur Sprache bringt. Er verweist zu Recht darauf, dass nur wenige
unserer Mitbürger klare Vorstellungen von ihren Rechten besitzen und fordert eine wirksamere Verbreitung
von Informationen.

Ich unterstütze besonders den Gedanken, den Gleichstellungsstellen ausreichende Mittel zur Verfügung zu
stellen. Ihnen kommt in diesem Bereich eine Schlüsselrolle zu, und sie müssen zu Recht unbedingt unabhängig
bleiben.

Der Bericht stellt mit Besorgnis fest, dass bestimmte Mitgliedstaaten die Richtlinie nicht oder nur unzureichend
durchgesetzt haben.

In Bezug auf die sensibelste Frage, nämlich die Datenerfassung, stellt der Bericht deutlich klar, dass diese
unter Wahrung der Privatsphäre und einzig und allein zur Feststellung von Diskriminierungen erfolgen
muss, denen Minderheiten zum Opfer fallen können.

Wenn es um einen derart fundamentalen Grundsatz wie die Gleichbehandlung geht, dann darf Europa nicht
nur Lippenbekenntnisse abgeben, darf Europa sich nicht mit Mindestregelungen zufrieden geben und damit
begnügen, lediglich zuzuschauen. Deshalb habe ich mich im Plenum mit Nachdruck für die Annahme dieses
Berichts ausgesprochen.

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Wir hatten bereits Gelegenheit, im Zusammenhang mit
dem proklamierten „Europäischen Jahr der Chancengleichheit für alle“ zu betonen, dass die Kernfrage, die
sich beim Thema Chancengleichheit stellt, die Gewährleistung der Wahrnehmung der Rechte ist.

Mit anderen Worten, Voraussetzung für die Bewahrung und Umsetzung des Grundsatzes der
Chancengleichheit – vor allem was die im Bericht behandelte Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse
oder der ethnischen Herkunft betrifft – ist die Gewährleistung des allgemeinen Zugangs zu den Grundrechten
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und ihrer uneingeschränkten Wahrnehmung, wie unter anderem dem Recht auf Gesundheit, Ernährung,
Bildung, Beschäftigung, Arbeits- und Gewerkschaftsrechte, gerechte Löhne, Kultur und Unterhaltung, Sport,
Bürgerschaft und Bürgerbeteiligung. Diese Frage, die nach unserem Dafürhalten die Kernfrage ist, wird jedoch
in dem Bericht lediglich nebenbei erwähnt.

Ohne Zweifel muss jeder Einzelne von uns sich voll im Klaren sein über seine Rechte und die Möglichkeit,
Schritte zu unternehmen und Unterstützung zu bekommen, wenn diese Rechte missachtet werden,
insbesondere weil ja der freie und universelle Zugang zur Justiz – einem elementaren öffentlichen Dienst
und Grundpfeiler der Demokratie – gewährleistet ist. Unbedingt erforderlich ist jedoch eine tief greifende
gesellschaftliche Umwälzung, die den Kapitalismus, die Hauptursache für die Ungleichheiten, in seinen
Grundfesten erschüttert.

Ian Hudghton (Verts/ALE), schriftlich. − (EN) Ich bin für den Bericht Buitenweg über die Gleichbehandlung
ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft. Eine Diskriminierung aufgrund der Rasse oder
ethnischen Herkunft oder aber auch aufgrund einer Behinderung, des Alters, des Geschlechts, des Glaubens
oder der Religion, der sozialen Herkunft oder der sexuellen Orientierung ist nach wie vor überall in der EU
nur allzu oft anzutreffen. Die einzelnen Mitgliedstaaten und die EU als Ganzes müssen Maßnahmen ergreifen,
um die Diskriminierung in allen ihren Formen zu beseitigen – vom zielgerichteten Vorgehen gegen einzelne
Vorfälle auf der Straße bis hin zur Abschaffung des archaischen Act of Settlement im Vereinigten Königreich.

Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. − Ich stimme für den Bericht von Kathalijne Buitenweg zur Anwendung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft.

Rassismus steht im Widerspruch zu den Grundsätzen der Europäischen Union, und es ist erschreckend
festzustellen, dass die Zahl der erfassten rassistischen Übergriffe in der Europäischen Union dramatisch
gestiegen ist. Daher bin ich der Auffassung, dass die Information über die Antidiskriminierungsgesetze und
die Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung einen viel höheren Stellenwert erhalten sollten. Ferner unterstütze
ich die Aufforderung der Berichterstatterin, dass die Kommission nicht nur auf die korrekte rechtliche
Umsetzung der Richtlinie achten sollte, sondern auch die in der Praxis bestehenden Hindernisse
berücksichtigen muss.

Olle Schmidt (ALDE), schriftlich. − (SV) Manchmal befindet sich ein Abgeordneter in der schwierigen
Situation, zwischen Pest und Cholera wählen zu müssen. Die Abstimmung zu diesem Bericht war ein typisches
Beispiel dafür. So haben wir einerseits einen Bericht, bei dem es um die Anwendung einer Richtlinie geht,
die ich in großen Teilen für höchst zweifelhaft halte, andererseits die Änderungsanträge der ITS-Fraktion,
von denen die meisten nicht die Schwächen des Berichts ausgleichen, sondern auf die Einführung neuer,
noch schlimmerer Argumente abzielen. Somit kann man kaum für die Beiträge von der ITS-Fraktion stimmen,
so dass ich beschlossen habe, mich der Stimme zu enthalten.

Diskriminierung ist zweifellos ein nach wie vor weit verbreitetes, schwer zu lösendes Problem in Europa.
Ich bestreite nicht, dass es gute Gründe dafür geben kann, über ein gemeinsames Herangehen auf
überstaatlicher Ebene nachzudenken. In diesem Fall geht es jedoch um eine sehr weitgehende Gesetzgebung,
die auf einem Rechtsgrundsatz basiert, der unseren Konzepten recht fremd ist. Positive Fördermaßnahmen
an sich sind eine zweifelhafte Methode, und die Registrierung der Rasse – Voraussetzung dafür, dass solche
Maßnahmen funktionieren – ist sowohl aus moralischer Sicht als auch aus Sicht des Datenschutzes nicht
hinnehmbar. Ebenso gibt es gute Gründe für Vorbehalte gegen die Umkehrung der Beweislast. Ich bin
überzeugt davon, dass unser Rechtssystem, nach dessen Grundsatz jeder als unschuldig gilt, bis seine Schuld
bewiesen ist, verteidigt werden muss, wie lobenswert die ursprüngliche Absicht auch immer gewesen sein
mag.

Andrzej Jan Szejna (PSE), schriftlich. – (PL) Ich stimme dem Bericht von Frau Buitenweg zur Anwendung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu.

Frau Buitenweg hat einen hervorragenden Bericht vorgelegt. Trotz der Fortschritte bei der Umsetzung von
Antidiskriminierungsrichtlinien ist die Anzahl der Opfer von rassistischer oder ethnischer Diskriminierung
noch nicht zurückgegangen.

Im Bericht wurde auf sehr wichtige Themen hingewiesen wie z. B. den Beistand bei Gerichtsprozessen und
die leichtere Wahrnehmung der eigenen Rechte vor Gericht.

Ich glaube außerdem, dass es sehr wichtig ist, umfassend über die Rechte der EU-Bürger zu informieren,
denn Rechte nützen wenig, wenn die Menschen sie nicht kennen oder nicht einsetzen können. Um gegen
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Diskriminierung am Arbeitsplatz vorzugehen, sind Arbeitgeber in Polen verpflichtet, ihre Mitarbeiter über
die Antidiskriminierungsgesetze zu informieren.

Wir müssen im Rahmen des Europäischen Jahres der Chancengleichheit dafür sorgen, dass sowohl aufseiten
der Europäischen Union als auch aufseiten der Mitgliedstaaten alles unternommen wird, um sicherzustellen,
dass jeder in Europa seine Rechte kennt.

- Bericht: Kauppi (A6-0290/2007)

Glyn Ford (PSE). – (EN) Herr Präsident! Ich habe für den Bericht Kauppi über die Gleichstellung von Frauen
und Männern in der EU gestimmt. Unter Führung Europas ist eine Situation eingetreten, in der gewaltige
Anstrengungen auf dem Gebiet der Gleichstellung unternommen worden sind, überall in der Union.

Ein Bereich, in dem besondere Fortschritte erreicht wurden, sind die Dienstleistungen für den Schutz der
Öffentlichkeit. Doch in meinem Wahlkreis sind diese Fortschritte trotz massiver Proteste der
Feuerwehr-Gewerkschaft und der Öffentlichkeit bedroht, da der von den Liberalen geführte County Council
mit einer Kürzung des Budgets um 700 000 GBP droht, was ein Ende des Rund-um-die-Uhr-Einsatzes der
letzten beiden verbliebenen Feuerwehren in Camborne und Falmouth bedeutet, während sich der Council
selber eine Million britische Pfund zusätzlich im Jahr an Vergünstigungen zahlt.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Ich freue mich, dass vier der fünf von mir im Namen unserer
Fraktion zur Abstimmung in der Plenarsitzung eingereichten Vorschläge, die Teil meiner im Ausschuss für
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung angenommenen Stellungnahme waren, angenommen wurden.

Ich möchte hervorheben, dass auf die Armut und Isolierung der Frauen in einigen ländlichen Gebieten
hingewiesen und gefordert wurde, dass wirksame Maßnahmen eingeleitet werden müssen, um die
Chancengleichheit für Frauen zu gewährleisten, die in allen Instrumenten der Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) und anderer einschlägiger Politiken der Gemeinschaft ein zentrales Ziel sein muss.

Desgleichen war es wichtig, die unbedingte Notwendigkeit anzuerkennen, dass die Lebensqualität der in
ländlichen Gebieten lebenden Frauen verbessert wird, indem ihr Zugang zu Bildung und Berufsbildung, zu
lebenslangem Lernen, zu den neuen Medieninfrastrukturen, zu wirksamen, angemessenen und leicht
erreichbaren öffentlichen Gesundheitsdiensten, zu Infrastruktur und Einrichtungen zur Förderung der Kinder
und Familien, insbesondere zu Krippen, Vorschulen, Schulen, Kulturzentren und leicht erreichbaren Märkten,
verbessert wird.

Gleichermaßen zu nennen sind die Forderung nach einem gleichberechtigten Status für die in der
Landwirtschaft tätigen Frauen sowie die Aufforderung an EUROSTAT, diese Gruppen in die Statistiken
aufzunehmen, wodurch die Arbeit der Frauen sichtbarer wird.

Hélène Goudin und Nils Lundgren (IND/DEM), schriftlich. − (SV) Nach Ansicht der Juniliste ist die
Gleichstellung von Frauen und Männern eine grundlegende demokratische Frage, der in allen Ländern der
Welt Priorität eingeräumt werden muss.

Der Bericht enthält zahlreiche Vorschläge dazu, wie Gleichstellung erreicht werden kann. So werden unter
anderem arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die Beteiligung von Frauen am politischen Leben sowie
verschiedene Weiterbildungspläne angeführt. Es wird jedoch deutlich, dass es hier – wie immer – um eine
Aufstockung der finanziellen Mittel der Union, eine Erweiterung ihrer Macht sowie um die Durchführung
kostspieliger Kampagnen im Namen der Union geht. Die EU-Institutionen sind nicht die richtigen Instanzen
für Fragen dieser Art. Eine Harmonisierung führt oft zu einem Rückschritt in den Ländern, die am weitesten
gekommen sind, denn die Ausgangsbasis ist in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich.

Die Gleichstellung von Frauen und Männern muss ein Ziel für alle Mitgliedstaaten sein, das jedoch auf
nationaler Ebene zu behandeln ist. Wir stimmen gegen diesen Bericht, da er darauf abzielt, die Zuständigkeiten
der EU auf Kosten der souveränen Staaten in der Europäischen Union auszuweiten.

Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. − Ich stimme für die Gleichstellung von Frauen und Männern.

Auch wenn die Kommission um die Gleichstellung von Frauen und Männern bemüht ist, sind weitere
Anstrengungen und Maßnahmen notwendig, da sich bisher noch kein echter Fortschritt bei der Umsetzung
des Grundsatzes „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ abzeichnet.
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Ich fordere geschlechtsneutrale Löhne und Renten sowie die Förderung des Elternurlaubs für Männer und
des Vaterschaftsurlaubs. Auch müssen die Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen ergreifen, um die Ungleichheit
zwischen Frauen und Männern zu bekämpfen, welche durch eine Unterbrechung der Erwerbsbiographie
entsteht (z. B. durch Mutterschaft oder die Betreuung pflegebedürftiger Personen).

Bogusław Liberadzki (PSE), schriftlich. – (PL) Herr Präsident!

Ich stimme dem Bericht von Frau Kauppi über die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen
Union zu.

Frau Kauppi ruft in ihrem Bericht die Mitgliedstaaten zum Kampf gegen Ungleichheiten zwischen Frauen
und Männern im Erwerbsleben auf.

Gerade im Erwerbsleben sind diese Ungleichheiten am offensichtlichsten. Frauen verdienen im
EU-Durchschnitt 15 % und in einigen Ländern sogar bis zu 30 % weniger als Männer. 32 % der berufstätigen
Frauen in der EU haben eine Teilzeitstelle, bei Männern trifft das gerade auf 7 % zu.

Besondere Aufmerksamkeit sollten wir ethnischen Minderheiten angehörenden, eingewanderten Frauen,
älteren Frauen und allein erziehenden Müttern widmen, da sie in vielen Lebensbereichen ausgegrenzt und
diskriminiert werden.

Wir sollten Geschlechtsklischees im Arbeits- und Bildungsbereich sowie in den Medien entgegenwirken. Es
wäre auch gut, Informationskampagnen zu starten, damit sich die Frauen selbst gegen Verletzungen ihrer
Würde zur Wehr setzen können.

Astrid Lulling (PPE-DE), schriftlich. – (FR) Ich habe für den Bericht Kauppi gestimmt, weil er die Europäische
Kommission ausdrücklich dazu auffordert, geschlechterbezogene Analysen und Gender Mainstreaming im
Hinblick auf die Auswirkungen von Rentenreformen für das Leben der Frauen in der EU zu entwickeln, und
zwar mit dem Ziel der Individualisierung der Rentenansprüche und der Sozialversicherung sowie der
Steuersysteme.

Nachdem ich 1997 Berichterstatterin über die Situation der mitarbeitenden Ehepartner von selbständigen
Erwerbstätigen, in Kleinunternehmen und in der Landwirtschaft war, möchte ich unterstreichen, dass wir
zehn Jahre später noch immer auf die Vorschläge der Europäischen Kommission für eine Verschärfung der
Richtlinie von 1986 und für die Schaffung eines europäischen Rahmens für den rechtlichen Status der
mitarbeitenden Ehepartner warten, dieser zig Millionen von unsichtbaren Arbeitnehmern, die in keiner
Statistik erscheinen und die bei Krankheit, Invalidität und vor allem im Scheidungsfall häufig keinerlei soziale
Sicherheit besitzen.

Ich hoffe, dass die Kommission in dieser Sache endlich ihre Pflicht erfüllt und dieser Entschließung konkrete
Maßnahmen folgen lässt.

David Martin (PSE), schriftlich. − (EN) Ich bin für diesen Bericht, dem zufolge die Gleichstellungspolitik ein
wichtiges Mittel ist, um der demografischen Herausforderungen in Europa eine eindeutige Genderdimension
zu verleihen.

15. Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten: siehe
Protokoll

16. Beschlüsse betreffend bestimmte Dokumente: siehe Protokoll

17. In das Register eingetragene schriftliche Erklärungen (Artikel 116 GO): siehe
Protokoll

18. Zeitpunkt der nächsten Sitzungen: siehe Protokoll

19. Unterbrechung der Sitzungsperiode

Der Präsident. – Ich erkläre die Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments für unterbrochen.
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(Die Sitzung wird um 12.50 Uhr geschlossen.)
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ANLAGE (Schriftliche Anfragen)

ANFRAGEN AN DEN RAT (Für diese Antworten trägt der Vorsitz des
Rates der Europäischen Union die Verantwortung.)

Anfrage Nr. 22 von Anna Hedh (H-0656/07)

Betrifft: Gleichberechtigung

Die Gleichberechtigung ist eines der grundlegenden Anliegen der Gemeinschaft und stellt eine Zielsetzung
für alle Tätigkeiten der Union dar. Die Mitgliedstaaten der Union und die Organe und Einrichtungen der
Gemeinschaft sind gehalten, darauf hinzuwirken, dass die Gleichberechtigung alle Politikbereiche der Union
durchdringt. Bedauerlicherweise erweist es sich als überaus mühsam, diese Zielsetzung zu erreichen.

Wie gedenkt Portugal unter seinem Ratsvorsitz darauf hinzuwirken, dass Gender Mainstreaming bei den
Organen der Union und insbesondere im Rahmen der Arbeiten des Rates Wirklichkeit wird?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der zweiten Tagung des Europäischen
Parlaments im September 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Die Gleichstellung der Geschlechter gehört in der Tat zu den tragenden Werten und Zielen der Europäischen
Union. Trotz der bereits erzielten Fortschritte bleibt noch viel zu tun, besonders in Bezug auf das Gender
Mainstreaming, also die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Bereichen. Im
Einklang mit den hierzu von den Mitgliedstaaten wiederholt abgegebenen Verpflichtungen bemüht sich der
portugiesische Ratsvorsitz derzeit, sicherzustellen, dass Gleichstellungsaspekte in alle einschlägige Foren,
einschließlich der Arbeit des Rates, einbezogen werden.

Der Rat untersucht die Frage des Gender Mainstreaming regelmäßig bei der Prüfung der Umsetzung der
Aktionsplattform von Peking. Mehrere Präsidentschaften haben bereits Indikatoren für die in der Plattform
von Peking definierten wichtigsten Interessenbereiche entwickelt. Der portugiesische Ratsvorsitz erarbeitet
derzeit neben einem Paket von Schlussfolgerungen des Rates verschiedene Indikatoren zum Bereich „Frauen
und Armut“, die dem Rat im Dezember zur Genehmigung vorgelegt werden sollen. Am 8. und 9. Oktober
findet in Porto eine Konferenz zum Thema „Menschenhandel und Geschlechterproblematik“ statt.

Das Programm der portugiesischen Ratspräsidentschaft enthält zudem verschiedene andere Initiativen zur
Förderung des Gender Mainstreaming, wie sie bereits von Minister Pedro Silva Pereira im Europäischen
Parlament gegenüber dem Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter am
16. Juni 2007 angekündigt wurden.

Die Hochrangige Gruppe „Gender Mainstreaming“ kam am 11. September 2007 in Lissabon zusammen.
Sie erörterte die geplanten Indikatoren zu „Frauen und Armut“, die Gleichstellung von Männern und Frauen
in der Lissabon-Strategie, die Vorbereitungen auf die bevorstehende 52. Sitzung der UN-Kommission für
die Rechtsstellung der Frau sowie andere wichtige Fragen. Am 5. Oktober veranstaltet der Ratsvorsitz ein
informelles Treffen der für die Gleichstellung von Männern und Frauen zuständigen Minister.

Der Ratsvorsitz möchte des Weiteren darauf hinweisen, dass 2007 das Europäische Jahr der Chancengleichheit
für alle ist – eine Initiative, die auf einem gemeinsamen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates
beruht. Eine Vielzahl von Veranstaltungen fand bereits statt, und die Abschlusskonferenz ist für den
19. November in Lissabon anberaumt. Der Ratsvorsitz beabsichtigt, dem Rat im Dezember den Entwurf
einer Entschließung vorzulegen, die die im Laufe des Jahres erzielten Ergebnisse beinhaltet.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Ratsvorsitz über die bei der Gleichstellung der Geschlechter
in Europa in den letzten Jahrzehnten erreichten Fortschritte hinaus entschlossen ist, die Förderung dieses
Ziels einen Schritt voranzubringen, insbesondere durch das Gender Mainstreaming.

*
*     *
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Anfrage Nr. 23 von Frank Vanhecke (H-0657/07)

Betrifft: Teilung Belgiens

Die flämische Zeitung „De Tijd“ meldet, dass in EU-Kreisen das Szenario einer Teilung Belgiens als durchaus
realistisch eingeschätzt wird. Der belgische Außenminister Karel van Gucht soll von vielen seiner Kollegen
auf die Lage in Belgien angesprochen worden sein; dabei habe der slowakische Außenminister Jan Kubra
Parallelen zur Spaltung der Tschechoslowakei gezogen.

Kann der Rat bestätigen, dass künftige interne Angelegenheiten in die ausschließliche Zuständigkeit des
Mitgliedstaats Belgien gehören?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der zweiten Tagung des Europäischen
Parlaments im September 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Es ist nicht die Politik des Rates, hypothetische Fragen zur Zukunft eines Mitgliedstaates zu beantworten.

*
*     *

Anfrage Nr. 24 von Marian Harkin (H-0659/07)

Betrifft: Regierungskonferenzen

Der Großteil der politischen Debatten wird auf Regierungskonferenzen geführt, und auf ihnen werden die
meisten wichtigen Beschlüsse gefasst. Den Bürgern und der Zivilgesellschaft muss unbedingt die Möglichkeit
gegeben werden, wichtige politische Debatten zu verfolgen. Kann der Rat mitteilen, ob er Bemühungen
unternommen hat bzw. unternehmen wird, um dafür Sorge zu tragen, dass Regierungskonferenzen in
Zukunft transparenter werden?

Hat der Rat in Erwägung gezogen, die Sitzungen der Regierungskonferenz teilweise öffentlich stattfinden
zu lassen, die Medien über die Beratungen zu unterrichten und regelmäßige Konsultationen zu veranstalten?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der zweiten Tagung des Europäischen
Parlaments im September 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat kann zu der von der Frau Abgeordneten aufgeworfenen Thematik nicht Stellung nehmen. Nach
Artikel 48 des EU-Vertrags ist die Regierungskonferenz eine Konferenz von Vertretern der Regierungen der
Mitgliedstaaten. Sie wird zwar vom Präsidenten des Rates einberufen, doch der Rat nimmt weder an der
Konferenz teil noch steht er mit ihr in Verbindung.

Gemäß der bei früheren Regierungskonferenzen praktizierten Arbeitsweise finden die Konferenzsitzungen
unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Frau Abgeordnete sei jedoch darauf hingewiesen, dass alle
Konferenzdokumente der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und auf der Website des
Rates zugänglich sind. Damit erhalten die einzelnen Bürger sowie die Zivilgesellschaft die Möglichkeit, die
auf der Konferenz erörterten Fragen zu verfolgen.

Des Weiteren sei betont, dass das Europäische Parlament sehr eng und aktiv mit der Arbeit der
Regierungskonferenz verbunden ist, die mit der Ausarbeitung des Entwurfs für den Reformvertrag beauftragt
wurde, und drei Vertreter entsandt hat.

*
*     *

Anfrage Nr. 25 von Athanasios Pafilis (H-0662/07)

Betrifft: Gleichsetzung von Tätern und Opfern des 2. Weltkriegs in der Ukraine

Die lokalen Behörden von Krychowtsy in der Westukraine haben am 2. September ein Denkmal eingeweiht,
das unter finanzieller Beteiligung lokaler Unternehmer errichtet wurde und mit dem sowohl jene geehrt
werden sollen, die ihr Leben im Kampf gegen den Faschismus gelassen haben, als auch Mitglieder der
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ukrainischen faschistischen Organisation, die mit den Nazibesatzern kollaboriert hat. Damit werden jedoch
Täter und Opfer des 2. Weltkriegs gleichgesetzt. So sind auf einer Tafel des Denkmals die Namen von 44
Einwohnern des Dorfes erwähnt, die in den Reihen der Roten Armee im Kampf gegen die Nazis gefallen
sind, und unmittelbar daneben stehen die Namen von 16 faschistischen Kollaborateuren aus dem Dorf.

Wie beurteilt der Rat die ständig zunehmenden Bestrebungen in ganz Europa, vor allem der Regierungen
der baltischen EU-Mitgliedstaaten, den Sieg der Völker über den Faschismus zu verschweigen, die Geschichte
zu verfälschen und die Nationalsozialisten und ihre Kollaborateure sowie deren Verbrechen gegen die
Menschlichkeit zu legitimieren?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der zweiten Tagung des Europäischen
Parlaments im September 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat möchte darauf hinweisen, dass die Europäische Union die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie
sowie die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit befürwortet und
dass diese Grundsätze von allen Mitgliedstaaten geteilt werden. Es wird den Historikern vorbehalten sein,
unter Ausschöpfung aller verfügbaren Quellen zu versuchen, eine objektive Analyse der Ereignisse in der
Ukraine und in den baltischen Staaten während des Zweiten Weltkriegs vorzunehmen und die in dieser Zeit
auf ihren Hoheitsgebieten begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu untersuchen.

*
*     *

Anfrage Nr. 26 von Bastiaan Belder (H-0664/07)

Betrifft: Unregelmäßigkeiten bei der Beschlussfassung für internationale Standardisierung in der
ISO

Hat der Rat Kenntnis von den jüngsten Unregelmäßigkeiten bei der Beschlussfassung für internationale
Standardisierung in der ISO, wozu u.a. auch Erpressung und Stimmenkauf sowie die auf andere Art und
Weise unrechtmäßige Beeinflussung nationaler Abstimmungsausschüsse?

Ist der Rat der Auffassung, dass die ISO-Verfahren einer erheblichen Anpassung bedürfen, um besser auf
umstrittene Standards wie z.B. OOXML zugeschnitten zu sein?

Falls ja, welche Anpassungen will der Rat nach Beratung mit den Mitgliedstaaten und anderen teilnehmenden
Ländern sowie den nationalen Ausschüssen vorschlagen?

Erwägt der Rat, Sanktionen gegen die Unternehmen zu verhängen, die ihre Marktstellung benutzen, um
europäische Unternehmen gegen ihren Willen in solche Praktiken einzubinden, d.h. andere Lieferanten und
Open-Source-Anwendungen in einen Wettbewerbsrückstand zu bringen?

Weitere Informationen unter http//ec.europa.eu/idabc/en/document/7183/469

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der zweiten Tagung des Europäischen
Parlaments im September 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) ist eine Nichtregierungsorganisation, die zurzeit
Normungsgremien aus 157 Ländern umfasst.

Die Europäische Union ist kein Mitglied der ISO und kann auch kein Mitglied der ISO werden, obwohl sich
alle Mitgliedstaaten auf verschiedene Weise (als Mitgliedsgremien oder als korrespondierende Mitglieder) an
den Tätigkeiten dieser Organisation beteiligen.

In Anbetracht dessen, dass es keine Delegationen aus den EU-Mitgliedstaaten gibt, wäre es sehr schwierig,
die nationalen Normungsgremien zu bitten, ihre Standpunkte abzustimmen.

Was die Durchführung einer Folgenabschätzung vor der Vorlage eines neuen Rechtsetzungsvorschlags
betrifft, so bewertet die Kommission die Folgen jeder normungspolitischen Maßnahme, vor allem wenn
absehbar ist, dass sie den Wettbewerb behindern könnte.
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Es ist nicht Aufgabe des Rates, Strafen für wettbewerbsschädigendes Verhalten zu verhängen. Die Befugnisse
dafür wurden gemäß Artikel 85 Absatz 2 EG-Vertrag der Kommission übertragen.

*
*     *

Anfrage Nr. 27 von Diamanto Manolakou (H-0668/07)

Betrifft: Zunehmende Willkür bei der Polizei unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung

Aus Beschwerden aus Akademikerkreisen und seriösen Zeitungsberichten geht hervor, dass die deutsche
Polizei vier Soziologen unter unzumutbaren Bedingungen und mit fadenscheinigen Argumenten
festgenommen hat, wie unter anderem, dass sie in ihren wissenschaftlichen Veröffentlichungen Begriffe wie
„Ungleichheit“ und „Neugestaltung der benachteiligten Wohnbezirke“, die terroristische Organisationen
verwendeten, benutzt hätten, konspiratives Verhalten an den Tag gelegt hätten, weil sie „bei ihren Treffen
mit Aktivisten keine Mobiltelefone verwendet hätten“ sowie über „die intellektuelle Fähigkeit der Abfassung
von komplexen Texten“ verfügten.

Ist dem Rat dieser Vorfall bekannt? Vertritt er nicht auch die Ansicht, dass einem Vorgehen wie dem oben
beschriebenen durch das Dilemma zwischen der Achtung der Menschenrechte und der Sicherheit Vorschub
geleistet wird? Ist er ferner der Auffassung, dass die Antiterrorgesetze auf EU-Ebene und auf der Ebene der
Mitgliedstaaten die Willkür der Ordnungskräfte sowie die Schaffung eines Klimas der Angst fördern und
gegen die grundlegenden Menschenrechte verstoßen?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der zweiten Tagung des Europäischen
Parlaments im September 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Ratsvorsitz möchte betonen, dass Artikel 33 EUV den Rat daran hindert, zu einzelstaatlichen
Angelegenheiten Stellung zu nehmen, die sich auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den
Schutz der inneren Sicherheit beziehen.

Was die Frage der Frau Abgeordneten betrifft, ob der Rat der Auffassung ist, dass die Antiterrorgesetze auf
EU-Ebene die Willkür der Ordnungskräfte fördern, erlaubt sich der Ratsvorsitz hier anderer Meinung zu sein.

Alle Rechtsvorschriften und sonstigen Maßnahmen der Gemeinschaft zur Terrorismusbekämpfung beruhen
auf der Rechtsstaatlichkeit und liegen in deren Rahmen.

*
*     *

Anfrage Nr. 28 von Georgios Toussas (H-0670/07)

Betrifft: Verweigerung von Einreisevisa für Abgeordnete der belarussischen kommunistischen
Partei

Die französische Botschaft in Minsk hat dem Abgeordneten Igor Karpenko, dem zweiten Generalsekretär
der KP Belarus, der an dem Festival „Avante“ in Portugal teilnehmen wollte, nach einem entwürdigenden
Verfahren, in dessen Rahmen ein Gespräch geführt und Fingerabdrücke genommen wurden, kein
Einreisevisum erteilt. Einige Monate zuvor verweigerten die tschechischen Behörden der Abgeordneten
Tatjana Goblubewa, der ersten Sekretärin der KP Belarus, die an einem Treffen kommunistischer Parteien in
Prag teilnehmen wollte, ebenfalls die Erteilung des nötigen Visums. In beiden Fällen wurde die Ablehnung
des Visumantrags nur wenige Stunden vor der geplanten Abreise und ohne offizielle Angabe von Gründen
bekanntgegeben, obwohl beide im Besitz von Diplomatenpässen sind.

Verurteilt der Rat dieses Vorgehen der zuständigen Behörden, die die Diplomatenpässe eines Landes nicht
anerkennen, zu dem die EU und die Mitgliedstaaten diplomatische Beziehungen unterhalten, die Abgeordneten
entwürdigenden Verfahren wie der Abgabe von Fingerabdrücken unterwerfen und Visa auf Grund willkürlicher
politischer Kriterien ausstellen?
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Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der zweiten Tagung des Europäischen
Parlaments im September 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat möchte den Herrn Abgeordneten davon in Kenntnis setzen, dass für Igor Karpenko die europäischen
Visumbeschränkungen gelten, die im Gemeinsamen Standpunkt 2006/362/GASP des Rates vom 18. Mai
2006 zur Änderung des Gemeinsamen Standpunkts 2006/276/GASP über restriktive Maßnahmen gegen
einzelne belarussische Amtsträger, umgesetzt durch Beschluss 2006/718/GASP des Rates vom 23. Oktober
2006, angenommen wurden. Entsprechend diesen Rechtsvorschriften „ergreifen die Mitgliedstaaten die
erforderlichen Maßnahmen, um die Einreise von Personen in die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten oder
die Durchreise dieser Personen durch diese Hoheitsgebiete zu verhindern, die für die Verletzung der
internationalen Wahlstandards bei den Präsidentschaftswahlen vom 19. März 2006 in Belarus und für das
Vorgehen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition verantwortlich sind“.

Die Teilnahme am Festival „Avante“ fällt nicht unter die im Artikel 1 Absatz 2, 3, 4 und 6 des Gemeinsamen
Standpunkts 2006/276/GASP aufgeführten Situationen, die eine Abweichung von der Beschränkung der
Einreiseerlaubnis gestatten. So ist die betreffende Person kein portugiesischer Staatsangehöriger, keine der
in Artikel 1 Absatz 3 und 4 genannten völkerrechtlichen Verpflichtungen ist anwendbar, es besteht keine
dringende humanitäre Notwendigkeit zur Rechtfertigung der Reise, und das Festival „Avante“ ist kein
zwischenstaatliches Treffen, auf dem ein politischer Dialog zu führen ist, durch den Demokratie,
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Belarus unmittelbar gefördert werden.

Als eine Frage der allgemeinen Politik fällt die Entscheidung darüber, ob Drittstaatsangehörigen, die beim
Überschreiten der Außengrenzen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union im Besitz eines Visums sein
müssen, ein Visum erteilt wird oder nicht, in die Zuständigkeit des betreffenden Mitgliedstaats. Im Allgemeinen
sind Inhaber von Diplomatenpässen bzw. Dienstpässen nicht von der Visumpflicht befreit, wenn das Land,
deren Staatsangehörige sie sind, auf der Gemeinsamen Liste im Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 539/2001
vom 15. März 2001 aufgeführt ist. Dieselbe Verordnung gestattet es den Mitgliedstaaten, für Inhaber von
Diplomatenpässen bzw. Dienstpässen Ausnahmen von der Visumpflicht vorzusehen, doch war dies zwischen
den genannten Staaten nicht der Fall. Ein belarussischer Diplomatenpass wird zwar als Reisedokument
akzeptiert, doch er ermöglicht die Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nur in Verbindung mit
einem Visum.

Das Führen persönlicher Gespräche mit Visumsantragstellern ist eine in der Gemeinsamen Konsularischen
Instruktion (2005/C 326/01) verankerte normale Anforderung und kann nicht als entwürdigende oder
willkürliche Behandlung angesehen werden. Was die Abnahme von Fingerabdrücken angeht, so wird auch
dies mit der für 2009 geplanten Einführung des Visa-Informationssystems (VIS) zur Pflicht. In diesem Bereich
gilt keine pauschale Ausnahmeregelung für Inhaber von Diplomatenpässen.

*
*     *

Anfrage Nr. 29 von Pedro Guerreiro (H-0671/07)

Betrifft: Ablauf der Vereinbarung zwischen der EU und China über die Einfuhr bestimmter
Textilwaren und Bekleidung

Wie der Fragesteller in diesem Jahr bereits hervorgehoben hat, läuft die Vereinbarung über die Ausfuhr
bestimmter chinesischer Textilwaren in die Europäische Union, die am 10. Juni 2005 geschlossen wurde
und 10 von rund 35 Kategorien von Waren, die aus diesem Land eingeführt werden, umfasst, am 31.
Dezember 2007 ab.

Mit dieser Vereinbarung wurden, wenn auch in begrenztem Maße, besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich
der chinesischen Ausfuhren eingeführt, wobei die Einfuhren der EU aus anderen Drittländern nicht
berücksichtigt wurden.

Eine wachsende Zahl von Organisationen des Sektors hat darauf hingewiesen, dass Maßnahmen zur
Beschränkung des exponentiellen Anstiegs der Einfuhren von Textilwaren und Bekleidung in die Europäische
Union – um eine Situation wie 2005 zu vermeiden – notwendig sind, wie die Verlängerung der geltenden
Beschränkungen und ihre Anwendung auf neue Kategorien, wie dies im Übrigen in Vereinbarungen zwischen
China und den USA vorgesehen ist.
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Welche Maßnahmen gedenkt der Rat einzuleiten – einschließlich Einfuhrbeschränkungen – um die
Produktionskapazität und die Arbeitsplätze im Sektor Textilwaren und Bekleidung zu schützen, einem
Sektor, der in der Europäischen Union, insbesondere für die am stärksten benachteiligten Gebiete, in denen
dieser Sektor vor allem angesiedelt ist, von großer sozialer und wirtschaftliche Bedeutung ist?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der zweiten Tagung des Europäischen
Parlaments im September 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat verfolgt die Entwicklungen in diesem Sektor auf der Basis der von der Kommission regelmäßig
vorgelegten statistischen Angaben zu Einfuhren von Textilwaren und Bekleidung sehr genau.

Der Textilausschuss untersucht verschiedene Szenarien, um auf die Bedenken vieler Mitgliedstaaten zu
reagieren. Das Politikplanungs- und Evaluierungsteam (PPEU) behält diese Angelegenheit sehr genau im
Auge, da sie von entscheidender Bedeutung ist und schnellstmöglich einer Lösung zugeführt werden muss.

Hilfreich ist möglicherweise auch der Hinweis darauf, dass die Vereinbarung, die der Herr Abgeordnete
angesprochen hat, im Namen der Kommission vom Kommissionsmitglied für Handel der EU und im Namen
der Volksrepublik China vom chinesischen Handelsminister unterzeichnet wurde.

*
*     *

Anfrage Nr. 30 von Hans-Peter Martin (H-0673/07)

Betrifft: Zuständigkeit für "unabhängige" Einrichtungen

Für welche „unabhängigen“ Einrichtungen der Europäischen Union in der Art von ISS (Institut für
Sicherheitsstudien) oder EUSC (Satellitenzentrum) ist der Rat derzeitig zuständig?

Welche organisatorischen Einheiten innerhalb des Rates sind für welche dieser Einrichtungen verantwortlich?

Wie viele Mitarbeiter in den jeweiligen organisatorischen Einheiten des Rates waren in den Jahren 2000 bis
2006 für diese Einrichtungen zuständig?

Wie hoch war der finanzielle Aufwand, aufgegliedert für administrative, operationelle und personelle
Tätigkeiten, innerhalb der einzelnen organisatorischen Einheiten des Rates in den Jahren 2000 bis 2006 für
diese Einrichtungen?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der zweiten Tagung des Europäischen
Parlaments im September 2007 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat hat drei Agenturen im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik eingerichtet: die
Europäische Verteidigungsagentur (EDA), das Satellitenzentrum der Europäischen Union (EUSC) und das
Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien (ISS).

Nach der Einrichtung des ISS und des EUSC als Agenturen im Jahr 2001 und der EDA im Jahr 2004 beläuft
sich das für diese Agenturen zuständige Personal des Generalsekretariats des Rates auf durchschnittlich 1,5
„Vollzeitäquivalente“ bei AD-Bediensteten und 0,1 „Vollzeitäquivalente“ bei Sekretariatsmitarbeitern.

*
*     *

ANFRAGEN AN DIE KOMMISSION

Anfrage Nr. 43 von Manfred Weber (H-0666/07)

Betrifft: Nachwachsende Rohstoffe, Kompetenzzentrum in Straubing

Eine Alternative zu den endlichen fossilen Rohstoffen ist die Nutzung der nachwachsenden Rohstoffe. Hierzu
hat sich in Straubing (DE) ein europaweit angesehenes Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe
(NaWaRo) etabliert. Unter einem Dach sind Forschung, Umsetzung in angewandte Technologie und
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Vermarktung von NaWaRos zusammengefasst. Angesichts der Klimadiskussion und verstärkten Nutzung
von regenerativen Energien und Biomasse wird diesem Bereich ein immer höherer Stellenwert zukommen,
der auch einen europäischen Mehrwert beinhaltet.

Wie fördert die Europäische Union die Forschung, auch die anwendungsnahe Forschung, im Bereich der
nachwachsenden Rohstoffe? Wie können einzelne Forschungsstandorte von diesen Aktivitäten profitieren?

Welche Maßnahmen führt die Europäische Kommission zur Vernetzung der Forschung im Bereich
nachwachsende Rohstoffe durch?

Sieht die Kommission Bedarf an einer Einrichtung zur Koordinierung eines europaweiten Netzwerks zur
Erforschung und praxisorientierten Anwendung der Forschungsergebnisse im Bereich der nachwachsenden
Rohstoffe, und würde sie diesbezüglich auch Finanzmittel zur Verfügung stellen?

Antwort

Die Forschung zu nachwachsenden biologischen Rohstoffen wird bereits seit vielen Jahren durch die
Rahmenprogramme für Forschung und technologische Entwicklung (FTE) der Kommission unterstützt. Im
derzeitigen Siebten Rahmenprogramm (RP7) steht beim Thema 5 „Energie“ besonders die Biomasseforschung
im Mittelpunkt, wobei die Entwicklung von Biokraftstoffen oberste Priorität hat. Der Hauptschwerpunkt
liegt 1. auf kostengünstigen Biokraftstoffen der ersten Generation, die aus Lebensmittelkulturen erzeugt
werden, 2. auf Biokraftstoffen der zweiten Generation, die aus Holzstoff- bzw. „holzartiger“ Biomasse erzeugt
werden, und 3. auf der integrierten Erzeugung von Energie sowie von Produkten aus Biomasse in Bioraffinerien.
Beim Thema 2 „Lebensmittel, Landwirtschaft und Fischerei sowie Biotechnologie“ wird die gemeinsame
Forschung im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe und deren Nutzung in drei Bereichen unterstützt:
1. Verbesserte nachwachsende Rohstoffe (Biomasse, Pflanzen), 2. Bioprozesse und 3. Umweltbiotechnologien,
Verwertung von Abfall- und Nebenprodukten. Die Ergebnisse der von der EU finanzierten Biomasseforschung
früherer Rahmenprogramme aus den letzten zehn Jahren sind unter http://www.biomatnet.org/home.html"

aufgeführt.

Jede Forschungsorganisation, die ihren Rechtssitz in einem beliebigen Land hat, darf sich unter der
Voraussetzung am RP7 beteiligen, dass die in den Beteiligungsregeln festgelegten Mindestbedingungen
eingehalten werden. Eine konkrete Forschungsfinanzierung durch das RP7 lässt sich nur beantragen, wenn
ein pan-transnationales Konsortium von Partnern zusammengestellt wird, die dann einen Projektvorschlag
zu einem konkreten Thema des jährlichen Aufrufs zur Einreichung von Vorschlägen einreichen.
Forschungszentren können die FTE-Prioritäten der EU ebenfalls mitgestalten, indem sie einen Beitrag zu den
Forschungsplänen der relevanten Technologie-Plattformen leisten.

Die Europäische Kommission unterstützt die Vernetzung der Forschung auf dem Gebiet der nachwachsenden
Rohstoffe und der Bioenergie durch den Einsatz verschiedener Förderinstrumente. Zum Beispiel sollen mit
dem Exzellenznetz „Überwindung der Barrieren zur Bioenergie“ Forschungsinfrastrukturen und
Forschungspersonal in einem oder mehreren maßgeblichen Bereichen der Bioenergie durch Schaffung einer
neuen und integrierten Struktur („virtuelles“ Forschungsinstitut) gemeinsam genutzt werden. Ein weiteres
Beispiel ist die Koordinierungsmaßnahme „NETBIOCOF“ zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen
Forschungsorganisationen auf dem Gebiet der Mitverbrennung von Biomasse in neuen und bestehenden
Kraftwerken. Bei der Die im 6. Rahmenprogramm geförderten Maßnahme zur gezielten Unterstützung
„EPOBIO“ geht es darum, Kenntnisse aus der Genomik zur Verbesserung des wirtschaftlichen Potenzials von
aus Pflanzen gewonnenen Rohstoffen für energetische bzw. chemische Zwecke zu nutzen.

Das ERA-NET-System(1) leistet Unterstützung bei der Koordinierung der nationalen und regionalen
Forschungsprogramme im Europäischen Forschungsraum. In dieser Hinsicht sind die einzelnen ERA-NETS
für industrielle Biotechnologie, für Bioenergie und für Pflanzen von außerordentlicher Bedeutung.

Auch die Europäischen Technologieplattformen fördern die Vernetzung der Forschung, indem sie alle
interessierten Akteure auf einem bestimmten Gebiet zusammenführen. Vor allem vier Plattformen sind von
maßgeblichem Belang für den Bereich der erneuerbaren Bioressourcen: 1. Nachhaltige Chemie, 2. Pflanzen
für die Zukunft, 3. Biokraftstoffe sowie 4. Forstwirtschaft und verwandte Bereiche. Diese Plattformen haben
strategische Forschungspläne entwickelt, die entscheidende Zuarbeiten zu den Forschungsprioritäten im
RP7 liefern.

(1) European Research Area Network (Netzwerk des Europäischen Forschungsraums).
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Darüber hinaus beinhaltet das Arbeitsprogramm „Kapazitäten“ des RP7 integrierende Tätigkeiten zur weiteren
Vernetzung der bestehenden Forschungsinfrastrukturen. Eines der Schwerpunktthemen im Rahmen dieses
Programms ist auf die Entwicklung von Biokraftstoffen der nächsten Generation gerichtet.

Neben dem Rahmenprogramm hat die Kommission ein Netzwerk der Mitgliedstaaten für die Koordinierung,
Förderung und Verwirklichung der wissensgestützten Biowirtschaft in den Mitgliedstaaten (KBBE-NET)
eingerichtet.

Wie bereits erwähnt, werden derzeit einige Initiativen durch das 6. und 7. Rahmenprogramm für FTE finanziert
und haben zum Ziel, Forschungsaktivitäten im Bereich nachwachsende Rohstoffe zu vernetzen und zu
koordinieren. Der Bedarf in Sachen Finanzierung weiterer Aktivitäten bzw. Verbesserung laufender Aktivitäten
wird anhand der Ergebnisse der laufenden Fortschritte bewertet, und die entsprechenden Zuarbeiten werden
bei der Erarbeitung künftiger Arbeitsprogramme des RP7 berücksichtigt.

*
*     *

Anfrage Nr. 44 von Marco Cappato (H-0676/07)

Betrifft: Mobilität der Forscher in der EU

Der im Vertrag über die Europäische Union festgeschriebene Grundsatz der Freizügigkeit gewährleistet die
Mobilität für jeden Bürger der Europäischen Union. Hält es die Kommission deshalb nicht für notwendig,
eine Initiative zur Beseitigung der Hindernisse für die Mobilität der Forscher innerhalb des Gemeinschaftsraums
vorzuschlagen?

Wenn ja, hält es die Kommission nicht außerdem für zweckmäßig, die Behandlung der Forscher auf
europäischer Ebene zu harmonisieren, und zwar sowohl was die Art des Beschäftigungsvertrags als auch
was die Gehälter betrifft?

Antwort

Die Kommission ist sich voll bewusst, dass Handlungsbedarf besteht, um die Mobilität von Forschern in
Europa zu erleichtern und ihre berufliche Entwicklung zu fördern. Aus diesem Grund wurde zu diesen beiden
Aspekten in den letzten Jahren – unter Berücksichtigung der Neuverteilung der Zuständigkeit mit den
Mitgliedstaaten – eine Strategie festgelegt, vor allem mit zwei vom Rat gebilligten Mitteilungen.

Diese Strategie führte zu mehreren wichtigen Initiativen legislativer, finanzieller oder konkreterer Art.

Was die Förderung der geografischen, sektorübergreifenden bzw. interdisziplinären Mobilität angeht, so
wurde bereits viel erreicht, z. B. durch eine erhebliche Aufstockung der Mittel im Rahmen des
7. Rahmenprogramms (RP7) bei Humanressourcen und insbesondere über die Marie-Curie-Stipendien; das
Europäische Mobilitätsportal und das Europäische Netzwerk der Mobilitätszentren; die Pilotinitiative
ERA(2)-Link zur Vernetzung europäischer Forscher in den USA; die EU-Richtlinie und Empfehlungen für die
Erteilung von Visa an Forscher.

Andere Initiativen beziehen sich mehr auf die Förderung der Laufbahn von Forschern. So wurde eine
Empfehlung über die Europäische Charta für Forscher und einen Verhaltenskodex für die Einstellung von
Forschern verabschiedet und durch verschiedene Informations- und Sensibilisierungsaktionen sowohl auf
einzelstaatlicher als auch auf europäischer Ebene bekannt gemacht. Zudem wurde eine Studie zur Vergütung
von Forschern durchgeführt, aus der hervorgeht, was zu tun ist, um die Attraktivität des Forscherberufs zu
verbessern.

Das Interesse der Kommission für die Forscherthematik wird auch durch die jüngste Konsultation bestätigt,
die mit dem Grünbuch zum Europäischen Forschungsraum eingeleitet worden ist. Dabei werden die Akteure
gefragt, ob Bedarf an einem effektiveren europäischen Rahmen zur Verbesserung der Mobilitätsbedingungen
für Forscher und der Übertragbarkeit von Zusatzrentenansprüchen sowie zur Gewährleistung besserer
Arbeitsbedingungen für sie besteht. Die Antworten auf diese Konsultation werden sorgfältig ausgewertet,
und zwar zusammen mit den Ergebnissen eines weiteren Fragebogens zu neuen Formen der Mobilität, der
in Erfahrung bringen soll, ob die Vorschriften zur Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen
Sicherheit angepasst werden müssten.

(2) European Research Area (Europäischer Forschungsraum).
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Da die Kommission derzeit an diesen Analysen arbeitet, ist es für Vorschläge noch zu früh. Es zeichnet sich
jedoch bereits ab, dass sich die Mehrheit der Akteure für strengere und konkretere Maßnahmen ausspricht.
Daher wird die Kommission in den kommenden Monaten möglicherweise gezielte Maßnahmen zur
Beseitigung der noch verbleibenden Hindernisse für die Freizügigkeit von Forschern vorschlagen.

Die Kommission plant keine gemeinschaftsweite Harmonisierung der Rechtsstellung sowie des Gehaltsniveaus
von Forschern, da diese Bereiche unter die einzelstaatliche Zuständigkeit fallen. Dennoch wird die Kommission
ausgehend von den in der Charta und im Kodex dargelegten Grundsätzen möglicherweise Initiativen
vorschlagen, die u. a. darauf abstellen, die Arbeitsbedingungen von Forschern zu verbessern, damit eine
Forschungslaufbahn attraktiver wird.

*
*     *

Anfrage Nr. 49 von Seán Ó Neachtain (H-0628/07)

Betrifft: Flughafen Shannon und Programm zum Ausbau des Flugstreckennetzes

Kann die Kommission Auskunft darüber geben, wie vielen Programmen sie in den vergangenen Jahren ihre
Zustimmung gegeben hat, die es der Regierung eines Mitgliedstaats erlauben, für den Ausbau der Flugstrecken
in dem betreffenden Land bzw. von einem bestimmten Flughafen aus bis zu drei Jahre lang Zuschüsse zu
gewähren, bis die neuen Flugstrecken gewinnbringend genutzt werden können?

Antwort

Seit dem Inkrafttreten der „Gemeinschaftlichen Leitlinien für die Finanzierung von Flughäfen und die
Gewährung staatlicher Anlaufbeihilfen für Luftfahrtunternehmen auf Regionalflughäfen“(3) am 9. Dezember
2005 hat die Kommission 4 Regelungen gebilligt, wonach solchen Luftfahrtunternehmen Anlaufbeihilfen
gewährt werden können, die neue Routen von Regionalflughäfen aus betreiben. Dabei handelt es sich um
folgende Entscheidungen:

Entscheidung der Kommission vom 11. November 2006 über das Streckenausbauprogramm für Malta
(Vorhaben N 640/2006);

Entscheidung der Kommission vom 13. Juni 2007 über Anlaufbeihilfe für den Flughafen Antwerpen (Vorhaben
N 156/07);

Entscheidung der Kommission vom 4. April 2007 über Anlaufbeihilfe für die Flughäfen von Apulien
(Vorhaben N 55/07) und

Entscheidung der Kommission vom 10. Juli 2007 über die Bildung eines Absatzförderungsfonds für den
Flughafen Norrköping in Schweden (Vorhaben N 791/2006).

Weitere zwei Vorhaben wurden von der Kommission angenommen, und zwar:

Entscheidung der Kommission vom 22. Juni 2006 über Beihilfe an Ryanair (Strecke London-Toulon)
(Vorhaben N 563/05);

Entscheidung der Kommission vom 16. Mai 2006 über das britische Programm für einen Streckenausbaufonds
(Vorhaben N 303/05).

Bei den letzten beiden Entscheidungen wurden die in den Leitlinien von 2005 festgelegten Regeln nicht
unmittelbar angewandt, da die betreffenden staatlichen Beihilfen vor dem Inkrafttreten der Leitlinien
angemeldet worden waren.

*
*     *

Anfrage Nr. 50 von Michl Ebner (H-0642/07)

Betrifft: Brenner-Basistunnel

Der Transitverkehr über den Brennerpass hat seit 1998 um mehr als 50 % zugenommen. Im ersten Halbjahr
2007 überquerten täglich beinahe 6.000 LKW die Alpen über diesen Pass. Da es sich bei den Alpen um eine

(3) ABl. C 312/1 vom 9.12.2005.
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ökologisch besonders sensible Region handelt, wurde schon vor längerer Zeit beschlossen, durch den Bau
des Brenner-Basistunnels (BBT) das betroffene Gebiet und die Bevölkerung zu entlasten. Der Brenner bzw.
der BBT scheint seit Anbeginn im TEN- V als das erste Projekt auf.

Das Großprojekt BBT soll zwischen 4,5 und 8 Mrd. Euro kosten, ein Betrag, den sich die betroffenen
Mitgliedstaaten und die EU aufteilen wollen. Italien und Österreich haben im Juli 2007 die notwendigen
Dokumente für die im Herbst geplante Ausschreibung von Gemeinschaftszuschüssen im Bereich Transport
und Energie eingereicht.

Kann die Kommission bestätigen, dass bei der Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen die 2007 vom
Europäischen Parlament beschlossene Regelung im Ausmaß von 30 % zur Anwendung kommt? Was wird
die Kommission bezüglich des Kommunikationsdefizits mit der Bevölkerung über den Nutzen des BBT
unternehmen? Wie will die Kommission die Finanzierung des BBT nach 2012 sichern?

Antwort

Die Eisenbahnverbindung Berlin-Verona/Mailand-Bologna-Neapel-Messina-Palermo (Vorrangiges Vorhaben 1)
gehört zu den 30 vorrangigen Vorhaben des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V). Das von dem Herrn
Abgeordnete genannte Vorhaben Brenner-Basistunnel ist das wichtigste Glied dieser vorrangigen
Verkehrsverbindung. Am 10. Juli 2007 haben die Verkehrsminister Österreichs und Italiens, Werner Faymann
und Antonio Di Pietro, in Anwesenheit ihres deutschen Amtskollegen, Wolfgang Tiefensee, eine
Absichtserklärung unterzeichnet. Aus diesem Anlass erklärte Verkehrsminister Tiefensee, dass Deutschland
alles Notwendige tun werde, um die Interoperabilität und den Ausbau der nördlichen Zulaufstrecke des
Tunnels bis zu dessen Inbetriebnahme zu gewährleisten.

Durch die Unterzeichnung der Absichtserklärung konnten die beiden Mitgliedstaaten im Juli 2007 einen
gemeinsamen koordinierten Vorschlag zur gemeinschaftlichen Kofinanzierung des Brenner-Basistunnels
gemäß den gemeinschaftlichen Kriterien für grenzübergreifende Vorhaben vorlegen. Die Kommission prüft
gegenwärtig alle Vorschläge, die von den 27 Mitgliedstaaten in Reaktion auf die Aufforderung zur Einreichung
von Vorschlägen für eine finanzielle Unterstützung der Gemeinschaft für Arbeiten an vorrangigen Vorhaben
des TEN-Verkehrsnetzes eingegangen sind. Auf der Grundlage dieser Prüfung wird die Kommission Ende
Herbst 2007 über die Aufteilung des TEN-V-Haushalts für den Zeitraum 2007-2013 entscheiden.

Im derzeitigen Stadium kann die Kommission noch keine Angaben machen, ob dieses vorrangige Vorhaben
einen Gemeinschaftszuschuss erhält.

Genauso wenig kann sie Garantien für eine eventuelle Finanzierung des Brenner-Basistunnels nach 2013
geben. Sie kann in keiner Weise Verpflichtungen im Hinblick auf künftige EU-Haushaltspläne eingehen.

Die Kommission verfolgt die Fortschritte beim Vorhaben Berlin-Palermo im Allgemeinen und beim
Brenner-Basistunnel im Besonderen mit großer Aufmerksamkeit. Sie hat im Juli 2005 Herrn Karel Van Miert
zum Europäischen Koordinator für diese Strecke ernannt, der am 19. Juli 2007 seinen zweiten Tätigkeitsbericht
vorgelegt hat. Dieser Bericht wurde dem Vorsitzenden des TRAN-Ausschusses(4) am 10. September 2007
übermittelt. Herr Van Miert misst der Koordinierung dieses vorrangigen Vorhabens größte Bedeutung bei.

*
*     *

Anfrage Nr. 51 von Gay Mitchell (H-0645/07)

Betrifft: Luftverkehr zu den Mitgliedstaaten in Insellage

Welche Vorschläge kann die Kommission vorlegen, aus denen hervorgeht, dass zwischen den Mitgliedstaaten
in Insellage und den übrigen Mitgliedstaaten der EU eine angemessene Flugverbindung gewährleistet ist?

Antwort

Der Kommission ist sehr wohl bewusst, wie wichtig die Sicherstellung der Mobilität zu den Inselregionen
ist, und sie vertritt die Auffassung, dass angemessene Verkehrsverbindungen eine Voraussetzung für den
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt sind. Dieses Anliegen wird von den Insel-Mitgliedstaaten geteilt.

(4) Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr.
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Der Luftverkehr stellt eindeutig die schnellste Verkehrsart zur Gewährleistung dieser Mobilität dar. Der
europäische Luftverkehrsbinnenmarkt ist erfolgreich verwirklicht worden, wodurch die Anzahl der
Flugverbindungen und Betreiber zum größtmöglichen Nutzen der Verbraucher beträchtlich erhöht werden
konnte.

Die Mitgliedstaaten haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, Anlaufbeihilfen zu gewähren,
um die Errichtung neuer Fluglinien zu fördern. Diese Beihilfen sind der Kommission gemäß Artikel 88 des
EG-Vertrags zu melden, die sie auf Grundlage der Artikel 86 und 87 des Vertrags sowie der Gemeinschaftlichen
Leitlinien für die Finanzierung von Flughäfen und die Gewährung staatlicher Anlaufbeihilfen für
Luftfahrtunternehmen auf Regionalflughäfen(5) prüft.

Die geltenden EU-Rechtsvorschriften sehen zudem die Möglichkeit vor, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen
im Luftverkehr aufzuerlegen, wenn der Markt dem tatsächlichen Bedarf dieser Staaten oder Regionen nicht
entspricht.

Diese gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen können unter bestimmten Voraussetzungen Gegenstand
ausschließlicher Rechte für die Dauer von 3 Jahren sein, die im Wege der Ausschreibung verlängerbar sind.

Um die Attraktivität dieser gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen für einen größeren Bewerberkreis zu
erhöhen, hat die Kommission vorgeschlagen, diesen Zeitraum auf 4 Jahre zu verlängern.

Beihilfevorhaben sozialer Art schließlich, mit denen die Flugticketpreise für die Inselbewohner reduziert
werden sollen, stehen grundsätzlich mit dem Binnenmarkt in Einklang, sofern diese Beihilfen keine
unberechtigte Diskriminierung zwischen Luftverkehrsnutzern und -betreibern begründen.

*
*     *

Anfrage Nr. 52 von Jörg Leichtfried (H-0647/07)

Betrifft: Sicherheit im slowakischen Luftraum/Situation slowakischer FlugverkehrsleiterInnen

Mittels eines Streiks machten slowakische FlugverkehrsleiterInnen auf gravierende Sicherheitsmängel in der
slowakischen Flugsicherheit aufmerksam. Daraufhin wurde ein Audit von Eurocontrol durchgeführt, das
schwere Mängel, Risiken und vor allem die Nichteinhaltung europäischer Sicherheitsstandards (ESARRs) zu
Tage brachte. Seitens der slowakischen Flugsicherheit werden die Resultate heruntergespielt, und trotz der
Zusage der slowakischen Zivilluftfahrtbehörde, eine Evaluierung des Eurocontrol-Berichts durchzuführen
und die empfohlenen Maßnahmen bis zum 30. April 2007 umzusetzen, ist bis dato nichts geschehen. Die
damals streikenden Mitarbeiter wurden mit disziplinären Konsequenzen konfrontiert, Gehaltsbestandteile
vorenthalten. Weiters wird eine inoffizielle Black-List mit den Namen der streikenden Mitarbeiter geführt.

Sind der Kommission diese Missstände in der Slowakei bekannt?

Was gedenkt die Kommission bezüglich dieser Missstände zu unternehmen?

Antwort

Die Kommission kann bestätigen, dass Eurocontrol auf Ersuchen der slowakischen Zivilluftfahrtbehörde
Anfang 2007 ein Sicherheitsaudit durchgeführt hat. Bei diesem Audit wurden einige Konformitätsmängel
bei der Anwendung der Sicherheitsbestimmungen von Europol und der Verordnung (EG) Nr. 2096/2005
der Kommission vom 20. Dezember 2005 zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen bezüglich der
Erbringung von Flugsicherungsdiensten festgestellt. Daraufhin schlug die slowakische Flugsicherung LPS
Abhilfemaßnahmen vor, von denen einige unmittelbar wirksam wurden und andere bis Ende 2007
umzusetzen sind. Der Kommission liegen keine Informationen vor, die nahelegen, dass dieses durchaus
übliche Verfahren nicht eingehalten würde.

Es ist zudem hervorzuheben, dass aufgrund der Art der festgestellten Konformitätsmängel die Sicherheit des
slowakischen Luftraums nicht als erheblich beeinträchtigt bezeichnet werden kann.

*
*     *

(5) Amtsblatt C 312 vom 9.12.2005.
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Anfrage Nr. 53 von Manuel Medina Ortega (H-0593/07)

Betrifft: Strategischer Plan für die Regionen in äußerster Randlage

Kann die Kommission angesichts der Verzögerung, die in Bezug auf die Vorlage des strategischen Plans für
die Regionen in äußerster Randlage eingetreten ist, und unter Berücksichtigung der Schwierigkeiten, mit
denen diese Regionen infolge neuer Probleme wie der gestiegenen Kosten im Flugverkehr, des rückläufigen
Fremdenverkehrs und des Migrationsdrucks zu kämpfen haben, gewährleisten, dass dieser strategische Plan
binnen einer vernünftigen Frist vorgelegt wird, und mitteilen, ob sie über die erforderlichen Mittel für seine
Durchführung verfügt?

Antwort

Die Kommission hat am 12. September 2007 die Mitteilung mit dem Titel „Strategie für die Regionen in
äußerster Randlage: Fortschritte und Ausblick“(6) angenommen. Diese Mitteilung enthält eine Bilanz über
die Umsetzung der Strategie für diese Regionen seit 2004 und zielt darauf ab, deren drei Hauptschwerpunkte
- Wettbewerbsfähigkeit, Erreichbarkeit und regionale Integration - durch spezifische und kurzfristig
umzusetzende ergänzende Maßnahmen noch wirksamer zu realisieren.

Mit der Mitteilung soll überdies eine Diskussion über längerfristige Themenbereiche in Gang gesetzt werden,
die sich als besonders problematisch für die Regionen in äußerster Randlage herausgestellt haben und die
auch der Herr Abgeordnete in seiner Anfrage nennt: Klimawandel, demografische Entwicklung, Steuerung
der Migrationsströme, Landwirtschaft und Meerespolitik.

Gleichzeitig steht die Erreichbarkeit auch weiterhin im Mittelpunkt der Strategie der Kommission für die
Regionen in äußerster Randlage. Diese Regionen sind sowohl bezüglich der Mobilität ihrer Bewohner bei
Reisen in die übrige EU als auch hinsichtlich der Erreichbarkeit dieser Regionen für Touristen und die zu
ihrer soziökonomischen Entwicklung beitragenden Akteure voll und ganz auf den Luftverkehr angewiesen.
Deshalb fordert die Kommission ihre Partner im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Klimawandels
zu Überlegungen darüber auf, „mit welchen Maßnahmen ... sichergestellt werden [kann], dass sich die
angestrebte Verringerung der Emissionen nicht negativ auf die Erreichbarkeit, die Wirtschaft und die Bürger
der Regionen in äußerster Randlage auswirkt“.

Die Mitteilung ist an das Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den
Ausschuss der Regionen gerichtet. Sie wird - beginnend mit dem Parlament - mit allen vier Organen erörtert
werden. Bei der laufenden und zukünftigen Umsetzung der Strategie für die Regionen in äußerster Randlage
wird zudem ein partnerschaftlicher Ansatz verfolgt.

Die Kommission wird durch Bereitstellung der hierfür notwendigen Ressourcen sicherstellen, dass im
Zeitraum 2007-2013 geeignete spezifische Maßnahmen in den entsprechenden Bereichen ergriffen werden,
und wird nach Abschluss der Konsultationsphase eine zukünftige Strategie ausarbeiten.

*
*     *

Anfrage Nr. 54 von Lambert van Nistelrooij (H-0596/07)

Betrifft: Stärkung der Europäischen Nachbarschaftspolitik

Im Juni 2005 ist das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) verabschiedet worden.
Bisher hat es den Eindruck, dass das Instrument in den einzelnen Mitgliedstaaten nur langsam angelaufen
ist, was zu Besorgnis über den Fortschritt des Programms führt.

Im Sinne einer Stärkung der Europäischen Nachbarschaftspolitik wird die Kommission alljährlich – erstmals
Ende 2007 – die Europäische Nachbarschaftspolitik auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit bewerten. Dazu gehören aller Wahrscheinlichkeit nach Informationen über die Resonanz
auf lokaler und regionaler Ebene in den einzelnen betroffenen Ländern, die gemeinsamen operationellen
Programme und den damit zusammenhängenden Aufbau dezentraler Kapazitäten.

Welche Maßnahmen wird die Kommission zeitgleich mit der Bewertung vorschlagen, um die Resonanz auf
die grenzüberschreitenden Initiativen auf lokaler und regionaler Ebene zu verstärken?

(6) KOM(2007) 507 endg.
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Antwort

Da das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) später als erwartet angenommen
wurde und erst am 29. November 2006 in Kraft trat, ist es noch zu früh, um entweder Belege für eine
möglicherweise schlechte Resonanz grenzüberschreitender Initiativen zu finden oder diesbezügliche Bedenken
zu äußern. Vielmehr erwartet die Kommission von diesem neuen Finanzierungsinstrument, dass es eine
bessere und flexiblere Zusammenarbeit zu verschiedenen Aspekten der Europäischen Nachbarschaftspolitik
(ENP) ermöglicht, insbesondere mit Blick auf Fragen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit (GÜZ).

Derzeit werden die GÜZ-Programme von den beteiligten Ländern gemeinsam erarbeitet. Die Kommission
geht davon aus, dass die meisten Programme noch 2007 vorgelegt werden, wodurch es möglich sein dürfte,
sie zur Jahreswende 2007/2008 anzunehmen. Das liegt noch gut im Rahmen der Bestimmungen von Artikel 9
Absatz 6 des ENPI, wonach die Programme ein Jahr nach Genehmigung des GÜZ-Strategiepapiers (z. B. bis
März 2008) vorgelegt werden sollen. Die relativ lange Zeit, die für die Erarbeitung der Programme benötigt
wird, erklärt sich aus der Neuartigkeit des Konzepts: Mitgliedstaaten und Partnerländer legen erstmals
gemeinsam (und in Abstimmung mit lokalen Partnern) ihre Prioritäten und Maßnahmen fest, die im Laufe
der nächsten sieben Jahren finanziert werden sollen.

Auf jeden Fall haben sich die beiden Teile der Haushaltsbehörde unter Ziffer 48 der „Interinstitutionellen
Vereinbarung“ über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung dazu verpflichtet, die
Übertragung von im Haushaltsjahr 2007 nicht in Anspruch genommenen Mitteln auf die Folgejahre zu
genehmigen. Dies gilt auch für den Beitrag des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zum
ENPI.

Die Kommission verfolgt die Vorbereitung und Durchführung der Programme für grenzüberschreitende
Zusammenarbeit sehr aufmerksam, auch unter Berücksichtigung solcher Elemente, wie sie von dem Herrn
Abgeordneten erwähnt worden sind (Resonanz der Programme auf lokaler/regionaler Ebene). Auf dieser
Grundlage könnte die Kommission ihre GÜZ-Strategie während ihrer Halbzeitbewertung überarbeiten und
anpassen.

*
*     *

Anfrage Nr. 55 von Justas Vincas Paleckis (H-0603/07)

Betrifft: Anpassung der Umweltinfrastruktur für Menschen mit Behinderungen

In den Ländern der Europäischen Union werden geeignete Rechtsakte zur Sicherstellung der Chancengleichheit
für Menschen mit Behinderungen erlassen. Dennoch begegnen wir in der Praxis häufig dem Phänomen, dass
die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen in diskriminierender Weise missachtet werden und vor
allem Wohnungen und die öffentliche Umweltinfrastruktur unzureichend auf diese Bedürfnisse zugeschnitten
sind. In vielen EU-Ländern können Menschen, deren Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist, die seh- oder
hörbehindert sind oder an einer anderen Behinderung leiden, aufgrund des nicht behindertengerechten
Umfelds manche Einrichtungen nicht aufsuchen, sie können nicht an den Arbeitsplatz gelangen und nicht
die Informationsmittel und kulturellen oder sonstigen Dienstleistungen nutzen, die für die übrigen Mitglieder
der Gesellschaft zugänglich sind.

Derzeit wird über die Ausarbeitung einer eigenen Richtlinie diskutiert, die alle Mitgliedstaaten verpflichten
würde, das Umfeld so anzupassen, dass es den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen in qualitativer
Hinsicht entspricht. Welche Haltung vertritt die Kommission in dieser Frage und sind geeignete Maßnahmen
geplant, um die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur Schaffung gleicher Möglichkeiten für die
Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen zu stärken?

Antwort

Die Richtlinie 2000/78/EG des Rates legt einen allgemeinen Rahmen für die Verwirklichung der
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf fest und verbietet eine Diskriminierung aus Gründen einer
Behinderung, des Alters, der Religion oder Weltanschauung sowie der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung
und Ausbildung. In Artikel 5 dieser Richtlinie ist vorgeschrieben, dass Arbeitgeber „angemessene
Vorkehrungen“ für Menschen mit Behinderungen zu treffen haben. Diese Richtlinie ist von allen
Mitgliedstaaten umgesetzt worden, und wenn Menschen mit Behinderungen in Beschäftigung diskriminiert
werden, dann verfügen sie über ein Rechtsmittel auf einzelstaatlicher Ebene. Allerdings findet die Richtlinie
außerhalb von Beschäftigung, Beruf und Ausbildung keine Anwendung.
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Wie in ihrer Jährlichen Strategieplanung für 2008(7) angekündigt, und aufbauend auf eine Untersuchung
der bestehenden Antidiskriminierungsvorschriften in den Mitgliedstaaten(8), gedenkt die Kommission
Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen außerhalb des Arbeitsmarktes eine Diskriminierung, unter anderem
auf der Grundlage einer Behinderung (sowie aus anderen Gründen) verhindert und bekämpft werden soll.
Die Erstellung der Folgenabschätzung für diese Maßnahmen beinhaltet eine öffentliche Internetkonsultation(9),
die am 15. Oktober 2007 endet. Die Kommission wird die Ergebnisse der Konsultation und der
Folgenabschätzung in die Erarbeitung ihrer Vorschlagsentwürfe und in ihre anschließende Kontaktaufnahme
zu EU-Institutionen, Mitgliedstaaten und anderen Akteuren einfließen lassen.

Was konkret die in der Anfrage angesprochene Thematik des Zugangs von Personen mit Behinderungen zu
Informationen betrifft, gedenkt die Kommission, wie in der Mitteilung über die e-Accessibility(10) angekündigt,
bis Ende 2007 eine Bewertung der Fortschritte vorzunehmen, die auf dem Gebiet der Schaffung der
Barrierefreiheit von Informations- und Kommunikationstechniken erzielt worden sind.

*
*     *

Anfrage Nr. 56 von Panayiotis Demetriou (H-0608/07)

Betrifft: Ökumenisches Patriarchat und Türkei

In einem jüngst ergangenen Urteil hat das Oberste Gericht der Türkei die Behauptung aufgestellt, die Wahl
des Ökumenischen Patriarchen habe nach einer Bestimmung von 1923 zu erfolgen, wonach das aktive und
passive Wahlrecht nur türkischen Bürgern zustehe, die ihrer Arbeit in der Türkei nachgehen. Auf diese Weise
greift der türkische Staat unter Missachtung des gemeinschaftlichen Besitzstandes und insbesondere der
Europäischen Menschenrechtskonvention sowie der einschlägigen Urteile des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte mit strengen Beschränkungen des Rechts nichttürkischer Staatsangehöriger, durch
Teilnahme am Geschehen in ihren religiösen Gemeinden ihr Recht auf Religionsfreiheit wahrzunehmen, in
die innere Organisation einer religiösen Gemeinschaft ein. In den Fortschrittsberichten der Europäischen
Kommission zur Türkei ist wiederholt auf dieses Problem hingewiesen worden.

Kann die Kommission mitteilen, welche Maßnahmen sie zu ergreifen gedenkt, um sicherzustellen, dass die
Türkei die Verpflichtungen einhält, die von ihr im Rahmen der Beitrittspolitik gegenüber den
nichtmuslimischen Gemeinden und dem Ökumenischen Patriarchat bezüglich der Achtung der
Religionsfreiheit eingegangen wurden und die in der Beitrittspartnerschaft und dem entsprechenden
Verhandlungsrahmen definiert sind?

Antwort

Die Kommission wird alle Fragen im Zusammenhang mit der Religionsfreiheit weiterhin genau im Auge
behalten, damit Lösungen erzielt werden, die die in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierten
Rechte und Freiheiten sowie die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in
vollem Umfang respektieren.

Die Entwicklungen in Sachen Religionsfreiheit werden in den jährlichen Fortschrittsberichten der Kommission
behandelt und bei den Beitrittsverhandlungen im Zusammenhang mit Kapitel 23 „Justiz und Grundrechte“
überprüft.

Bei Bedarf bringt die Kommission auch Einzelfragen im Rahmen des regelmäßigen politischen Dialogs bei
den türkischen Behörden zur Sprache.

*
*     *

(7) KOM(2007) 65.
(8) http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/mapstrand1_de.pdf.
(9) http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_de.cfm?id=270.
(10) KOM(2005) 425.
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Anfrage Nr. 57 von Hans-Peter Mayer (H-0609/07)

Betrifft: Vorgehen bei Ausschreibung eines öffentlichen Auftrags mit einem Budget unterhalb des
Schwellenwerts, auf die ausschließlich Angebote mit einem Budget oberhalb des Schwellenwerts
eingehen

Nach der Richtlinie 2004/18/EG(11) des Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung
der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge ist die
Ausschreibung öffentlicher Aufträge oberhalb des Schwellenwerts im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften bekanntzumachen.

Ist bei einer öffentlichen Ausschreibung mit einem Budget unterhalb des Schwellenwerts, auf die ausschließlich
Angebote eingehen, die über dem Schwellenwert liegen, die Ausschreibung aufzuheben, und muss eine neue
EU-weite Ausschreibung erfolgen, oder kann gleichwohl vergeben werden?

Antwort

Die Methoden zur Berechnung des geschätzten Wertes von öffentlichen Aufträgen sind In Artikel 9 der
Richtlinie 2004/18/EG verankert. Grundlage für die Berechnung des geschätzten Auftragswerts ist nach
dieser Bestimmung der Gesamtwert ohne Mehrwertsteuer, der vom öffentlichen Auftraggeber voraussichtlich
zu zahlen ist. Für die Schätzung ist der Wert zum Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung oder, falls
eine solche Bekanntmachung nicht erforderlich ist, zum Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens
durch den öffentlichen Auftraggeber maßgeblich.

Wenn sich also zum Zeitpunkt der Vergabe des Auftrags herausstellt, dass darauf ausschließlich Angebote
mit einem Budget oberhalb des Schwellenwerts eingegangen sind, wird damit nicht unbedingt die Wahl des
Vergabeverfahrens in Frage gestellt. Insbesondere ist es nicht erforderlich, die Ausschreibung aufzuheben
und eine neue EU-weite Ausschreibung anzusetzen, wenn der öffentliche Auftraggeber nachweisen kann,
dass er zum Zeitpunkt der Schätzung des Wertes nach Treu und Glauben und in Übereinstimmung mit den
oben angeführten Regeln handelte.

Auf jeden Fall müssen sich die öffentlichen Auftraggeber darüber im Klaren sein, dass Aufträge mit einem
Budget unterhalb des Schwellenwerts für die Anwendung der EU-Richtlinien über die Vergabe öffentlicher
Aufträge dennoch im Einklang mit den allgemeinen Regeln und Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts
vergeben werden müssen. Diese verlangen insbesondere einen ausreichenden Grad der Bekanntmachung
für die Vergabe von Aufträgen, die für den Binnenmarkt relevant sein könnten. Die Kommission hat eine
Mitteilung zu Auslegungsfragen(12) veröffentlicht, in der sie ihre Ansichten zur praktischen Auswirkung
dieser Grundsätze des Gemeinschaftsrechts erläutert.

Wenn der Herr Abgeordnete eine Stellungnahme zu einem konkreten Fall erhalten möchte, ist die Kommission
natürlich bereit, alle ihr vorgelegten Sachverhalte zu prüfen, um dann zu beurteilen, ob die obigen Bedingungen
der Rechtmäßigkeit des Angebots eingehalten worden sind.

*
*     *

Anfrage Nr. 58 von Frank Vanhecke (H-0610/07)

Betrifft: Vaterschaftsurlaub

In Deutschland hat die zuständige Ministerin Ursula von der Leyen im Rahmen der Einführung des Elterngeldes
so genannte Vätermonate eingeführt: Das Elterngeld wird 14 Monate statt 12 Monate gezahlt, wenn auch
der Vater eine Zeitlang seine berufliche Tätigkeit unterbricht, um die Kinder zu betreuen.

Wie verlautet soll der europäische Kommissar Vladimir Špidla die Einführung eines obligatorischen
Vaterschaftsurlaubs erwägen und würde nach künftigen Gesprächen mit Gewerkschaften und
Arbeitgeberorganisationen hierzu einen Legislativvorschlag einreichen (Barbara Schäder, „EU-Kommissar
will Väter zur Auszeit verpflichten“, Spiegel Online, 18. Juli 2007).

(11) ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114.
(12) Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe öffentlicher

Aufträge gilt, die nicht oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen, ABl. 179 vom 1.8.2006.
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Kann mir die Kommission bestätigen, ob EU-Kommissar Špidla in der Tat erwägt, diesbezüglich einen
Legislativvorschlag einzureichen? Auf welcher spezifischen Rechtsgrundlage beruht ein solcher Vorschlag?
Finden Gespräche nur mit Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen statt oder auch mit anderen
Akteuren? Verstößt ein solcher Vorschlag nicht gegen die Befugnisse der Mitgliedstaaten und das
Subsidiaritätsprinzip?

Antwort

Im Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern(13) gilt die Vereinbarkeit von Berufs-, Privat-
und Familienleben als einer der Schwerpunkte für Maßnahmen im Zeitraum 2006-2010. Im Oktober 2006
leitete die Kommission nach den Verfahren des Artikels 138 EG-Vertrag die erste Phase einer Anhörung der
Sozialpartner auf europäischer Ebene über die Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben(14) ein.
Nach Auswertung der Antworten auf diese erste Phase der Anhörung eröffnete die Kommission am 30. Mai
2007(15) die zweite Phase des Anhörungsprozesses. Im Dokument zur zweiten Phase legt die Kommission
einige Varianten für mögliche legislative und nicht legislative Maßnahmen dar, einschließlich der Option,
einen Vorschlag für einen Rechtsakt zum Vaterschaftsurlaub vorzulegen. Die Kommission ersucht außerdem
die Sozialpartner, die Bestimmungen ihrer Rahmenvereinbarung über Elternurlaub, der durch die Richtlinie
96/34/EG(16) Rechtswirkung verliehen wurde, im Hinblick auf eine Überprüfung der Richtlinie zu beurteilen.
Die Kommission verweist ferner darauf, dass sie, je nach Ausgang der zweiten Phase der Anhörung, der
Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern und einer detaillierten Folgenabschätzung, die Vorlage weiterer
Vorschläge erwägen wird, um die geltenden Rechtsvorschriften im Bereich der Vereinbarkeit von Berufs-,
Privat- und Familienleben zu ergänzen.

Als Reaktion auf die zweite Phase der Anhörung beschlossen EGB(17), BUSINESSEUROPE(18), UEAPME(19)

und CEEP(20), eine gemeinsame Arbeitsgruppe im Rahmen des europäischen sozialen Dialogs einzurichten,
die die Rahmenvereinbarung über Elternurlaub evaluieren soll. Sie erklärten zudem die Absicht der
europäischen Sozialpartner, diese Gelegenheit zu nutzen, um Elternurlaubsregelungen im Zusammenhang
mit anderen Regelungen zur Unterstützung der Eltern und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu
bewerten, damit eventueller Handlungsbedarf festgestellt werden kann. Im März 2008 werden sie über den
aktuellen Stand Bericht erstatten. Die genannten Organisationen sowie andere europäische Sozialpartner
haben überdies ihre jeweils eigenen Reaktionen auf die zweite Phase der Anhörung eingereicht.

Die Reaktionen der Sozialpartner werden von der Kommission derzeit überprüft. Daher lässt sich noch nicht
sagen, ob die Kommission einen Legislativvorschlag zum Vaterschaftsurlaub (einem kurzen Urlaub für Väter
um den Zeitpunkt der Geburt bzw. der Adoption eines Kindes herum) vorlegen wird.

Sollte die Kommission beschließen, einen Legislativvorschlag in diesem Bereich vorzulegen, werden die
Mitgliedstaaten und das Parlament Gelegenheit zur Erörterung und Abänderung erhalten, da ein
Legislativvorschlag zum Vaterschaftsurlaub gemäß dem Verfahren von Artikel 251 EG-Vertrag angenommen
würde.

Fragen bezüglich eines Sonderurlaubs, einschließlich des Vaterschaftsurlaubs, fallen in den
Anwendungsbereich von Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags, d. h. unter Arbeitsbedingungen.
Daher sind in diesem Bereich Gemeinschaftsmaßnahmen zur Unterstützung und Ergänzung der Tätigkeit
der Mitgliedstaaten möglich.

*
*     *

(13) KOM(2006) 92.
(14) SEK(2006) 1245 vom 12.10.2006.
(15) SEK(2007) 571 vom 30.05.2007.
(16) ABl. L 145 vom 19.6.1996.
(17) Europäischer Gewerkschaftsbund.
(18) Vereinigung der Industrie- und Arbeitgeberverbände in Europa.
(19) Europäische Union des Handwerks und der Klein- und Mittelbetriebe.
(20) Europäischer Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft.
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Anfrage Nr. 59 von Jim Higgins (H-0612/07)

Betrifft: Rindfleischeinfuhren aus Brasilien

Ist die Europäische Kommission in Anbetracht der am 16. Juli 2007 vom irischen Bauernverband (Irish
Farmers Association) beim Treffen mit der Kommission vorgelegten anschaulichen Beweise für fehlende
Standards in der brasilianischen Rindfleischproduktion bereit, ein völliges Verbot für brasilianische
Rindfleischexporte nach Europa zu verhängen?

Antwort

Die gesundheitspolizeilichen Maßnahmen der EU bei Einfuhren basieren auf wissenschaftlichen,
veterinärhygienischen und pflanzenschutzrechtlichen Vorschriften sowie einschlägigen internationalen
Normen und werden von den bei der Anwendung gewonnenen Erfahrungen gestützt.

Das Lebensmittel- und Veterinäramt (LVA) hat jede im Bericht des irischen Bauernverbands vorgebrachte
Behauptung einzeln geprüft.

Insgesamt hat die Kommission den Eindruck, dass die in diesem Bericht aufgestellten Behauptungen in
hohem Maße auf einer falschen Auslegung der Vorschriften der EU für Rindfleischeinfuhren beruhen.

Der Kommission ist bekannt, dass noch einige Probleme bestehen, die von den brasilianischen Behörden zu
lösen sind, und sie hat um überprüfbare Nachweise dafür gebeten, dass die verbliebenen Mängel bis Ende 2007
abgestellt werden.

Das LVA hat weitere Vor-Ort-Besuche in Brasilien im Laufe des Jahres 2007 angesetzt, um sicherzustellen,
dass die Mängel entsprechend abgestellt werden.

Die Kommission ist bereit, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, falls diese Mängel nicht beseitigt werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 60 von Mairead McGuinness (H-0619/07)

Betrifft: Im brasilianischen Rindfleischsektor angewandte Kontrollen und Standards

Kann die Kommission ihre Auffassung zur derzeitigen Lage bei den brasilianischen Rindfleischeinfuhren
darlegen?

Anfang Juli wurde berichtet, dass Kommissarin Fischer Boel in einem Schreiben an ihren Kollegen Kyprianou
das Thema der vom irischen Bauernverband unternommenen Reise nach Brasilien und des im Anschluss an
den Besuch ausgearbeiteten Berichts angeschnitten hat. Sie stellte fest, dass die Schlussfolgerungen so
dramatisch seien, dass dies nicht einfach so hingenommen werden könne, und erklärte, dass sie ihrer Ansicht
nach in einer überzeugenden und wirksamen Art und Weise verifiziert werden müssten. Ist dies geschehen?

Ist die Kommission davon überzeugt, dass die in Brasilien bei der Rindfleischerzeugung angewandten
Qualitäts- und Sicherheitsstandards ausreichend sind?

Was hat die Kommission unternommen, um auf internationaler Ebene eine Anhebung der bei der
Rindfleischerzeugung angewandten Standards auf EU-Niveau zu erreichen?

Antwort

Laut Einschätzung der Kommission, die auf einer im März 2007 durchgeführten Überprüfung der Umsetzung
der einschlägigen tierseuchen- und hygienerechtlichen Vorschriften der EU beruht, rechtfertigt die
gegenwärtige Lage in Brasilien keine sofortige Änderung der geltenden Vorschriften für die Einfuhr von
Rindfleisch.

Die Kommission übt allerdings seit dieser Überprüfung weiterhin Druck auf die brasilianischen Behörden
aus, damit diese ihre Veterinärkontrollmaßnahmen weiter verbessern.

Noch vor Ende 2007 ist eine weitere Überprüfung in Brasilien vorgesehen, und die Kommission ist bereit,
gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen.
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Die EU kann von einem Drittland nicht verlangen, einige der in der EU geltenden Veterinärmaßnahmen wie
etwa die Maßnahmen zur Rückverfolgbarkeit, umzusetzen, weil dies eindeutig gegen die Prinzipien und
Regeln des SPS-Abkommens(21) der WTO verstoßen würde.

Dennoch sind die EU-Vorschriften für Rindfleischeinfuhren wissenschaftlich begründet, verhältnismäßig
und nicht diskriminierend, mitunter strenger als die Standards der OIE(22), und sie sind angemessen für den
Schutz der Gesundheit der Verbraucher in der EU. Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten ist die Kommission
bestrebt dafür zu sorgen, dass eingeführte Erzeugnisse diesen Einfuhrbedingungen entsprechen.

Die Kommission hat Kenntnis vom Besuch des irischen Bauernverbandes (IFA) in Brasilien, auf dessen
Grundlage ein Bericht erarbeitet wurde. Die im IFA-Bericht enthaltenen Informationen zu den in der EU
geltenden Anforderungen für die Einfuhr von Rindfleisch aus Brasilien sind unrichtig.

*
*     *

Anfrage Nr. 61 von Jim Allister (H-0614/07)

Betrifft: Genehmigungsverfahren für genetisch veränderte Kulturpflanzen

Warum dauert es 30 - 36 Monate, um genetisch veränderte Kulturpflanzen in der EU zuzulassen, während
solche Genehmigungsverfahren in den USA nur 9 - 18 Monate dauern?

Wird es in der EU in Zukunft abgestimmte Genehmigungsverfahren für genetisch veränderte Sorten geben,
damit die Produzenten in der EU nicht durch überhöhte Tierfutterpreise, die sich aus Verzögerungen bei den
Genehmigungsverfahren ergeben, benachteiligt werden?

Antwort

Die Gründe dafür, dass die Genehmigung für genetisch veränderte Kulturpflanzen in der EU im Durchschnitt
länger dauert als in Drittländern, sind vielschichtig und bedürfen einer genaueren Betrachtung. Die
Kommission möchte hier verschiedene Faktoren erwähnen:

Erstens ist das derzeitige System für die Genehmigung genetisch veränderter Lebens- und Futtermittel erst
seit April 2004 gültig und wie das bei jedem neuen Mechanismus dauerte es einige Zeit, die Funktionsweise
zu optimieren. Dies gilt auch für die Biotechnologieunternehmen, die sich mit den neuen
Zulassungsbestimmungen vertraut machen mussten.

Zweitens: Um auf die Sicherheitsbedenken der EU-Bürger bei genetisch veränderten Kulturen einzugehen,
wurde mit dem neuen Rechtsrahmen ein Evaluierungssystem eingeführt, das weitaus anspruchsvoller als
alle anderen Systeme auf der Welt ist. Somit sind die Unternehmen verpflichtet, spezifische Dossiers anzulegen
und eine Reihe wissenschaftlicher Fragen zu beantworten, die von der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EBLS) während des Verfahrens der Risikobewertung gestellt werden.

Drittes Element ist die mangelnde Unterstützung, die die Schlussfolgerungen der wissenschaftlichen Bewertung
und somit die Kommissionsvorschläge für die Zulassung gentechnisch veränderter Organismen (GVO)
seitens der Mitgliedstaaten erhalten. Da es schwierig ist, die Unterstützung einer qualifizierten Mehrheit der
Mitgliedstaaten zu erlangen, ist die Kommission gezwungen, das Komitologieverfahren in voller Länge zu
durchlaufen, d. h. den Rat mit einzuschalten.

Demgegenüber war der Standpunkt der Kommission immer klar. Sie ist entschlossen, den Rechtsrahmen
im vollen Umfang durchzusetzen und jede mögliche Blockierung beim Zulassungsverfahren zu vermeiden,
ohne dabei den Grundsatz einer sehr strengen Risikobewertung zu gefährden.

In dieser Hinsicht und aufgrund der in diesen drei Jahren gewonnenen Erfahrungen sind bereits entsprechende
Verbesserungen zu verzeichnen.

So hat sich zum Beispiel die Zeit verkürzt, die die EBLS zur Durchführung ihrer Vollständigkeitskontrolle
für jedes neue Dossier benötigt, und die Behörde hat sich unlängst dazu verpflichtet, diesen Teil der
Risikobewertung binnen sechs Wochen nach Antragstellung abzuschließen.

(21) Abkommen über die Anwendung sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen der WTO.
(22) Weltorganisation für Tiergesundheit (Internationales Tierseuchenamt).
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Eine ähnlich positive Tendenz ist bei der Gültigkeitsprüfung der Nachweismethoden, einem weiteren
wesentlichen Bestandteils des Prozesses erkennbar.

Des Weiteren hat die Kommission verschiedene Initiativen ergriffen, um von den Mitgliedstaaten mehr
Unterstützung zu erhalten. Nach der Kollegiumsaussprache über GVO vom April 2006 wurde ein konkreter
Aktionsplan mit dem Ziel festgelegt, die wissenschaftliche Kohärenz und Transparenz der Entscheidungen
zu GVO zu verbessern. So liefert das GVO-Gremium der EBLS jetzt systematisch Erläuterungen dazu, wie
die Anmerkungen von Mitgliedstaaten in ihren Stellungnahmen berücksichtigt wurden. Die jüngsten
Abstimmungen haben gezeigt, dass Genehmigungsvorschläge stärker von den Mitgliedstaaten unterstützt
werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 62 von Philip Bushill-Matthews (H-0615/07)

Betrifft: Solidaritätsfonds

Kann die Kommission bestätigen, dass die Regierung des Vereinigten Königreichs aufgrund der beträchtlichen
Hochwasserschäden im Vereinigten Königreich einen Antrag auf Beihilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds
gestellt hat, und wenn ja, angeben, wann dieser Antrag bei der Kommission einging?

Kann die Kommission bitte in etwa angeben, wieviel Mittel höchstens und wieviel mindestens zur Verfügung
stehen könnten, und auch mitteilen, wie rasch diese Mittel angesichts der dringenden Notwendigkeit, den
Hochwasserschutz so bald wie möglich zu verbessern, um weiteren heftigen Niederschlägen zuvorzukommen,
überwiesen werden könnten?

Antwort

Die Kommission kann bestätigen, dass am 20. August 2007 ein Antrag des Vereinigten Königreichs auf
Unterstützung aus dem EU-Solidaritätsfonds (EUSF) einging. Gegenüber der Kommission wurde angekündigt,
dass bis Ende September 2007 genauere Informationen, insbesondere aktualisierte Schadensschätzungen,
vorgelegt würden.

Wenn die Auswertung des britischen Antrags ergibt, dass die Kriterien für die Mobilisierung des
Solidaritätsfonds erfüllt sind, wird die Kommission der Haushaltsbehörde einen Beihilfebetrag vorschlagen,
und diese muss dann die notwendigen Haushaltsmittel im Wege eines Berichtigungshaushaltsverfahrens
bewilligen.

Die Höhe des Beihilfebetrags wird einheitlich auf der Grundlage der unmittelbaren Gesamtschäden und unter
Berücksichtigung der für das betreffende Land geltenden Schadensschwelle für die Mobilisierung des Fonds
berechnet. Für das Vereinigte Königreich liegt diese Schwelle 2007 bei 3,267 Mrd. Euro: Ein niedrigerer Satz
von 2,5 % wird für den Teil des Schadens unterhalb der Schwelle gewährt, ein höherer Satz von 6 % für den
Teil des Schadens, der über dieser Schwelle liegt. Der jeweilige Endbetrag hängt von der ausführlichen Analyse
des Dossiers ab, daher lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine genaue Zahl nennen.

Im Augenblick ist nicht absehbar, wie lange die verschiedenen Schritte des Verfahrens dauern werden. Es sei
darauf hingewiesen, dass Beihilfen aus dem EUSF nur für bestimmte Arten von Nothilfeeinsätzen im
Zusammenhang mit Flutfolgeschäden (einschließlich der Sicherung von Schutzeinrichtungen) eingesetzt
werden dürfen. Die Finanzierung von Präventivmaßnahmen ist im Rahmen des EUSF nicht möglich; allerdings
könnten die operationellen Programme der betreffenden Regionen zur Kohäsionspolitik derartige Maßnahmen
beinhalten.

*
*     *

Anfrage Nr. 63 von Ryszard Czarnecki (H-0621/07)

Betrifft: Unterstützung der EU für den Bau von Straßeninfrastruktur

Besteht nach Auffassung der Kommission die Möglichkeit, dass die EU im Zusammenhang mit der
Fußballeuropameisterschaft 2012 den Bau von Straßen und Autobahnen sowie die Umsetzung von
Eisenbahnvorhaben in Polen unterstützt?
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Antwort

Investitionen im Verkehrswesen Polens werden vor allem aus dem Operationellen Programm „Infrastruktur
und Umwelt“ finanziert, in dem für den Zeitraum 2007-2013 EU-Mittel in Höhe von 17,8 Mrd. Euro für
Projekte im Verkehrswesen vorgesehen sind. Die Erstellung dieses Programms ist noch nicht endgültig
abgeschlossen, und zurzeit laufen noch Verhandlungen mit den polnischen Behörden.

Vorrang sollen Investitionen in das Transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V) erhalten, besonders solche, die
in die Liste der 30 Vorhaben von europäischem Interesse aufgenommen wurden. Die Prioritäten für die
transeuropäischen Verkehrsnetze wurden 2004 vom Rat und vom Parlament vereinbart(23). In diesen
Leitlinien wurde eine Liste mit 30 vorrangigen Vorhaben bzw. Hauptachsen von europäischem Interesse
ausgewiesen, die die Mitgliedstaaten miteinander verbinden und die Netze der neuen Mitgliedstaaten
nachhaltig, sicher und zuverlässig integrieren sollen. Polen ist mit vier vorrangigen TEN-Vorhaben beteiligt.
Diese werden äußerst bedeutsam für die Europameisterschaft sein, da sie moderne, sichere und zuverlässige
Verbindungen zwischen den wichtigsten Städten in Polen bieten werden.

Die Kommission möchte den Herrn Abgeordneten davon in Kenntnis setzen, dass mit EU-Mitteln auch der
Bau von Straßeninfrastruktur gefördert werden kann, wenn die Sportstätten und Austragungsorte der EM
sowie Investitionen in den öffentlichen Verkehr bekannt gegeben werden, damit die Erreichbarkeit der
Stadien und Austragungsorte verbessert wird.

*
*     *

Anfrage Nr. 64 von Cristina Gutiérrez-Cortines (H-0622/07)

Betrifft: Richtlinie über Gesundheitsdienstleistungen und ihre Auswirkungen auf die Apotheken

Die Kommission und die Generaldirektion für Binnenmarkt und Verbraucherschutz haben zum Zweck der
Liberalisierung der Apotheken ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, womit jedoch eine Struktur und
ein System zunichte gemacht werden, die den Bedürfnissen der Bürger durchaus gerecht werden und zur
Qualität der pharmazeutischen Dienstleistungen beitragen.

Beabsichtigt die Kommission, diesen Bereich in einen reinen Markt umzugestalten, der durch das Gesetz von
Angebot und Nachfrage gesteuert wird und wo die Gesundheit der Bürger sowie die vom Rat der EU
vertretenen Werte und Grundsätze an den Rand gedrängt werden?

Ist die Kommission der Auffassung, dass der EG-Vertrag (Art. 152) durch Vertragsverletzungsverfahren
abgeändert werden kann, wobei die Kontrollinstitutionen, also der Rat, das Europäische Parlament und die
nationalen Parlamente, übergangen werden?

Antwort

Die Kommission möchte der Frau Abgeordneten zunächst versichern, dass sie sich über die große Bedeutung
von Gesundheitsdienstleistungen und vor allem von pharmazeutischen Dienstleistungen für die Bürger
Europas durchaus im Klaren ist.

Dennoch möchte die Kommission unterstreichen, dass sie mit ihrer Politik der Vertragsverletzungsverfahren
keine „Liberalisierung“ des Bereichs der pharmazeutischen Dienstleistungen anstrebt.

Ziel der Vertragsverletzungsverfahren ist es, die Vereinbarkeit der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über
die Niederlassung von Apothekern mit den im Vertrag verankerten Grundfreiheiten zu gewährleisten. Bei
der Kommission gingen und gehen immer wieder viele Beschwerden von EU-Bürgern ein, die sich darüber
beklagen, dass die Bedingungen für die Niederlassung von Apothekern in einigen Mitgliedstaaten
diskriminierend, nicht transparent oder unnötigerweise restriktiv sind und ihre Grundfreiheiten somit
missachtet werden. Es ist die Pflicht der Kommission als Hüterin des EG-Vertrags, dafür zu sorgen – und
zwar gegebenenfalls durch Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren –, dass die den Bürgern bereits
übertragenen Grundfreiheiten zusätzlich zum Bestehen eines entsprechenden abgeleiteten Rechtsaktes
respektiert werden.

(23) Entscheidung Nr. 884/2004/EG über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen
Verkehrsnetzes (TEN).
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Das bedeutet nicht, dass nach Auffassung der Kommission für diese maßgebliche Gesundheitsdienstleistung
nicht angemessene gesundheitspolitische Maßnahmen gelten könnten, um ihre Zugänglichkeit und generell
das höchste Niveau der pharmazeutischen Versorgung aller Bürger im weitesten Sinne zu gewährleisten.

Ebenso wenig bedeutet dieser Standpunkt, dass andere Artikel des Vertrags in irgendeiner Weise abgeändert
werden oder dass ein Konflikt mit Vorrechten anderer Institutionen besteht. Was den von der Frau
Abgeordneten zitierten Artikel 152 EG-Vertrag betrifft, sei hier angeführt, dass der Gerichtshof in einem
Urteil vom 16. Mai 2006(24) die Gelegenheit wahrnahm, an Folgendes zu erinnern: Wenn nach Artikel 152
Absatz 5 bei der Tätigkeit der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit der Bevölkerung die Verantwortung
der Mitgliedstaaten für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in vollem
Umfang gewahrt werden muss, dann schließt diese Bestimmung nicht aus, dass die Mitgliedstaaten nach
anderen Vertragsbestimmungen verpflichtet sind, Anpassungen in ihren nationalen Systemen der sozialen
Sicherheit vorzunehmen.

*
*     *

Anfrage Nr. 65 von Olle Schmidt (H-0623/07)

Betrifft: Russisch-deutsche Gasleitung in der Ostsee

Die Kommission teilte im Frühjahr (H-0231/07)(25) mit, dass es keine Rolle spiele, ob die russisch-deutsche
Gasleitung über Land oder unter Wasser verlegt werde, um als TEN-E-Projekt eingestuft zu werden. Die
eigentliche Streckenführung solle von den Investoren beschlossen werden und zwar auf ‚der Grundlage ihrer
eigenen kommerziellen Interessen und Einschätzungen’.

Äußerungen der russischen Regierung zur Ostsee zufolge dient der Verkauf von Energie an das übrige Europa
auch Zwecken, die über das rein Kommerzielle hinausgehen. Die EU sollte daher ein offenes Ohr für die
Besorgnisse haben, die bei den Regierungen und Bürgern beispielsweise in Polen, Finnland, den baltischen
Ländern und Schweden vorherrschen. Insbesondere die schwedischen Behörden haben sich beunruhigt über
die möglichen Konsequenzen geäußert, die eine stärkere Abhängigkeit der EU von russischer Energie auf die
Sicherheitspolitik in der Ostsee haben könnte. Ein transeuropäisches Projekt sollte daher also – unter anderem
auch in Anbetracht der politischen Entwicklungen in Russland – sowohl sicherheits- als auch energie- und
umweltpolitischen Aspekten gleichermaßen Rechnung tragen.

Hält die Kommission es wirklich für möglich, dass Nord Stream diese Interessen gleichermaßen
berücksichtigen kann?

Antwort

Bei einem so groß angelegten Projekt wie Nord Stream müssen sowohl Sicherheitsfragen als auch
Energieprobleme und nicht zuletzt auch Belange des Umweltschutzes berücksichtigt werden.

Bei diesem vorrangigen Vorhaben von erklärtem europäischem Interesse stellen sich Sicherheitsfragen wie
bei allen Gasleitungen dieser Größenordnung. Ein gewisses Risiko besteht also sowohl beim Bau als auch
beim Betrieb eines solchen Industrieprojekts, und es ist Sache der Betreiber, alle geltenden Bestimmungen
(nationale, europäische und internationale) einzuhalten und alle Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko
so gering wie möglich zu halten. Generell ist eine Gasleitung jedoch der sicherste Transportweg für Erdgas.
Die Tatsache, dass Nord Stream unter Wasser verlegt wird (diese Version ist in den vom Rat und vom Parlament
angenommenen Leitlinien für die transeuropäischen Energienetze vorgesehen), ändert daran nichts: Die seit
Jahrzehnten in Europa in Betrieb befindlichen Off-shore-Gasleitungen haben längst ihre Zuverlässigkeit in
Bezug auf die Sicherheit unter Beweis gestellt.

Energiepolitische Erwägungen sind auch insbesondere zu einem Zeitpunkt sehr wichtig, da der Gasbedarf
enorm ansteigt und unsere eigenen Ressourcen schwinden. Etwa 2015 wird die EU mindestens

100 Milliarden m3 Erdgas zusätzlich jedes Jahr importieren müssen. Deshalb verfolgt die Kommission seit
mehr als 10 Jahren eine Politik zugunsten der transeuropäischen Energienetze (TEN-E) und hat unlängst
einen Plan für vorrangige Verbindungsleitungen angenommen, in dem etwa 10 Gasleitungen - darunter
Nord Stream - zur Deckung des Gasbedarfs der Union als strategisch sehr wichtig ausgewiesen sind.

(24) Rechtssache C-372/04, Randnr. 146 und 147.
(25) Schriftliche Antwort vom 24.4.2007
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Den Umweltbelangen ist gemäß den geltenden Vorschriften in vollem Umfang Rechnung zu tragen.
Entsprechend der Espoo-Konvention der UNECE(26) (die von den neun Ostseestaaten und der Russischen
Föderation unterzeichnet wurde), unternimmt die Gesellschaft Nord Stream eine
Umweltverträglichkeitsprüfung, deren Abschlussbericht bis Ende 2007 erwartet wird. In diesem
Zusammenhang fanden etwa 20 öffentliche Versammlungen und etwa 100 Zusammenkünfte mit den
zuständigen Behörden in allen betroffenen Ländern statt. Als Vertreterin der Europäischen Gemeinschaft,
die eine Vertragspartei der Espoo-Konvention ist, wurde auch die Kommission auf drei Sitzungen unterrichtet,
und sie hat die Gesellschaft Nord Stream bereits darauf hingewiesen, dass sie auf die Einhaltung der
gemeinschaftlichen und internationalen Verpflichtungen im Umweltbereich achten werde.

*
*     *

Anfrage Nr. 66 von David Martin (H-0624/07)

Betrifft: Diskriminierung von Lektoren an italienischen Universitäten

In den letzten 25 Jahren wurden Fremdsprachenlektoren an italienischen Universitäten diskriminiert. Im
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom18. Juli 2006 wurde versäumt, diese Situation konkret anzusprechen.
Welche Schritte wird die Kommission angesichts der Tatsache, dass dieses Problem nicht auf üblichem Wege
gelöst worden zu sein scheint, jetzt unternehmen, um zu gewährleisten, dass Italien dieser Diskriminierung
ein Ende setzt und Fremdsprachenlektoren angemessen entschädigt werden?

Antwort

Die Kommission bittet den Herrn Abgeordneten, Einsicht in die Antwort der Kommission auf die Anfrage
E-2691/07 zur Anerkennung der erworbenen Rechte ehemaliger Fremdsprachenlektoren („Lettori“) in
mehreren italienischen Universitäten zu nehmen.

Die Kommission erinnert daran, dass der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 18. Juli 2006(27)

entschied, dass die von den italienischen Behörden angenommenen Rechtsvorschriften im Sinne der
Wiederherstellung der Laufbahn von Lettori nicht mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar waren. Außerdem
erhielt die Kommission im Anschluss an dieses Urteil Zusicherungen der italienischen Behörden, dass diese
Rechtsvorschriften tatsächlich eingehalten werden.

In diesem Zusammenhang sollten alle Probleme bezüglich der Durchsetzung der betreffenden italienischen
Rechtsvorschriften auf einzelstaatlicher Ebene von den zuständigen Behörden, einschließlich Gerichten,
behandelt werden. Nur einzelstaatliche Gerichte könnten darüber entscheiden, ob individuelle
Entschädigungen gewährt werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 67 von Eoin Ryan (H-0626/07)

Betrifft: Die Beteiligung der EU an den UN-Friedenstruppen im Sudan

Kann die Kommission eine vorläufige Schätzung abgeben, wie viele der 20.000 Friedenskräfte des im Sudan
zum Einsatz kommenden UN-Kontingents aus EU-Mitgliedstaaten kommen werden?

Antwort

Die Entsendung von Friedenstruppen durch die EU ist eine Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten fällt; die Kommission verfügt zum gegenwärtigen Zeitpunkt über keine genaueren
Informationen bezüglich des Engagements der einzelnen Mitgliedstaaten.

Der Kommission ist bekannt, dass der sudanesische Staatspräsident Bashir bei mehreren Gelegenheiten
darauf gedrängt hat, dass UNAMID(28) einen überwiegend afrikanischen Charakter haben soll. Die Vereinten
Nationen haben ihrerseits darauf verwiesen, dass der Bedarf an komplett ausgerüsteten Spezialtruppen –

(26) UN-Wirtschaftskommission für Europa.
(27) Rechtssache C-119/04, Slg. 2006, Teil I, S. 6885.
(28) Hybrider Einsatz der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union in Darfur.
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vor allem zum Selbstschutz befähigter Transport- und Pioniereinheiten – ihrer Auffassung nach nicht gedeckt
werden kann, ohne dass Länder außerhalb des afrikanischen Kontinents um Hilfe ersucht werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 68 von Liam Aylward (H-0632/07)

Betrifft: Rückverfolgbarkeits- und Kennzeichnungsvorschriften für Länder, die Lebensmittel in die
EU ausführen

Was unternimmt die Kommission, um sicherzustellen, dass das gleiche Maß an Regulierung, das in Europa
für Lebensmittel aus der EU hinsichtlich der Rückverfolgbarkeits- und Kennzeichnungsvorschriften besteht,
auch in anderen Ländern, die Lebensmittel in das Gebiet der Europäischen Union ausführen, herbeigeführt
wird?

Antwort

Nach EU-Recht bedeutet Rückverfolgbarkeit die Möglichkeit, Futtermittel, Lebensmittel, der
Lebensmittelgewinnung dienende Tiere oder Stoffe, die für den Verzehr verwendet werden sollen, durch alle
Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen zurückzuverfolgen.

Durch Rückverfolgbarkeit allein werden Lebensmittel nicht sicherer. Sie stellt lediglich ein Instrument für
das Risikomanagement dar, das unterstützend eingesetzt wird, um ein Lebensmittelsicherheitsproblem unter
Kontrolle zu bringen.

Rückverfolgbarkeit ist für Lebensmittelunternehmer auf allen Stufen der Lebensmittelkette obligatorisch,
und zwar vom Importeur bis zur Einzelhandelsebene.

Exporteure in Handelspartnerländern sind rechtlich nicht erfasst, da EU-Recht keine exterritoriale Wirkung
haben kann. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass es bei einigen Lebensmittelunternehmern der EU
übliche Praxis ist, die Handelspartner zu ersuchen, einige der Rückverfolgbarkeitsvorschriften einzuhalten.

Die Kennzeichnungsvorschriften gelten für alle Lebensmittel, die in der EU in Verkehr gebracht werden,
einschließlich importierter Lebensmittel.

*
*     *

Anfrage Nr. 69 von Philip Claeys (H-0633/07)

Betrifft: Verbot einer politischen Partei in Deutschland

Ende August 2007 sprach sich das für bürgerliche Freiheiten zuständige Mitglied der Kommission für ein
Verbot der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) aus. Er erklärte, dass auch andere
EU-Mitgliedstaaten mit „großen rechtsextremen Problemen“ zu kämpfen haben, und nannte ausdrücklich
Frankreich, Belgien, Dänemark und Italien. Seiner Meinung nach muss der Kampf gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit in diesen Ländern verstärkt werden, und es müssen in punkto Prävention und Repression
Maßnahmen ergriffen werden.

Was versteht die Kommission unter „großen rechtsextremen Problemen“? Um welche politischen Parteien
handelt es sich nach Meinung der Kommission? Glaubt die Kommission, dass die fraglichen Parteien auch
verboten werden müssen? Wenn ja, auf Grundlage welcher Erkenntnisse?

Antwort

Nach Auffassung der Kommission sollte die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus als
Zeichen der Ehrerbietung gegenüber ihren Opfern und als Mittel zur Erziehung künftiger Generationen wach
gehalten werden. Jede Einstellung, die darauf gerichtet ist, diese Ideologie in ein positives Licht zu setzen
oder sie zu banalisieren, einschließlich der Beteiligung von Parteien am politischen Leben, die diese Ideologie
für sich in Anspruch nehmen und vertreten, steht im Widerspruch zu den Werten der Union.

Was den Extremismus angeht, so bekräftigt die Kommission, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit mit
den Grundsätzen unvereinbar sind, auf denen die Europäische Union aufbaut und die gemeinsame Grundsätze
der Mitgliedstaaten darstellen.
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Die Erstellung eines Verzeichnisses aller politischen Parteien auf der Grundlage ihrer Ideologie bzw. ihres
Verbotes in den Mitgliedstaaten fällt an sich nicht unter die Zuständigkeiten, die der Kommission durch den
EG-Vertrag übertragen worden sind.

Einen wichtigen Schritt bei der Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stellt die Tatsache
dar, dass der Ministerrat „Justiz und Inneres“ auf seiner Tagung am 19. April 2007 eine politische Einigung
über einen Rahmenbeschluss des Rates zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und
Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit erzielt hat. Ziel dieses Rahmenbeschlusses ist
die Annäherung strafrechtlicher Bestimmungen für rassistische und fremdenfeindliche Straftaten.

Künftig könnten unter bestimmten Umständen spezifische Handlungen politischer Parteien nach Maßgabe
dieser neuen Rechtsvorschriften geprüft werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 70 von Maria Badia i Cutchet (H-0634/07)

Betrifft: Erneuerung der Pädagogik in den Naturwissenschaften in den Schulen

In den letzten Jahren haben viele Studien auf den alarmierenden Rückgang bei Studenten der
Naturwissenschaften und der Mathematik hingewiesen, einem Rückgang, der hauptsächlich auf die
Unterrichtsmethode bei Naturwissenschaften in den Schulen zurückzuführen sei. In dem von der Kommission
bei Michel Rocard in Auftrag gegebenen Bericht über eine erneuerte Pädagogik für die Zukunft Europas wird
empfohlen, wirksamere pädagogische Methoden anzuwenden, die auf eigenem Erforschen basieren, und
aktiv die ständige Fortbildung der Lehrkräfte sowie die Einrichtung von Netzwerken zwischen den Lehrenden
zu fördern. Auch wird die Auffassung vertreten, dass man der Teilnahme von Mädchen an
naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern der Schulen größere Aufmerksamkeit schenken sollte, um ihr
Interesse an der Naturwissenschaft zu steigern.

Nur eine Verbesserung der wissenschaftlichen Kultur wird das Entstehen einer echten Wissensgesellschaft
und -wirtschaft in der Europäischen Union ermöglichen, und der naturwissenschaftliche Unterricht scheint
der Schlüssel für einen Fortschritt in dieser Richtung zu sein. Welche Maßnahmen gedenkt die Kommission
bei dieser Sachlage zu ergreifen, um eine erneuerte naturwissenschaftliche Pädagogik in den Schulen der
Union zu fördern?

Antwort

Die Kommission teilt die Besorgnis der Frau Abgeordneten über das abnehmende Interesse bei Jugendlichen
für Mathematik und Naturwissenschaften, vor allem bei Mädchen. Diese Entwicklung vollzieht sich in einer
Phase, da in Europa die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in den Bereichen Wissenschaft und
Technologie wächst und sich in diesen Fachgebieten Qualifikationsdefizite auftun. Dies ist umso bedenklicher,
als Mathematik, Naturwissenschaften und Technik für die europäische Wettbewerbsfähigkeit und die
Wissensgesellschaft besonders wichtig sind. Ein gutes Niveau der wissenschaftlichen Kultur spielt nicht nur
deshalb eine wichtige Rolle, weil die Bürger in die Lage versetzt werden, sich erfolgreich am gesellschaftlichen
Diskurs zu beteiligen, sondern weil sie so auch Zugang zu besseren Arbeitsplätzen erhalten.

Aus all diesen Gründen bilden die Bekämpfung des abnehmenden Interesses, die Anwerbung von Studenten
für ein naturwissenschaftlich-technisches Studium sowie die Beseitigung des Ungleichgewichts zwischen
den Geschlechtern auf diesem Gebiet vorrangige Ziele des Arbeitsprogramms „Allgemeine und berufliche
Bildung 2010“(29), das die Mitgliedstaaten bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für ihre Bildungssysteme
unterstützt. Diese Ziele sind zudem eines von fünf europäischen Benchmarks für allgemeine und berufliche
Bildung, die vom Rat 2003 vereinbart wurden(30). Mathematik, Naturwissenschaften und Technik gehören
auch zu den 2006 in einer Empfehlung des Parlaments und des Rates(31) dargelegten acht
Schlüsselkompetenzen für das lebenslange Lernen. In der (am 3. August 2007 verabschiedeten) neuen

(29)  Detailliertes Arbeitsprogramm zur Umsetzung der Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in
Europa (Februar 2002). Siehe unter:
http://europa.eu/eur-lex/pri/de/oj/dat/2002/c_142/c_14220020614de00010022.pdf.

(30)  http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/after-council-meeting_de.pdf (ABl. C 134 vom 7.6.2003).
(31)  ABl. L 394 vom 30.12.2006, S. 10.

27-09-2007Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE66



Mitteilung der Kommission zur „Verbesserung der Qualität der Lehrerausbildung“(32) wird darauf hingewiesen,
wie wichtig es ist, dass die Lehrkräfte Fachwissen, Einstellungen und pädagogische Fähigkeiten in ihrer ganzen
Breite erwerben, um junge Menschen besser darauf vorzubereiten, ihren Platz in der Gesellschaft und in der
Welt der Arbeit einzunehmen, vor durch Hilfe beim Erwerb der in der Empfehlung formulierten
Schlüsselkompetenzen.

Seit 2001 arbeitet die Kommission im Rahmen der offenen Koordinierungsmethode auf diesem Gebiet sehr
eng mit den Mitgliedstaaten zusammen. Zwei Fortschrittsberichte mit folgenden Empfehlungen wurden
veröffentlicht: „Es sollten wirksamere und attraktivere Lehrmethoden eingeführt werden, vor allem durch
systematische Verknüpfung von Lernen auf naturwissenschaftlichem und technischem Gebiet mit
Zusammenhängen und Erfahrungen aus dem wirklichen Leben“, und „Lehrer sollten Gelegenheiten erhalten,
sowohl ihre fachlich-inhaltlichen als auch ihre didaktischen Kenntnisse aufzufrischen“(33). Darüber hinaus
erfolgte eine europaweite Erfassung einschlägiger Initiativen, um den Austausch von Erfahrungen und
bewährten Verfahren zu fördern(34).

Eurydice, das Informationsnetz für das Bildungswesen in Europa, führte eine Studie zum Thema „Der
naturwissenschaftliche Unterricht an den Schulen in Europa“(35) in 30 Ländern Europas durch. Dabei werden
die Rolle der Lehrer bei der Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie die Bedeutung der praktischen Arbeit
beim naturwissenschaftlichen Lernen hervorgehoben. Ebenso betont wird die maßgebliche Rolle des
Bewusstseins für geschlechtsspezifische Probleme bei der Lehrerausbildung.

Der Expertenbericht der Gruppe unter Leitung von Herrn Rocard „“Naturwissenschaftliche Erziehung JETZT:
Eine erneuerte Pädagogik für die Zukunft Europas“, auf den sich die Frau Abgeordnete bezieht, ist eine
gemeinsame Initiative des für Wissenschaft und Forschung zuständigen Kommissionsmitglieds und des für
allgemeine und berufliche Bildung, Kultur und Jugend zuständigen Kommissionsmitglieds. Der Bericht
befasst sich mit laufenden europäischen Initiativen für wirksameren naturwissenschaftlichen Unterricht und
fordert, ein neues Konzept für den naturwissenschaftlichen Unterricht einzuführen, vor allem durch
Unterrichtsmethoden, die auf das Erforschen ausgerichtet sind.

Unter der derzeitigen Ratspräsidentschaft hat die Kommission eine Debatte auf den Weg gebracht, um
zusammen mit den Mitgliedstaaten nach Möglichkeiten für die Umsetzung der Empfehlungen dieses Berichts
zu suchen.

Die Kommission wird Initiativen von Mitgliedstaaten und deren Bemühungen zur Modernisierung ihrer
Bildungssysteme im Bereich naturwissenschaftlicher Unterricht und naturwissenschaftliches Lernen
unterstützen. Die Instrumente des neuen Programms für lebenslanges Lernen bieten dafür eine breite Palette
von Möglichkeiten.

Über ihr 7. Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung unterstützt die Kommission
zudem Maßnahmen zur Verbesserung des formellen und informellen naturwissenschaftlichen Unterrichts.
Im Bereich „Wissenschaft und Gesellschaft“ wird im 7. Rahmenprogramm die „Schaffung eines offenen
Umfelds (gefordert), welches die wissenschaftliche Neugier von Kindern und jungen Menschen weckt, indem
der naturwissenschaftliche Unterricht auf allen Ebenen, einschließlich der Schulen, intensiviert und das
Interesse und die volle Beteiligung junger Menschen aus allen Schichten an der Wissenschaft gefördert
werden“.

*
*     *

Anfrage Nr. 71 von Nikolaos Vakalis (H-0635/07)

Betrifft: Anwendung von Artikel 100 Absatz 2 EGV im Falle Griechenlands

Gedenkt die Kommission, dem Rat nach den verheerenden, mörderischen Waldbränden vom August gemäß
Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags einen finanziellen Beistand der Gemeinschaft für Griechenland
vorzuschlagen? Bis zu welcher Höhe und in welcher Form kann dieser Beistand geleistet werden? Welches

(32)  http://ec.europa.eu/education/com392_de.pdf.
(33)  http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/math2004.pdf.
(34)  Ebenda.
(35)  http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=081DE.
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können die im Vertrag genannten „Bedingungen“ sein, die der Rat für die Gewährung dieses Beistandes
festlegen wird?

Antwort

Von den griechischen Behörden liegt bisher noch keine vollständige und ausführliche Auswertung der
Schäden vor, die im August 2007 von den verheerenden Bränden im südlichen Griechenland und auf der
Insel Evia angerichtet wurden. Brände haben direkte Schadenswirkung im Vermögensbestand (Gebäude,
landwirtschaftliche Nutzflächen, Viehbestand), wodurch das Wachstum verlangsamt wird. Andererseits
dürften sich die Wiederaufbaubemühungen und die Finanzmittel, die aus öffentlichen und privaten Quellen
gezielt in die von Bränden betroffenen Regionen fließen sollen, in den kommenden Jahren positiv auf die
Investitionstätigkeit auswirken. Daher werden sich die Folgen für das Wirtschaftswachstum in Griechenland
aller Wahrscheinlichkeit nach in Grenzen halten.

Was die mögliche Anwendung von Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags betrifft, so wird die Kommission die
Lage prüfen, sobald die vollständige und ausführliche Bewertung der Schäden zur Verfügung vorliegt.

Andere EU-Solidaritätsinstrumente werden dennoch ins Auge gefasst. Der Kommissionspräsident und das
für Regionalpolitik zuständige Kommissionsmitglied betonten bei einem Besuch der betroffenen Gebiete,
dass die Kommission nachdem erfolgter Bewertung der für Wirtschaft und Umwelt verursachten Schäden
den Solidaritätsfonds aktivieren und alle anderen Maßnahmen einleiten wird, die zur Unterstützung
Griechenlands notwendig sind. Außerdem hat die Europäische Investitionsbank angeboten, für Griechenland
rasch ein Rahmendarlehen in Höhe von 100 Mio. Euro als erste Rate eines größeres Darlehens einzurichten,
über das zu entscheiden sein wird, sobald Griechenlands endgültiger Bedarf feststeht.

*
*     *

Anfrage Nr. 72 von Bill Newton Dunn (H-0646/07)

Betrifft: Umweltverträglichkeitsprüfung

Kann die Kommission bestätigen, dass gemäß Artikel 5 Absatz 3 der UVP-Richtlinie Vorschläge zur
Abmilderung der Folgen von Erschließungsvorhaben auf Gebiete des Natura-Netzes als Addendum zur
Umwelterklärung öffentlich einsehbar sein müssen, bevor überhaupt eine Entscheidung über die geplanten
Vorhaben getroffen wird, und dass Vorgehensweisen, wie sie in manchen Teilen des VK an der Tagesordnung
sind, rechtlich ungültig sind, d. h. bevor die Öffentlichkeit informiert wird, wird vorab eine vorläufige
Genehmigung erteilt, die nachträglich dann noch einmal bestätigt wird?

Antwort

Laut Artikel 5 Absatz 3 zweiter Gedankenstrich der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

in der geänderten Fassung(36),(37),(38)umfassen die vom Projektträger vorzulegenden Angaben mindestens
„eine Beschreibung der Maßnahmen, mit denen bedeutende nachteilige Auswirkungen vermieden,
eingeschränkt und soweit möglich ausgeglichen werden sollen“; in Artikel 3 erster Gedankenstrich wird
angegeben, dass die UVP die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf „Flora und Fauna“ identifiziert,
beschreibt und bewertet, was natürlich auch Natura-2000-Gebiete einschließt, wenn diese durch das
betreffende Erschließungsvorhaben beeinträchtigt werden können.

Gemäß Artikel 6 Absatz 1 derselben Richtlinie haben „die Behörden, die in ihrem umweltbezogenen
Aufgabenbereich von dem Projekt berührt sein könnten, die Möglichkeit, ihre Stellungnahme“ zu den nach
Artikel 5 vorgelegten Angaben abzugeben; diese Informationen werden auch der betroffenen Öffentlichkeit
zugänglich gemacht, die „das Recht hat, der zuständigen Behörde bzw. den zuständigen Behörden gegenüber
Stellung zu nehmen und Meinungen zu äußern, wenn alle Optionen noch offen stehen und bevor die
Entscheidung über den Genehmigungsantrag getroffen wird“ (Artikel 6 Absatz 4).

(36) Richtlinie 85/337/EWG des Rates, ABl. L 175 vom 05.07.85.
(37) Richtlinie 97/11/EG des Rates zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG, ABl. L 73 vom 14.03.97.
(38) Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG,

ABl. L 156 vom 25.06.03.

27-09-2007Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE68



Es ist daher klar, dass der Öffentlichkeit und den zuständigen Umweltbehörden frühzeitig und effektiv
Gelegenheit gegeben werden muss, sich vor Erteilung der Baugenehmigung an den umweltbezogenen
Entscheidungsverfahren zu beteiligen.

Dies hat der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 7. Januar 2004(39) in der Rechtssache C-201/02
Ex parte Delena Wells in Randnummer 52 bestätigt und dabei folgendermaßen entschieden: „Sieht also das
nationale Recht ein mehrstufiges Genehmigungsverfahren vor, in dem zunächst eine Grundsatzentscheidung
ergeht und sodann eine Durchführungsentscheidung getroffen wird, die nicht über die in der
Grundsatzentscheidung festgelegten Vorgaben hinausgehen darf, sind die Auswirkungen, die das Projekt
möglicherweise auf die Umwelt hat, im Verfahren zum Erlass der Grundsatzentscheidung zu ermitteln und
zu prüfen. Nur dann, wenn diese Auswirkungen erst im Verfahren zum Erlass der Durchführungsentscheidung
ermittelt werden können, ist die Prüfung in diesem Verfahren durchzuführen“.

*
*     *

Anfrage Nr. 73 von Anna Hedh (H-0648/07)

Betrifft: Alkohol

Der Kommission zufolge gibt es eine klare Verbindung zwischen dem Konsum von Alkohol und der
Volksgesundheit. Wie Kommissionsmitglied Kyprianou im am 5. September 2007 Plenum ausführte, trägt
Alkohol jährlich in Europa bei Hunderttausend Menschen zu Schäden und Krankheiten in Verbindung mit
Alkohol bei. Alkohol verursacht jährlich Kosten in Höhe von 125 Milliarden Euro, so dass die gesellschaftlichen
Kosten in der EU für Alkohol in hohem Maße dieselbe Größenordnung erreichen wie die Kosten in Verbindung
mit Rauchen. Das in Schweden angewandte Referenzniveau, um zu bestimmen, ob die Verbringung von
Alkohol über die Landesgrenzen hinweg privater oder geschäftlicher Natur ist, beträgt derzeit 230 Liter
alkoholhaltige Getränke je Einfuhr. Die schwedische Alkoholpolitik setzt sich aus einer Reihe von
Einzelmaßnahmen zusammen, von denen eine in einer hohen Punktebesteuerung und damit einem hohen
Einkaufspreis besteht. Die Sinnhaftigkeit dieses Instruments hat mittlerweile jedoch erheblich abgenommen,
da die derzeitigen EU-Bestimmungen die Einfuhr großer Mengen Alkohol aus anderen Mitgliedstaaten, die
nicht den gleichen Politikansatz verfolgen, zulassen. Inwieweit vertritt die Kommission die Auffassung, dass
Schweden angesichts der deutlichen Verknüpfung zwischen dem Konsum von Alkohol und der
Volksgesundheit aus Gründen eben dieser Volksgesundheit das schwedische Referenzniveau weiter senken
kann, ohne gegen EU-Bestimmungen zu verstoßen? Inwieweit kann Schweden unter Berufung auf Artikel
30 oder einen anderen Artikel des Vertrags andere Einfuhrgrenzen für Alkohol als Teil seiner restriktiven
Alkoholpolitik festsetzen?

Antwort

Die Kommission teilt die Besorgnis der Frau Abgeordneten bezüglich des Alkoholmissbrauchs, und deshalb
erließ die Kommission am 24. Oktober 2006 auch eine Mitteilung über die Verringerung alkoholbedingter
Schäden. Allerdings hält es die überwiegende Mehrheit der Mitgliedstaaten nicht für angemessen, den
Alkoholkonsum durch hohe Verbrauchsteuern zu drosseln, unter anderem deswegen nicht, weil mäßiger
und verantwortungsbewusster Konsum durch Erwachsene nicht als gesundheitsschädlich betrachtet wird
bzw. im Allgemeinen keine sozialen Bedenken erregt. Schweden verfolgt in dieser Frage eine andere Politik.
Dies ist Bestandteil des eigenen Ermessens, das den Mitgliedstaaten zugestanden wird.

Gemäß dem Binnenmarktgrundsatz ist in Artikel 8 der Richtlinie 92/12/EWG festgelegt, dass Privatpersonen,
die Alkohol in einem anderen Mitgliedstaat kaufen möchten, dies unter der Voraussetzung tun können, dass
die Waren von der Person selbst befördert werden und für deren Eigenbedarf bestimmt sind. Die Richtmenge
von insgesamt 230 Liter verschiedener Kategorien alkoholischer Getränke (davon nur 10 Liter Spirituosen),
von der die Frau Abgeordnete gesprochen hat, ist in Artikel 9 dieser Richtlinie verankert. Richtmengen, die
laut dieser Bestimmung festgesetzt werden, sollen lediglich als Orientierung bei der Feststellung dienen, ob
die Erzeugnisse wirklich für den Eigenbedarf der Privatperson bestimmt und somit in dem
Bestimmungsmitgliedstaat nicht zu versteuern sind oder ob sie gewerblichen Zwecken dienen und ob
demzufolge für sie eine Steuer geschuldet ist. Somit sind die in Artikel 9 angeführten Werte nicht als
Freigrenzen anzusehen. Die Mitgliedstaaten dürfen allerdings keine niedrigeren Richtmengen als die in
Artikel 9 verankerten festlegen.

(39) ABl. C 47 vom 21.02.2004.
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In Bezug auf Artikel 30 EG-Vertrag stellt die Kommission fest, dass Artikel 8 der Richtlinie 92/12/EWG –
im Zusammenhang mit Artikel 9 dieser Richtlinie – sich erschöpfend mit dieser Frage befasst, nämlich mit
der Einfuhr von Erzeugnissen aus einem bestimmten Mitgliedstaat in einen anderen ohne Entrichtung von
Steuern im Letzteren. Diese Bestimmungen berücksichtigen das seitens der Mitgliedstaaten bestehende
Interesse, ihre eigenen Steuern auf Erzeugnisse anzuwenden, die aus anderen Mitgliedstaaten in ihr
Hoheitsgebiet gebracht werden. Dieses Interesse kann mit Steuereinnahmegründen oder auch mit anderen
politischen Gründen in Verbindung mit der Alkoholbesteuerung, z. B. mit dem Gesundheitsschutz,
zusammenhängen. Diesbezüglich sei erstens daran erinnert, dass das Harmonisierungssystem, zu dem diese
Bestimmungen gehören, keine Höchstsätze vorsieht. Somit können die Mitgliedstaaten ihre nationalen Sätze
auf einen beliebigen Punkt gleich oder größer als der Mindestsatz festlegen, und zwar auch aus
Gesundheitsschutzgründen. Zweitens sei daran erinnert, dass genau in diesem Zusammenhang einigen
Mitgliedstaaten, darunter auch Schweden, Übergangsregeln eingeräumt worden sind. Diese Regelungen
weichen von den Artikeln 8 und 9 ab, und damit wird auf den besonderen Standpunkt dieser Staaten(40),
vor allem auf ihren gesundheitspolitischen Standpunkt(41), Rücksicht genommen. Am 31. Dezember 2003
sind diese Regelungen ausgelaufen (für Schweden, vgl. Artikel 26 Absatz 3 der Richtlinie 92/12/EWG).

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Art und Weise, in der Einfuhrmitgliedstaaten ihre eigenen
Steuerregelungen auf private Einfuhren aus den anderen Mitgliedstaaten anwenden können, auf
Gemeinschaftsebene harmonisiert ist, auch in Bezug auf mögliche gesundheitspolitische Maßnahmen der
Einfuhrstaaten. Folglich sind die Mitgliedstaaten nicht berechtigt, sich in dieser Frage auf Artikel 30 EGV zu
berufen, um einseitig strengere Regeln festzulegen und anzuwenden.

*
*     *

Anfrage Nr. 74 von Paulo Casaca (H-0649/07)

Betrifft: Ausbruch der Cholera im irakischen Kurdistan

In Anbetracht des schweren Falls von Cholera, von dem das irakische Kurdistan derzeit betroffen ist, haben
die Regionalbehörden bereits um internationale Hilfe gebeten. Gedenkt die Kommission, auf diesen Aufruf
zu reagieren?

Antwort

Die Kommission ist über den Ausbruch der Cholera im irakischen Kurdistan beunruhigt und verfolgt die
Lage sehr genau. Wie die Weltgesundheitsorganisation berichtete, wurde ein hochrangiger Ausschuss unter
Vorsitz des Ministers für das Gesundheitswesen eingerichtet, und die notwendigen Maßnahmen wurden
ergriffen. Den Meldungen zufolge liegt die Sterbeziffer unter 1 %, was darauf schließen lässt, dass die
Behandlung der Patienten unter Kontrolle ist.

Die Weltgesundheitsorganisation koordiniert die Maßnahmen zur Reaktion auf den Ausbruch der Krankheit.
Im Rahmen dieser Maßnahmen hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, mit finanzieller
Unterstützung der Generaldirektion Humanitäre Hilfe (GD ECHO), notwendiges Infusionsmaterial an die
Behörden des Gesundheitsministeriums vor Ort gespendet.

Außerdem unterstützt die Kommission das Gesundheitswesen im Irak seit 2004 systematisch über den
Internationalen Wiederaufbaufonds für den Irak, den Treuhandfonds der Entwicklungsgruppe der Vereinten
Nationen für Irak (UNDG ITF), Cluster D für Gesundheit und Ernährung. Ein neuer Beitrag in Höhe von
12 000 000 Euro wurde diesem Cluster im Juni 2007 zur Verfügung gestellt, um die nationalen
Gesundheitsbehörden darauf vorzubereiten, diese und andere Gefahren für die öffentliche Gesundheit zu
bewältigen.

(40) Im Fall von Schweden sah der Beitrittsvertrag vor, dass die Übergangsperiode am 31. Dezember 1996 enden sollte.
Dieser Zeitraum wurde verlängert durch Richtlinie 96/99/EG (ABl. L 8 vom 11.1.1997) und durch
Richtlinie 2000/44/EG (ABl. L 161 vom 1.7.2000), in denen jeweils der Artikel 26 von Richtlinie 92/12/EWG
abgeändert wurde.

(41) Die fünfte Erwägung von Richtlinie 96/99/EG und die zweite Erwägung von Richtlinie 2000/44/EG verweisen
darauf, dass Schweden zu den Ländern gehört, „die die betreffenden Waren als wichtige Einnahmequelle und aus
gesundheitspolitischen und sozialen Gründen herkömmlicherweise mit hohen Verbrauchsteuern belegen“.
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*
*     *

Anfrage Nr. 75 von Bogusław Sonik (H-0650/07)

Betrifft: Lage der christlichen Minderheiten im Nahen Osten und im Maghreb

Der Verfasser der Anfrage möchte die Aufmerksamkeit auf die Lage der Christen im Nahen Osten und im
Maghreb lenken. Die gegenwärtige Situation in der Region führt dazu, dass sich Christen dort immer weniger
sicher fühlen. Eine der Ursachen dafür ist die Zunahme des islamischen Radikalismus. Viele Christen
entschließen sich deshalb auszuwandern. Am schlimmsten ist die Situation für die christlichen
Gemeinschaften, die seit Jahrhunderten im Irak ansässig sind. Oft werden sie Opfer des im Lande wütenden
Terrors. Auch aus dem Libanon sind während des Krieges viele Christen vor der Hisbollah geflüchtet. In
Ägypten standen die Christen im Mittelpunkt des Konflikts zwischen der Regierung und radikalen Islamisten.
Im August wurden zwei christliche Aktivisten der Middle East Christian Association verhaftet, denen
Beleidigung des Islam zur Last gelegt wurde. In Algerien wiederum hat die Regierung die Glaubensfreiheit
für Nichtmoslems eingeschränkt, was ganz unmittelbare und schlimme Auswirkungen auf die Christen
hatte.

Was hat die Kommission unternommen, um die Sicherheit der Christen in diesen Regionen zu erhöhen?

Wird sich die Kommission an die Regierungschefs der Staaten wenden, in denen Christen verfolgt werden?

Wird die Kommission im Rahmen der Partnerschaft Europa-Mittelmeerraum Maßnahmen ergreifen, die der
Verbesserung der Lage der christlichen Minderheiten in der Region dienen?

Antwort

Die Kommission möchte dem Herrn Abgeordneten für seine Anfrage bezüglich der Lage der christlichen
Minderheiten im Nahen Osten und im Maghreb danken.

Der Kommission ist die geschilderte Lage sehr genau bewusst, in der sich Christen, aber auch andere religiöse
Minderheiten dieser Region befinden. Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten widmet sie der Situation der
Menschenrechte und der Demokratie in der Region, einschließlich der Respektierung der Religionsfreiheit
und des Schutzes religiöser Minderheiten, sehr große Aufmerksamkeit.

Die EU engagiert sich aktiv in Gesprächen über Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit mit einem
breiten Spektrum von Ländern in der Region und bringt diese Fragen sowie andere Menschenrechtsbelange
in Zusammentreffen im Rahmen des politischen Dialogs mit den betreffenden Ländern zur Sprache. Ebenso
äußert sie ihre Bedenken zur Religionsfreiheit sowie zur damit verbundenen Intoleranz und Diskriminierung
in Form von Demarchen und öffentlichen Erklärungen, in denen die Partnerländer an ihre völkerrechtlichen
Verpflichtungen erinnert werden, wonach Diskriminierung aus allen Gründen verboten ist.

Die EU ist auch aktiv bemüht, den Schutz der Menschenrechte im Rahmen der Europäischen
Nachbarschaftspolitik (ENP) zu fördern. Der gemeinsam mit Ägypten abgestimmte Aktionsplan enthält
Ziele zur Förderung des Schutzes der Menschenrechte in all seinen Aspekten, zur Verbesserung des Dialogs
zwischen den Kulturen und Religionen, zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Intoleranz,
Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und bei der Förderung der Achtung der Religionen
und Kulturen. In gleicher Weise misst der ENP-Aktionsplan mit dem Libanon dem Schutz der Menschenrechte
sowie der Bekämpfung von Diskriminierung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Aufstachelung zum
Rassenhass große Bedeutung bei. Leider gibt es noch keinen ENP-Aktionsplan mit Algerien.

Im Hinblick auf ihre Hilfeprogramme hat die Kommission umfangreiche Finanzmittel für Menschenrechts-
und Demokratieprojekte zu Diskriminierungs- und Minderheitsfragen im Rahmen des EIDHR (Europäischen
Instruments für Demokratie und Menschenrechte) bereitgestellt, und sie wird dies auch künftig tun. Außerdem
unterstützt das MEDA-Programm(42) die Aufstellung nationaler Menschenrechtsstrategien und die Einrichtung
einzelstaatlicher Institutionen für Menschenrechte.

*
*     *

(42) Instrument der wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenarbeit im Rahmen der Partnerschaft Europa-Mittelmeer.
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Anfrage Nr. 76 von Marian Harkin (H-0652/07)

Betrifft: Lebensmittelzusatzstoffe

Nach jüngsten Ergebnissen einer von der Behörde für Lebensmittelsicherheit des Vereinigten Königreichs
in Auftrag gegebenen Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlich wurden,
wurde bei einer Reihe von Lebensmittelzusatzstoffen, darunter E110, E102, E122, E124, E211, E104 und
E129, festgestellt, dass ein möglicher Zusammenhang mit hyperaktivem Verhalten besteht und dass sie das
Verhalten von Kindern ungünstig beeinflussen können.

Kann die Kommission in Anbetracht dieser Ergebnisse mitteilen, welche Maßnahmen sie getroffen hat oder
treffen wird, um sich mit diesen alarmierenden Ergebnissen zu befassen und die Unbedenklichkeit aller in
der EU zulässigen Lebensmittelzusatzstoffe zu überprüfen?

Antwort

Der Kommission ist die kürzlich in der wissenschaftlichen Zeitschrift „The Lancet“ veröffentlichte Arbeit
bekannt, in der darauf hingewiesen wird, dass der Verzehr mancher Lebensmittelzusatzstoffe einen Einfluss
auf hyperaktives Verhalten bei Kindern haben könnte.

Die Kommission hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EBLS) als für Risikobewertung
zuständiges Gremium in Europa darum ersucht, die Ergebnisse dieser Studie und andere einschlägige öffentlich
zugängliche Informationen zu prüfen und so bald wie möglich dazu Stellung zu nehmen.

Auf der Grundlage der Stellungnahme der EBLS wird die Kommission prüfen, ob weitere Maßnahmen
erforderlich sind.

Bevor Lebensmittelzusatzstoffe zur Verwendung in der Europäischen Union zugelassen werden, muss
zunächst eine Bewertung ihrer Sicherheit erfolgen. Alle in der Europäischen Union zugelassenen
Lebensmittelzusatzstoffe wurden deshalb entweder von der EBLS oder vom Wissenschaftlichen Ausschuss
„Lebensmittel“ (SCF) evaluiert. Zudem sorgt die Kommission dafür, dass alle Zusatzstoffe unter ständiger
Beobachtung stehen, und hat die EBLS gebeten, neue Befunde zu prüfen, die das Ergebnis einer früheren
Bewertung verändern können.

Bezüglich des Vorschlags zu Lebensmittelzusatzstoffen, der Bestandteil des Kommissionspakets „Stoffe zur
Verbesserung von Lebensmitteln“ ist, hat die Kommission die EBLS aufgefordert, eine Neubewertung aller
derzeit zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe vorzunehmen. Diese Neubewertung läuft zurzeit und betrifft
im Augenblick die zugelassenen Lebensmittelfarbstoffe.

*
*     *

Anfrage Nr. 78 von Colm Burke (H-0658/07)

Betrifft: EU-Forschung im Bereich der Suizidprävention

Der 10. September war der Internationale Tag der Suizidprävention. Dies erinnert daran, dass vorzeitige
Todesfälle durch Selbstmord dringende Maßnahmen erfordern.

Jedes Jahr begehen in Europa 58.000 Menschen Selbstmord. In Irland, dem Land des Fragestellers, hat die
Selbstmordrate sich seit Anfang der 80er Jahre verdoppelt; durchschnittlich werden jetzt jedes Jahr 495
Todesfälle durch Selbstmord verzeichnet.

Selbstmord ist eine der häufigsten Todesursachen bei jungen Menschen. Etwa 14% aller Selbstmorde werden
in der Altersgruppe von 15-24 Jahren begangen, wobei männliche Jugendliche besonders gefährdet sind.

Wie unterstützt die Kommission Forschungen zu den Ursachen des Selbstmords und die Bewertung von
Strategien zur Suizidprävention in der gesamten EU?

Antwort

Im Zuge der letzten Erweiterungsrunde hat sich die Zahl der Selbstmordopfer auf rund 60 000 im Jahr
erhöht. Schätzungen zufolge unternehmen noch 10-mal mehr Menschen einen Selbstmordversuch. Die
Suizidraten in einigen Mitgliedstaaten gehören weltweit zu den höchsten. Zugleich gibt es Anhaltspunkte
dafür, dass die Selbstmordraten durch vorbeugende Maßnahmen gesenkt werden können. Es sollte daher
eine Priorität für die öffentliche Gesundheitsvorsorge sein, gegen Selbstmordneigungen anzugehen.
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Die Kommission ist in diesem Bereich aktiv. So kofinanziert sie aus ihrem Programm für die öffentliche
Gesundheit die European Alliance Against Depression (EAAD). Depressionen gehören zu den Hauptursachen
für Selbstmorde, und europaweit wurden bereits viele regionale Netzwerke gegen Depressionen eingerichtet.

Zweitens wurden im Zuge des 7. Rahmenprogramms für Forschung und technologische Entwicklung gerade
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen zu folgenden Themen abgeschlossen: „Bewertung von
Suizidpräventionsstrategien europaweit und innerhalb der Länder Europas“ sowie „Von Gemütsstörungen
zu experimentellen Modellen“. Die dazu eingereichten Vorschläge werden jetzt den üblichen
Evaluierungsprozess durchlaufen.

*
*     *

Anfrage Nr. 79 von Alain Hutchinson (H-0660/07)

Betrifft: Mittel aus den Strukturfonds für die Renovierung von Sozialwohnungen

Die neue EFRE-Verordnung (EG) Nr. 1080/2006(43) beschränkt den Einsatz dieses Fonds im
Wohnungsbaubereich auf die Mitgliedstaaten, die der EU nach dem 1. Mai 2004 beigetreten sind. Davon
abgesehen, dass es erstaunlich ist, als Auswahlkriterium das Beitrittsdatum eines Staates und nicht die
sozio-ökonomische Lage eines Landes oder einer Region festzulegen, ist es zudem um so fragwürdiger, als
es erhebliche Probleme auf dem Wohnungsmarkt vieler Städte und Regionen Europas gibt, die nicht alle
zwangsläufig auf dem Territorium eines neuen Mitgliedstaats liegen. Um das europäische Ziel der Kohäsion
zu erreichen, ist es jedoch sehr wichtig, in diesem Bereich überall dort eingreifen zu können, wo es notwendig
erscheint. In diesem Sinne hat das Europäische Parlament am 10. Mai 2007 eine Entschließung
P6_TA(2007)0183 zu Wohnraum und Regionalpolitik (2006/2108(INI)) angenommen, in der es forderte,
dass anlässlich der nächsten Überarbeitung der kohäsionspolitischen Verordnungen „die für die Renovierung
des sozialen Wohnungsbaus bestimmten EU-Mittel, die bislang nur für wenige Länder vorgesehen sind, auf
alle Mitgliedstaaten ausgeweitet werden sollen“. Kann die Kommission Auskunft darüber geben, welche
Maßnahmen sie zu ergreifen gedenkt, um dieser Forderung des Parlaments nachzukommen?

Antwort

Die Kommission bestätigt die Information, die sie dem Parlament bereits im Zusammenhang mit der
Weiterbehandlung der am 10. Mai 2007 angenommenen Entschließung P6_TA(2007)0183 zu Wohnraum
und Regionalpolitik(44) gegeben hat.

Die Kommission beabsichtigt keine Überarbeitung der bis Ende 2013 geltenden kohäsionspolitischen
Vorschriften. Die Frage der Ausdehnung der Förderfähigkeit von Wohnraum auf alle Mitgliedstaaten wird
sich zu gegebener Zeit im Rahmen der Diskussion über die Reform der Kohäsionspolitik nach 2013 stellen.

*
*     *

Anfrage Nr. 80 von Athanasios Pafilis (H-0663/07)

Betrifft: Verschmutzung des Wassers des Asopos - Gefährdung der öffentlichen Gesundheit

Zehntausende Einwohner zahlreicher Städte und Regionen in Attika und in Böotien benutzen verseuchtes
Wasser, da das Grundwasser und die Quellen, die die oben genannten Gebiete versorgen, durch Chrom,
Nitrite, Chlor und Blei verschmutzt sind, die im Einzugsgebiet des Flusses Asopos nachgewiesen wurden.
Die Verantwortung haben in erster Linie die griechischen Regierungen seit 1996 bis heute zu tragen, da sie
keinerlei Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit getroffen haben, obwohl die zuständigen
Stellen sie auf die stark ansteigende Verschmutzung des Grundwassers aufgrund der unkontrollierten Lagerung
von Industriemüll aufmerksam gemacht haben.

Wird die Kommission Maßnahmen prüfen und Initiativen finanzieren, die dazu beitragen, die öffentliche
Gesundheit zu schützen, eine sichere Wasserversorgung in diesen Regionen zu gewährleisten sowie das
Grundwasser zu entgiften und es vor Industriemüll zu schützen, und wird sie die Folgen für die öffentliche

(43) ABL.L 210 vom 31.7.2006, S.1
(44) 2006/2108(INI).
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Gesundheit der Einwohner dieser Regionen und die Gefahren einer weiteren Verbreitung der Verschmutzung
gründlich untersuchen?

Antwort

Laut Wasserrahmenrichtlinie(45) (WRRL) müssen die Mitgliedstaaten bis 2004 eine Analyse der Folgen der
menschlichen Tätigkeiten auf den Zustand der Gewässer vornehmen. Bislang hat Griechenland noch keine
ordnungsgemäße Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, wie sie laut WRRL verlangt wird. Deshalb
leitete die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren bezüglich der Einhaltung von Artikel 5 Absatz 1
und Artikel 15 Absatz 2 der WRRL ein, das am 21. März 2007 vor den Gerichtshof gebracht wurde.

In den wenigen Informationen, die die griechischen Behörden im Rahmen ihrer Berichterstattung zur WRRL
übermittelt haben, wird eingeräumt, dass der Asopos aufgrund von Industrie- und Abwassereinleitungen
sowie aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten hohe Konzentrationen organischer Schad- und Nährstoffe
(Phosphor und Nitrate) aufweist.

Die Kommission wird diesen Fall weiter untersuchen und von den griechischen Behörden zusätzliche
Auskünfte zur Lage im Einzugsgebiet des Asopos, vor allem aber zur Trinkwasserqualität anfordern.

Die EU-Finanzierungsinstrumente wie etwa der Kohäsionsfonds(46), der Europäische Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums(47) und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung(48) sehen
eine Förderfähigkeit für eine ganze Reihe von Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Qualität
unserer Gewässer vor – von der Planung und Bewertung bis hin zu operativen Maßnahmen. Für die Wahl
der Prioritäten und Projekte im Rahmen dieser förderfähigen Maßnahmen sind jedoch die Mitgliedstaaten
selbst verantwortlich.

*
*     *

Anfrage Nr. 81 von Bastiaan Belder (H-0665/07)

Betrifft: Unregelmäßigkeiten bei der Beschlussfassung für internationale Standardisierung in der
ISO

Hat die Kommission Kenntnis von den jüngsten Unregelmäßigkeiten bei der Beschlussfassung für
internationale Standardisierung in der ISO, wozu u.a. auch Erpressung und Stimmenkauf sowie die auf
andere Art und Weise unrechtmäßige Beeinflussung nationaler Abstimmungsausschüsse?

Ist die Kommission der Auffassung, dass die ISO-Verfahren einer erheblichen Anpassung bedürfen, um
besser auf umstrittene Standards wie z.B. OOXML zugeschnitten zu sein?

Falls ja, welche Anpassungen will die Kommission nach Beratung mit den Mitgliedstaaten und anderen
teilnehmenden Ländern sowie den nationalen Ausschüssen vorschlagen?

Erwägt die Kommission, Sanktionen gegen die Unternehmen zu verhängen, die ihre Marktstellung benutzen,
um europäische Unternehmen gegen ihren Willen in solche Praktiken einzubinden, d.h. andere Lieferanten
und Open-Source-Anwendungen in einen Wettbewerbsrückstand zu bringen?

Weitere Informationen unter http//ec.europa.eu/idabc/en/document/7183/469

(45) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, ABl. L 327 vom 22.12.2000,
in der geänderten Fassung.

(46) Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 zur Errichtung des Kohäsionsfonds und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 1164/94, ABl. L 210 vom 31.7.2006.

(47) Verordnung Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen
Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), ABl. L 277
vom 21.10.2005.

(48) Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999, ABl. L 210 vom 31.7.2006.
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Antwort

Die Anfrage bezieht sich auf einen laufenden Beschlussfassungsprozess in der Internationalen Organisation
für Normung (ISO), der sehr kontrovers verläuft, da verschiedene Akteure ihre Standpunkte energisch
verteidigen.

Der Kommission ist bekannt, dass in den Medien über Unregelmäßigkeiten bei der Beschlussfassung sowohl
auf einzelstaatlicher als auch auf internationaler Ebene berichtet worden ist. Die Kommission ist aber weder
in den Prozess noch in die Führung der ISO unmittelbar involviert und daher nicht in der Lage, eine
Überprüfung des angeblichen Fehlverhaltens vorzunehmen.

Die ISO ist ein unabhängiges internationales Normungsgremium. Für das ordnungsgemäße Funktionieren
der ISO sind in erster Linie ihre Mitglieder, die nationalen Normungsgremien, verantwortlich, und sie haben
die Richtigkeit der gemeldeten Unregelmäßigkeiten zu prüfen und mögliche Folgemaßnahmen zu erwägen.

Das richtige Funktionieren der internationalen Normung ist für die Normungspolitik der EU generell von
Bedeutung. Daher hält die Kommission die ISO und die anderen anerkannten Normungsgremien dazu an,
die Grundsätze der Welthandelsorganisation zur internationalen Normung, und zwar Transparenz, Offenheit,
Integration, Neutralität und Konsens, Wirksamkeit, Relevanz und Kohärenz, zu respektieren.

Die Kommission erwartet von der ISO und von ihren Mitgliedern, dass sie diese Grundsätze in ihren
Beschlussfassungsprozessen voll und ganz umsetzen. Durch das Abkommen über die Zusammenarbeit
zwischen den europäischen Normungsgremien und der Kommission wird von den nationalen
Normungsgremien Europas ebenfalls erwartet, die Grundsätze zu respektieren.

Die Kommission setzt sich dafür ein, dass Wettbewerb auf Leistung beruht. In dieser Hinsicht kommt es
darauf an, dass Normensetzungsprozesse offenen und transparenten Verfahren unterliegen, so wie dies in
Ziffer 159-178 der Leitlinien der Kommission zur Anwendbarkeit von Artikel 81 EG-Vertrag auf
Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit(49) dargelegt wird.

*
*     *

Anfrage Nr. 82 von Diamanto Manolakou (H-0667/07)

Betrifft: Ärzte, die bei einem Versicherungsträger angestellt sind, aber unversichert arbeiten

900 Ärzte der IKA (griechischer Sozialversicherungsträger) sowie Zehntausende andere Beschäftigte des
öffentlichen Sektors werden zu „Geiseln" ihrer Arbeitsverträge ohne sichere Anstellung und ohne Versicherung,
obwohl sie auf unbefristeten und fixen Stellen arbeiten, und 5500 Ärzte sind – im Gegensatz zu ihren anderen
Arbeitskollegen – immer noch nicht bei diesem Versicherungsträger versichert, obwohl sie bereits seit langer
Zeit dort beschäftigt sind und ihr Vertrag in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt wurde.

Wird die Kommission die notwendigen Initiativen ergreifen, um diese zwar informelle, aber lang andauernde
„Geiselhaft“ zu beenden und sicherzustellen, dass die bei IKA beschäftigten Ärzte ihre Rechte, was Anstellung,
Versicherung und Rente betrifft, in vollem Umfang wahrnehmen können und dass die Arbeitsverträge aller
Beschäftigten, die auf unbefristeten und fixen Stellen arbeiten, in unbefristete Arbeitsverträge umgewandelt
werden?

Antwort

In der Anfrage der Frau Abgeordneten werden zwei Probleme angesprochen.

Das erste Problem betrifft die Maßnahmen, die die Kommission zu ergreifen gedenkt, um zu sichern, dass
befristete Verträge von Arbeitnehmern auf unbefristeten Stellen in unbefristete Verträge umgewandelt
werden. Diesbezüglich bittet die Kommission die Frau Abgeordnete, Einsicht in die Antwort der Kommission
auf die mündliche Anfrage H-0532/07 von Herrn Papadimoulis(50) zu nehmen.

Beim zweiten Problem geht es um die Behauptung, dass bei IKA mit unbefristeten Verträgen beschäftigte
Ärzte nach Umwandlung ihrer befristeten Verträge in unbefristete Verträge keinerlei Versicherungsschutz

(49) Siehe unter: http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2001/c_003/c_00320010106en00020030.pdf.
(50) Mündliche Antwort vom 4.9.2007.
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genießen. Auf der Basis der von der Frau Abgeordneten gemachten Angaben ist die Kommission zu näheren
Ausführungen nicht in der Lage.

*
*     *

Anfrage Nr. 83 von Anne Van Lancker (H-0669/07)

Betrifft: Bericht über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in den Mitgliedstaaten der EU

Einem Bericht der Agentur für Grundrechte der EU über Rassismus in der EU zufolge kommt es immer
wieder zu Diskriminierung aufgrund der Herkunft, obwohl zwei Richtlinien (2000/78/EG(51) und
2000/43/EG(52)) dies untersagen. Diskriminierung gibt es in Belgien vor allem im Bereich der Beschäftigung.
Mit den Richtlinien wurden einige gut funktionierende nationale Stellen zur Behandlung von Beschwerden
vorgesehen, es werden jedoch meistens keine Sanktionen verhängt. In einigen Ländern gibt es sogar noch
überhaupt keine Stellen, die sich mit Beschwerden im Zusammenhang mit Rassismus befassen, obwohl dies
laut Richtlinie 2000/43/EG vorgeschrieben ist. Hat die Kommission Kenntnis von diesem Bericht? Ist die
Kommission nicht der Ansicht, dass es schneller greifende Möglichkeiten gibt, die die Mitgliedstaaten dazu
anspornen können, die Zahl der Fälle von Diskriminierung aufgrund der Herkunft zu verringern? Kann die
Kommission Vorschläge vorlegen, mit denen die von ihr ausgearbeiteten Richtlinien über Diskriminierung
besser eingehalten werden können?

Antwort

Der Kommission ist der unlängst von der Agentur für Menschenrechte veröffentlichte „Bericht über Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit in den Mitgliedstaaten der EU“ bekannt.

Die Kommission legt großen Wert darauf, dass die Mitgliedstaaten die Richtlinie 2000/43/EG, die
„Rassengleichheitsrichtlinie“, korrekt umsetzen. Sie hat die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten genau
geprüft und beschlossen, am 27. Juni 2007 14 Mitgliedstaaten mit Gründen versehene Stellungnahmen
zuzusenden. Was die „Gleichbehandlungsstellen“ betrifft, zu deren Einrichtung die Mitgliedstaaten verpflichtet
sind, so verfügen nur zwei Mitgliedstaaten noch über keine derartige Stelle, die Diskriminierungsopfer
unterstützen soll. Die Kommission hat sich in dieser Angelegenheit mit den einzelstaatlichen Behörden in
Verbindung gesetzt.

In ihren Kontakten mit den nationalen Behörden sieht sich die Kommission dadurch ermutigt, dass die
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in zunehmendem Maße den EU-Richtlinien gegen Diskriminierung
entsprechen.

Die Kommission ergreift eine Reihe von Maßnahmen, mit denen die Mitgliedstaaten dazu angehalten werden
sollen, Diskriminierung zu bekämpfen. So finanziert sie beispielsweise eine Vielzahl von Initiativen, die
Diskriminierung verhindern bzw. abzubauen sollen, beispielsweise Sensibilisierungskampagnen, Vorgehen
gegen Klischees, Schulungen für NRO, Gewerkschaften und Rechtsanwälte sowie Austausch von bewährten
Verfahren zwischen den Gleichbehandlungsstellen. Sie bilden eine wesentliche Ergänzung zum Rechtsrahmen
der EU.

*
*     *

Anfrage Nr. 84 von Pedro Guerreiro (H-0672/07)

Betrifft: Ablauf der Vereinbarung zwischen der EU und China über die Einfuhr bestimmter
Textilwaren und Bekleidung

Wie der Fragesteller in diesem Jahr bereits hervorgehoben hat, läuft die Vereinbarung über die Ausfuhr
bestimmter chinesischer Textilwaren in die Europäische Union, die am 10. Juni 2005 geschlossen wurde
und 10 von rund 35 Kategorien von Waren, die aus diesem Land eingeführt werden, umfasst, am 31.
Dezember 2007 ab.

(51) ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16.
(52) ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22.
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Mit dieser Vereinbarung wurden, wenn auch in begrenztem Maße, besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich
der chinesischen Ausfuhren eingeführt, wobei die Einfuhren der EU aus anderen Drittländern nicht
berücksichtigt wurden.

Eine wachsende Zahl von Organisationen des Sektors hat darauf hingewiesen, dass Maßnahmen zur
Beschränkung des exponentiellen Anstiegs der Einfuhren von Textilwaren und Bekleidung in die Europäische
Union – um eine Situation wie 2005 zu vermeiden – notwendig sind, wie die Verlängerung der geltenden
Beschränkungen und ihre Anwendung auf neue Kategorien, wie dies im Übrigen in Vereinbarungen zwischen
China und den USA vorgesehen ist.

Welche Maßnahmen gedenkt die Kommission einzuleiten – einschließlich Einfuhrbeschränkungen – um
die Produktionskapazität und die Arbeitsplätze im Sektor Textilwaren und Bekleidung zu schützen, einem
Sektor, der in der Europäischen Union, insbesondere für die am stärksten benachteiligten Gebiete, in denen
dieser Sektor vor allem angesiedelt ist, von großer sozialer und wirtschaftliche Bedeutung ist?

Antwort

Die Textilbranche und konkret der Textilhandel mit China sind ein wesentlicher Punkt auf der Agenda der
Kommission für Ende 2007. Die Interessen der europäischen Industrie liegen der Kommission am Herzen
und sie hat diese Interessen konsequent verteidigt.

Vor dem Hintergrund eines praktisch freien Zugangs zum EU-Markt ist die exportorientierte Textil- und
Bekleidungsindustrie der Europäischen Union in der Tat mit hohen Zöllen und nichttarifären Hemmnissen
konfrontiert, die den Zugang zu wichtigen Märkten behindern und somit die Möglichkeiten der Branche
einschränken, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Die Arbeit, die in der Hochrangigen Gruppe (HRG)
geleistet wurde, d. h. der Aktionsplan zur Förderung der Marktöffnung (MAAP), ist außerordentlich nützlich.
Die Kommission setzt sich sowohl bei ihren bilateralen Begegnungen als auch auf multilateraler Ebene für
die Umsetzung des MAAP ein, um einen besseren Marktzugang zu erzielen. Im Rahmen bilateraler
Verhandlungen oder Instrumente bzw. durch andere Instrumente der Welthandelsorganisation werden
weiterhin Anstrengungen unternommen, um die Zölle und/oder nichttarifären Handelshemmnisse zu senken
bzw. abzuschaffen.

Zur speziellen Frage der chinesischen Textilien möchte die Kommission bekräftigen, dass gemäß der im
Juni 2005 in Shanghai unterzeichneten Vereinbarung zwischen der EK und China die vereinbarten
Einfuhrbeschränkungen für die zehn Kategorien von Textilwaren und Bekleidung am 31. Dezember 2007
aufgehoben werden. Die Kommission ist sich der Bedeutung des Textilsektors in der EU-Industrie und der
Interessen bestimmter Mitgliedstaaten und Regionen in diesem Bereich voll und ganz bewusst. Sie hat jedoch
nicht die Absicht, eine Fortschreibung der Kontingente für die Einfuhr bestimmter Kategorien von Textilwaren
und Bekleidung über 2007 hinaus vorzuschlagen.

Die Vereinbarung gilt auch für das Jahr 2008. Um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, wird die
Kommission die Einfuhr von Textilien aus China 2008 genau im Auge behalten. Dazu prüft sie zurzeit die
Einführung eines Überwachungsmechanismus ohne mengenmäßige Beschränkungen in Form eines Systems
der einfachen (nur aufseiten der EU) oder der doppelten Überwachung (sowohl auf EU-Seite als auch auf
chinesischer Seite). Darüber wird zurzeit mit allen beteiligten Seiten beraten.

Die Kommission wird demnächst einen formalen Vorschlag erarbeiten, damit bis Ende Oktober 2007 eine
formale Entscheidung publik gemacht werden kann.

*
*     *

Anfrage Nr. 85 von Hans-Peter Martin (H-0674/07)

Betrifft: Zuständigkeit und Ausgaben für dezentrale Agenturen

Selbst Experten, die sich seit Jahren mit der Frage der EU-Agenturen beschäftigen, wissen auf Grund
mangelnder Transparenz auf grundsätzliche Fragen keine Antwort. Kann die Kommission daher folgende
Fragen beantworten:

Welche Generaldirektion der Kommission ist derzeit für welche dezentrale Agentur verantwortlich?

Wie viele Mitarbeiter in den jeweiligen Generaldirektionen der Kommission waren, aufgelistet nach den
Jahren 2000 bis 2006, beziehungsweise wie viele sind derzeit für die dezentralen Agenturen zuständig?
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Wie hoch war der finanzielle Aufwand, aufgegliedert für administrative, operationelle und personelle
Tätigkeiten, innerhalb der einzelnen Generaldirektionen der Kommission in den Jahren 2000 bis 2006 für
die dezentralen Agenturen?

Antwort

Zur Beantwortung seiner ersten Frage findet der Herr Abgeordnete nachstehend eine Liste der geografisch
verteilten, dezentralen Einrichtungen sowie der für die Beziehungen zu ihnen zuständigen Generaldirektionen
der Kommission.

Zur Beantwortung der zwei anderen Fragen des Herrn Abgeordneten bedarf es umfangreicher
Recherchearbeiten, und die Kommission wird die angeforderten Informationen sobald als möglich übermitteln.

GeneraldirektionName der Agentur

Education and CultureEuropean Centre for the Development of Vocational
Training

Bildung und Kultur
Europäisches Zentrum für die Förderung der
Berufsbildung

(CEDEFOP)

Thessaloniki (EL)

Employment, Social Affairs and Equal OpportunitiesEuropean Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions

Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und
ChancengleichheitEuropäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens-

und Arbeitsbedingungen

(EUROFOUND)

Dublin (IE)

EnvironmentEuropean Environment Agency

UmweltEuropäische Umweltagentur

(EUA)

Kopenhagen (DK)

Education and CultureEuropean Training Foundation

Bildung und KulturEuropäische Stiftung für Berufsbildung

(ETF)

Turin (IT)

Justice, Freedom and SecurityEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction

Justiz, Freiheit und Sicherheit
Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und
Drogensucht

(EBDD)

Lissabon (PT)

EnterprisesEuropean Medicines Agency

UnternehmenEuropäische Arzneimittel-Agentur

(EMEA)

London (UK)

27-09-2007Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE78



Internal MarketOffice for Harmonisation in the Internal Market

BinnenmarktHarmonisierungsamt für den Binnenmarkt

(OHIM - HABM)

Alicante (ES)

Employment, Social Affairs and Equal OpportunitiesEuropean Agency for Safety and Health at Work

Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und
Chancengleichheit

Europäische Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

(EU-OSHA)

Bilbao (ES)

GeneraldirektionName der Agentur

Health and Consumer ProtectionCommunity Plant Variety Office

Gesundheit und VerbraucherschutzGemeinschaftliches Sortenamt

(CPVO)

Angers (FR)

TranslationTranslation Centre for bodies of the European Union

ÜbersetzungÜbersetzungszentrum für die Einrichtungen der
Europäischen Union

(CdT)

Luxemburg (LU)

EnlargementEuropean Agency for Reconstruction

ErweiterungEuropäische Agentur für Wiederaufbau

(EAR)

Thessaloniki (EL)

Health and Consumer ProtectionEuropean Food Safety Authority

Gesundheit und VerbraucherschutzEuropäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Parma (IT)

Energy and TransportEuropean Maritime Safety Agency

Energie und VerkehrEuropäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs

(EMSA)

Lissabon (PT)

Energy and TransportEuropean Aviation Safety Agency

Energie und VerkehrEuropäische Agentur für Flugsicherheit

(EASA)

Köln (DE)

Information SocietyEuropean Agency for Networks and Information
Security

Informationsgesellschaft
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Europäische Agentur für Netz- und
Informationssicherheit

(ENISA)

Heraklion (EL)

Health and Consumer ProtectionEuropean Centre for Disease Prevention and Control

Gesundheit und VerbraucherschutzEuropäisches Zentrum für die Prävention und die
Kontrolle von Krankheiten

(ECDC)

Stockholm (SE)

Energy and TransportEuropean Railway Agency

Energie und VerkehrEuropäische Eisenbahnagentur

(ERA)

Lille/Valenciennes (FR)

TransportEuropean GNSS Supervisory Authority

VerkehrEuropäische GNSS-Überwachungsbehörde

(GSA)

Justice, Freedom and SecurityEuropean Agency for the Management of Operational
Co-operation at the External Borders

Justiz, Freiheit und Sicherheit
Europäische Agentur für die operative
Zusammenarbeit an den Außengrenzen

(FRONTEX)

(Warschau (PL)

Fisheries and maritime affairsCommunity Fisheries Control Agency (CFCA)

Fischerei und maritime AngelegenheitenEuropäische Fischereiaufsichtsbehörde (EUFA)

Derzeit in Brüssel, später in Vigo (ES)

GeneraldirektionName der Agentur

Enterprise and IndustryREACH

Unternehmen und IndustrieEuropean Chemicals Agency

EnvironmentEuropäische Agentur für chemische Stoffe

Umwelt(ECHA)

Enterprise and IndustryHelsinki (FI)

Unternehmen und Industrie

Employment, Social Affairs and Equal OpportunitiesEuropean Institute for Gender Equality

Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und
Chancengleichheit

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen

Wilna (LT)

Justice, Freedom and SecurityFundamental Rights Agency

Justiz, Freiheit und SicherheitAgentur der Europäischen Union für Grundrechte
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Wien (AT)

Dem Rat unterstelltEuropean Institute for Security Studies

Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien

(IEUSS)

Paris (FR)

Dem Rat unterstelltEuropean Union Satellite Centre

Satellitenzentrum der Europäischen Union

(EUSC)

Torrejón de Ardoz (ES)

Dem Rat unterstelltEuropean Defence Agency

Europäische Verteidigungsagentur

(EVA)

Brüssel (BE)

Justice, Freedom and SecurityEuropean Police Office

Justiz, Freiheit und SicherheitEuropäisches Polizeiamt

(EUROPOL)

Den Haag (NL)

Justice, Freedom and SecurityEuropean Judicial Co-operation Unit

Justiz, Freiheit und SicherheitEuropäische Einheit für justizielle Zusammenarbeit

(EUROJUST)

Den Haag (NL)

Justice, Freedom and SecurityEuropean Police College

Justiz, Freiheit und SicherheitEuropäische Polizeiakademie

(EPA)

Bramshill (UK)

*
*     *

Anfrage Nr. 86 von Georgios Toussas (H-0675/07)

Betrifft: Plünderung der Rücklagen von Versicherungsunternehmen durch Finanzkonzerne

Der Rückkauf von strukturierten Schuldverschreibungen der griechischen Regierung im Wert von 280
Millionen Euro durch JP Morgan von den Versicherungen TEADY, TSEYP, TEAYFE und TEAPOKA sowie
die verzinste Rückzahlung der Gelder, die im zweiten Quartal durch JP Morgan und im ersten Quartal durch
Mittel der Steuerzahler aufgebracht worden waren, zeigt, welch große Verantwortung die amerikanische
Bank für die Verwaltung der Rücklagen der Versicherungen trägt. Das Eingeständnis, dass Finanzkonzerne
sich an den Rücklagen der Versicherungsfonds bereichert haben, zeigt die Gefahren, die letzteren drohen,
wenn die Rücklagen in die Hände von Privatunternehmen gelangen, die nur an Profiten interessiert sind.

Wie bewertet die Kommission das Verfahren des Verkaufs der strukturierten Schuldverschreibungen des
griechischen Staates, die durch offensichtlich unzulässige Verfahren sämtlich in den Besitz von
Versicherungsunternehmen gelangt sind? Welche Verantwortung trägt nach Auffassung der Kommission
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die amerikanische Bank? Wie kann gewährleistet werden, dass die Rücklagen von Versicherungen nicht dem
Profit der Finanzmonopole geopfert, sondern im Sinne der Arbeitnehmer genutzt werden?

Antwort

Die Kommission hat keine generelle Aufsichtsfunktion für das Funktionieren der Rücklagensysteme in den
Mitgliedstaaten. Da sich die vorliegenden Angaben offensichtlich auf Versicherungen beziehen, die für die
Verwaltung gesetzlicher Rentenversicherungen zuständig sind (im Gegensatz zu Betriebsrentensystemen),
lassen sie keine Rückschlüsse auf Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht zu, z. B. gegen die Richtlinie 2003/41
über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung. Somit
fällt der hier vorliegende Fall nicht in die Zuständigkeit der Kommission.

*
*     *
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